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mige grenzüberschreitende Luftverun-
reinigung betreffend Schwermetalle
(Drucksache 178/17) .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Keine Einwendungen gemäß
Artikel 76 Absatz 2 GG .  .  .  .  .  .  . 204*B

48. Bericht und Einschätzung der Bundes-
regierung zur Regelung für Langzeit-
arbeitslose nach § 22 Absatz 4 Satz 2
des Mindestlohngesetzes – gemäß § 22
Absatz 4 Satz 2 Mindestlohngesetz –
(Drucksache 130/17) .  .  .  .  .  .  .  .  . 195 A

Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
(Thüringen).  .  .  .  .  .  .  .  .  . 211*B

Beschluss: Stellungnahme  .  .  .  .  .  . 195 A

49. Bericht der Bundesregierung über den
Stand der Entwicklung alternativer Ver-
fahren und Methoden zur betäubungslo-
sen Ferkelkastration – gemäß § 21 Tier-
schutzgesetz – (Drucksache 774/16 [neu]) 195 A

Beschluss: Stellungnahme  .  .  .  .  .  . 195 B

50. Bericht über die Lebenssituation junger
Menschen und die Leistungen der Kinder-
und Jugendhilfe in Deutschland – 15. Kin-
der- und Jugendbericht –
und
Stellungnahme der Bundesregierung
– gemäß § 84 SGB VIII – (Drucksache 115/
17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195 B

Beschluss: Stellungnahme  .  .  .  .  .  . 195 C

51. Fünfter Monitoring-Bericht „Energie
der Zukunft“ – gemäß § 63 Absatz 1
EnWG i. V. m. § 98 EEG – (Drucksache
809/16 [neu]) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195 C

Beschluss: Stellungnahme  .  .  .  .  .  . 195 D

52. Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur
Koordinierung bestimmter Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten über die Bereitstellung audio-
visueller Mediendienste im Hinblick auf
sich verändernde Marktgegebenheiten
COM(2016) 287 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 288/16, zu Drucksache 288/
16)

Mitteilung: Absetzung von der Tagesord-
nung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157 C

53. a) Mitteilung der Kommission an das
Europäische Parlament, den Rat, den
Europäischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss, den Ausschuss der Re-
gionen und die Europäische Investi-
tionsbank: Saubere Energie für alle
Europäer
COM(2016) 860 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 738/16)
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b) Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des
Rates über das Governance-System
der Energieunion zur Änderung der
Richtlinie 94/22/EG, der Richtlinie 98/
70/EG, der Richtlinie 2009/31/EG, der
Verordnung (EG) Nr. 663/2009, der
Verordnung (EG) Nr. 715/2009, der
Richtlinie 2009/73/EG, der Richtlinie
2009/119/EG des Rates, der Richtlinie
2010/31/EU, der Richtlinie 2012/27/
EU, der Richtlinie 2013/30/EU und der
Richtlinie (EU) 2015/652 des Rates und
zur Aufhebung der Verordnung (EU)
Nr. 525/2013
COM(2016) 759 final; Ratsdok. 15090/16
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 3/17, zu Drucksache 3/17) 195 D

c) Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über die Risikovorsorge im Elek-
trizitätssektor und zur Aufhebung der
Richtlinie 2005/89/EG
COM(2016) 862 final; Ratsdok. 15151/16
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 4/17, zu Drucksache 4/17) 174 A

d) Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über den Elektrizitätsbinnenmarkt
(Neufassung)
COM(2016) 861 final
– gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV
und §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 186/17) .  .  .  .  .  .  .  . 196 A

Beschluss zu a) bis c): Stellungnahme . 196 B,C,
205*A

Beschluss zu d): Stellungnahme gemäß
§§ 3 und 5 EUZBLG  .  .  .  .  .  .  .  . 196 C

54. a) Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
über die Durchsetzung der Richtlinie
2006/123/EG über Dienstleistungen im
Binnenmarkt, zur Festlegung eines
Notifizierungsverfahrens für dienst-
leistungsbezogene Genehmigungsre-
gelungen und Anforderungen sowie
zur Änderung der Richtlinie 2006/123/
EG und der Verordnung (EU) Nr. 1024/
2012 über die Verwaltungszusammen-
arbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-
Informationssystems
COM(2016) 821 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 6/17, zu Drucksache 6/17)

b) Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates über
den rechtlichen und operativen Rahmen
für die durch die Verordnung ... (ESC
Regulation) eingeführte Elektronische
Europäische Dienstleistungskarte

COM(2016) 823 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 43/17, zu Drucksache 43/
17)

c) Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des
Rates zur Einführung einer Elektro-
nischen Europäischen Dienstleis-
tungskarte und entsprechender Ver-
waltungserleichterungen
COM(2016) 824 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 44/17, zu Drucksache 44/
17)

d) Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
über eine Verhältnismäßigkeitsprü-
fung vor Erlass neuer Berufsregle-
mentierungen
COM(2016) 822 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 45/17, zu Drucksache 45/
17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 196 C

Ulrike Höfken  (Rheinland-Pfalz) .  . 212*B

Beschluss zu a) bis d): Stellungnahme . 197 A,B,C

55. a) Vorschlag für eine Richtlinie des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates
zur Änderung der Richtlinie 2013/36/
EU im Hinblick auf von der Anwen-
dung ausgenommene Unternehmen,
Finanzholdinggesellschaften, ge-
mischte Finanzholdinggesellschaften,
Vergütung, Aufsichtsmaßnahmen und
-befugnisse und Kapitalerhaltungs-
maßnahmen
COM(2016) 854 final; Ratsdok. 14776/16
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 38/17, zu Drucksache 38/
17)

b) Vorschlag für eine Richtlinie des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates
zur Änderung der Richtlinie 2014/59/
EU in Bezug auf die Verlustabsorp-
tions- und Rekapitalisierungsfähig-
keit von Kreditinstituten und Wert-
papierfirmen und zur Änderung der
Richtlinien 98/26/EG, 2002/47/EG,
2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/56/EG,
2004/25/EG und 2007/36/EG
COM(2016) 852 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 47/17, zu Drucksache 47/
17)

c) Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des
Rates zur Änderung der Verordnung
(EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die
Verschuldungsquote, die strukturelle
Liquiditätsquote, Anforderungen an
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Eigenmittel und berücksichtigungs-
fähige Verbindlichkeiten, das Gegen-
parteiausfallrisiko, das Marktrisiko,
Risikopositionen gegenüber zentralen
Gegenparteien, Risikopositionen ge-
genüber Organismen für gemeinsame
Anlagen, Großkredite, Melde- und
Offenlegungspflichten und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012
COM(2016) 850 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 87/17, zu Drucksache 87/
17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197 C

d) Vorschlag für eine Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates
über einen Rahmen für die Sanierung
und Abwicklung zentraler Gegenpar-
teien und zur Änderung der Verord-
nungen (EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr.
648/2012 und (EU) Nr. 2015/2365
COM(2016) 856 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 103/17, zu Drucksache
103/17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Stefan Wenzel (Niedersachsen) .  .  . 213*D

Beschluss zu a) bis d): Stellungnahme . 198 A,B
205*A

56. Mitteilung der Kommission an das Euro-
päische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen: Auf-
bau einer europäischen Datenwirtschaft
COM(2017) 9 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 144/17) .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Stellungnahme  .  .  .  .  .  . 205*A

57. a) Vorschlag für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes über die gegenseitige Anerken-
nung von Sicherstellungs- und Einzie-
hungsentscheidungen
COM(2016) 819 final
– gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV
und §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 101/17, zu Drucksache
101/17)

b) Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates
über die strafrechtliche Bekämpfung
der Geldwäsche
COM(2016) 826 final
– gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV
und §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 116/17, zu Drucksache
116/17)

c) Vorschlag für eine Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849

zur Verhinderung der Nutzung des Fi-
nanzsystems zum Zwecke der Geld-
wäsche und der Terrorismusfinanzie-
rung und zur Änderung der Richtlinie
2009/101/EG
COM(2016) 450 final; Ratsdok. 10678/16
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 392/16, zu Drucksache
392/16) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss zu a) und b): Stellungnahme
gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG .  .  .  .  . 205*A

Beschluss zu c): Stellungnahme  .  .  .  . 205*A

58. Vorschlag für eine Verordnung des Euro-
päischen Parlaments und des Rates zur
Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zur
Aufrechterhaltung der derzeitigen Ein-
schränkung ihrer Anwendung auf Luft-
verkehrstätigkeiten und zur Vorberei-
tung der Umsetzung eines globalen
marktbasierten Mechanismus ab 2021
COM(2017) 54 final
– gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV und
§§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 119/17, zu Drucksache 119/
17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198 B

Beschluss: Stellungnahme gemäß §§ 3
und 5 EUZBLG .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198 C

59. Mitteilung der Kommission an das Euro-
päische Parlament, den Rat, den Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialausschuss
und den Ausschuss der Regionen über
die Überprüfung der Umsetzung der EU-
Umweltpolitik – Gemeinsame Herausfor-
derungen und Anstrengungen für bes-
sere Ergebnisse
COM(2017) 63 final
– gemäß §§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 120/17) .  .  .  .  .  .  .  .  . 198 C

Beschluss: Kenntnisnahme .  .  .  .  .  . 198 C

60. Vorschlag für eine Verordnung des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates
über europäische Unternehmensstatisti-
ken, zur Änderung der Verordnung (EG)
Nr. 184/2005 und zur Aufhebung von
zehn Rechtsakten im Bereich Unterneh-
mensstatistiken
COM(2017) 114 final
– gemäß Artikel 12 Buchstabe b EUV und
§§ 3 und 5 EUZBLG –
(Drucksache 211/17, zu Drucksache 211/
17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Stellungnahme gemäß §§ 3
und 5 EUZBLG .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205*A

61. Zweite Verordnung zur Änderung der
Düngemittelverordnung (Drucksache
128/17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198 C

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 80
Absatz 2 GG nach Maßgabe der be-
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schlossenen Änderungen – Annahme
einer Entschließung  .  .  .  .  .  .  .  . 198 D

62. Zweite Verordnung zur Änderung der
Direktzahlungen-Durchführungsverord-
nung und der InVeKoS-Verordnung
(Drucksache 129/17) .  .  .  .  .  .  .  .  . 198 D

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 80
Absatz 2 GG nach Maßgabe der be-
schlossenen Änderungen – Annahme
einer Entschließung  .  .  .  .  .  .  .  . 199 A

63. Erste Verordnung zur Änderung der
InVeKoS-Verordnung (Drucksache 149/
17 [neu]) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 80
Absatz 2 GG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205*D

64. Erste Verordnung zur Durchführung des
Finanzausgleichsgesetzes im Ausgleichs-
jahr 2017 (Drucksache 111/17) .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 80
Absatz 2 GG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205*D

65. Verordnung zur Änderung von Rechts-
vorschriften zur Durchführung des Bun-
desentschädigungsgesetzes (Drucksache
150/17)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 80
Absatz 2 GG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205*D

66. Fünfzehnte Verordnung zur Änderung
der Aufenthaltsverordnung (Drucksache
151/17)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 80
Absatz 2 GG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205*D

67. Erste Verordnung zur Änderung der
Grundwasserverordnung (Drucksache
152/17)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199 A

Beschluss: Zustimmung gemäß Artikel 80
Absatz 2 GG nach Maßgabe der be-
schlossenen Änderungen .  .  .  .  .  . 199 A

68. a) Benennung von Beauftragten des Bun-
desrates in Beratungsgremien der
Europäischen Union (Arbeitsgruppe
„Förderung von politischer Bildung
und der gemeinsamen Werte von
Freiheit, Toleranz und Nichtdiskri-
minierung“ im Rahmen der Offenen
Methode der Koordinierung zur Um-
setzung des strategischen Rahmens für
die europäische Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der allgemeinen und
beruflichen Bildung („ET 2020“))
– gemäß § 6 Absatz 1 EUZBLG i. V. m.
Abschnitt I der Bund-Länder-Verein-
barung – (Drucksache 147/17)

b) Benennung von Beauftragten des Bun-
desrates in Beratungsgremien der Eu-
ropäischen Union (Ratsarbeitsgruppe
„Grundrechte, Bürgerrechte und Frei-
zügigkeit“ (FREMP)) – gemäß § 6 Ab-
satz 1 EUZBLG i. V. m. Abschnitt I der
Bund-Länder-Vereinbarung – (Druck-
sache 188/17)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss zu a): Zustimmung zu der
Empfehlung in Drucksache 147/1/17  . 206*A

Beschluss zu b): Zustimmung zu der
Empfehlung in Drucksache 188/1/17  . 206*A

69. Verfahren vor dem Bundesverfassungs-
gericht (Drucksache 191/17).  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Von einer Äußerung und ei-
nem Beitritt wird abgesehen .  .  .  .  . 206*A

70. a) Erstes Gesetz zur Änderung des In-
frastrukturabgabengesetzes (Drucksa-
che 240/17)

b) Gesetz zur Änderung des Zweiten
Verkehrsteueränderungsgesetzes
(Drucksache 241/17) .  .  .  .  .  .  .  . 157 D

Winfried Hermann (Baden-Württem-
berg)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157 D

Dr. Volker Wissing (Rheinland-Pfalz) 159 A

Alexander Dobrindt, Bundesminis-
ter für Verkehr und digitale Infra-
struktur  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160 C

Monika Heinold (Schleswig-Hol-
stein)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201*A

Beschluss zu a) und b): Kein Antrag ge-
mäß Artikel 77 Absatz 2 GG .  .  .  .  . 162 A

71. Gesetz zur Reform der strafrechtlichen
Vermögensabschöpfung (Drucksache
237/17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203*C

72. Gesetz zur Umsetzung der Berufsaner-
kennungsrichtlinie und zur Änderung
weiterer Vorschriften im Bereich der
rechtsberatenden Berufe (Drucksache
238/17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 174 A

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 203*C

73. Gesetz zur Fortentwicklung des Gesetzes
zur Suche und Auswahl eines Standortes
für ein Endlager für Wärme entwi-
ckelnde radioaktive Abfälle und ande-
rer Gesetze (Drucksache 239/17) .  .  .  . 179 C

Stefan Wenzel (Niedersachsen)  .  . 179 D,
208*D

Dr. Fritz Jaeckel (Sachsen)  . 180 D, 209*B
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Dr. Barbara Hendricks, Bundesmi-
nisterin für Umwelt, Naturschutz,
Bau und Reaktorsicherheit .  .  .  . 182 A

Dr. Marcel Huber (Bayern)  .  .  .  . 208*B

Beschluss: Kein Antrag gemäß Artikel 77
Absatz 2 GG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183 C

74. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Grundgesetzes (Artikel 6) – gemäß
Artikel 76 Absatz 1 GG – Antrag des Lan-
des Nordrhein-Westfalen gemäß § 36 Ab-
satz 2 GO BR – (Drucksache 234/17).  .  . 162 A

Hannelore Kraft (Nordrhein-Westfa-
len) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162 A

Kristin Alheit (Schleswig-Holstein)  . 162 D

Stefan Ludwig (Brandenburg)  .  .  . 163 C

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse .  .  .  .  .  .  .  .  . 164 A

75. Entwurf eines Gesetzes über Vorrechte,
Immunitäten, Befreiungen und Erleichte-
rungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land als Gaststaat internationaler Ein-
richtungen (Gaststaatgesetz) – gemäß
Artikel 76 Absatz 1 GG – Antrag des Lan-
des Nordrhein-Westfalen gemäß § 36 Ab-
satz 2 GO BR – (Drucksache 232/17).  .  . 184 C

Franz-Josef Lersch-Mense (Nord-
rhein-Westfalen) .  .  .  .  .  .  .  . 184 C

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse .  .  .  .  .  .  .  .  . 185 C

76. Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung
des Bundesverfassungsschutzgesetzes –
Aufhebung des Mindestalters für die Be-
obachtung von Minderjährigen – gemäß
Artikel 76 Absatz 1 GG – Antrag des Frei-
staates Bayern gemäß § 36 Absatz 2 GO
BR – (Drucksache 226/17) .  .  .  .  .  .  . 199 A

Dr. Marcel Huber (Bayern)  .  .  .  . 215*C

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse .  .  .  .  .  .  .  .  . 199 B

77. Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung
des Bundesverfassungsschutzgesetzes –
Befugnis zur Online-Datenerhebung
– gemäß Artikel 76 Absatz 1 GG – Antrag
des Freistaates Bayern gemäß § 36 Ab-
satz 2 GO BR – (Drucksache 227/17).  .  . 199 B

Dr. Marcel Huber (Bayern)  .  .  .  . 215*C

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse .  .  .  .  .  .  .  .  . 199 B

78. Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung
des Bundesverfassungsschutzgesetzes –
Befugnis zum Einsatz der Quellen-Tele-
kommunikationsüberwachung – gemäß
Artikel 76 Absatz 1 GG – Antrag des Frei-
staates Bayern gemäß § 36 Absatz 2 GO
BR – (Drucksache 228/17) .  .  .  .  .  .  . 199 B

Dr. Marcel Huber (Bayern)  .  .  .  . 215*C

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse .  .  .  .  .  .  .  .  . 199 C

79. Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung
des Staatsangehörigkeitsgesetzes – Ver-
lust der Staatsangehörigkeit für Terror-
milizionäre – gemäß Artikel 76 Absatz 1
GG – Antrag des Freistaates Bayern ge-
mäß § 36 Absatz 2 GO BR – (Drucksache
230/17) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199 C

Dr. Marcel Huber (Bayern)  .  .  .  . 216*B

Mitteilung: Überweisung an den Aus-
schuss für Innere Angelegenheiten .  . 199 C

80. Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung
von genetischem und daktyloskopi-
schem Fingerabdruck im Strafverfahren
– gemäß Artikel 76 Absatz 1 GG – Antrag
des Freistaates Bayern gemäß § 36 Ab-
satz 2 GO BR – (Drucksache 231/17)  .  . 185 C

Prof. Dr. Winfried Bausback (Bayern) 185 D

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse .  .  .  .  .  .  .  .  . 186 D

82. Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung
des Telekommunikationsgesetzes und
weiterer Vorschriften – Zugriff der Ver-
fassungsschutzbehörden von Bund und
Ländern auf gespeicherte Verkehrsdaten
– gemäß Artikel 76 Absatz 1 GG – Antrag
des Freistaates Bayern gemäß § 36 Ab-
satz 2 GO BR – (Drucksache 229/17)  .  . 199 C

Dr. Marcel Huber (Bayern)  .  .  .  . 215*C

Mitteilung: Überweisung an die zustän-
digen Ausschüsse .  .  .  .  .  .  .  .  . 199 D

83. Entschließung des Bundesrates zur „Be-
teiligung der deutschen Länder an den
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Beginn: 9.30 Uhr

Präsidentin Malu Dreyer: Guten Morgen, meine
sehr geehrten Herren und Damen, liebe Kollegen
und liebe Kolleginnen, ich eröffne die 956. Sitzung
des Bundesrates.

Am 22. März 2017 hat erneut ein gewissenloser At-
tentäter einen Anschlag in einer europäischen Me-
tropole verübt und fünf Menschen mit sich in den Tod
gerissen. 40 Menschen wurden zum Teil sehr schwer
verletzt. Dieses Mal galt der Angriff dem britischen
Unterhaus in London. Selbst das massive Polizeiauf-
gebot rund um das Parlament vermochte nicht zu
verhindern, dass wieder aus einem Fahrzeug eine
gemeingefährliche Waffe wurde. Das macht uns be-
sonders betroffen.

Gleichwohl geht unser aller Leben weiter. Auch
das britische Parlament machte da keine Ausnahme
und nahm am nächsten Tag die Beratungen zu den
regulär angesetzten Themen wieder auf. Premiermi-
nisterin Theresa M a y  unterbrach die Debatte im
Unterhaus kurz und sagte vor den Abgeordneten:
„Am Mittwoch hat jemand versucht, unsere Demo-
kratie zum Schweigen zu bringen, aber heute treffen
wir uns hier wie immer.“ Die beste Antwort auf Ter-
rorismus sei es, der Gewalt millionenfach mit geleb-
ter Normalität zu begegnen.

Wobei „Normalität“ nicht zu verwechseln ist mit
„Gleichgültigkeit“: Jedes so verlorene Leben ist ei-
nes zu viel, und wir alle sehnen die Zeit herbei, in der
die Bedrohung durch Fehlgeleitete endet. Unser gan-
zes Mitgefühl gilt den Opfern und ihren Angehöri-
gen. Wir fühlen mit ihnen und senden dem Vereinig-
ten Königreich unsere Solidarität.

Bitte erheben Sie sich für einen Moment des Ge-
denkens.

(Die Anwesenden erheben sich)

Ich danke Ihnen.

Bevor ich mich nun der Tagesordnung zuwende,
möchte ich gerne der Kollegin Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer aus dem Saarland zu der ge-

wonnenen Landtagswahl sehr herzlich gratulieren.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Annegret!

(Beifall – Annegret Kramp-Karrenbauer 
[Saarland]: Vielen Dank!)

Jetzt zur Tagesordnung. Sie liegt Ihnen in vorläufi-
ger Form mit 86 Punkten vor.

Punkt 52 wird abgesetzt.

Zur Reihenfolge: Zu Beginn werden die Tagesord-
nungspunkte 70, 74, 83 und 21 – in dieser Reihen-
folge – aufgerufen. Nach Tagesordnungspunkt 12
werden die verbundenen Punkte 13 und 81 beraten.
Anschließend wird Tagesordnungspunkt 73 behan-
delt. Nach Tagesordnungspunkt 17 werden die
Punkte 75 und 80 aufgerufen. Nach Tagesordnungs-
punkt 20 wird Punkt 84 behandelt. Im Übrigen bleibt
die Reihenfolge unverändert.

Gibt es Wortmeldungen zur Tagesordnung? – Das
ist nicht der Fall.

Dann ist sie so festgestellt.

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Tagesord-
nungspunkte 70 a) und b) auf:

a) Erstes Gesetz zur Änderung des Infrastruktur-
abgabengesetzes (Drucksache 240/17)

b) Gesetz zur Änderung des Zweiten Verkehr-
steueränderungsgesetzes (Drucksache 241/17)

Es gibt Wortmeldungen. Herr Minister Hermann
aus Baden-Württemberg hat zunächst das Wort.

Winfried Hermann (Baden-Württemberg): Frau Prä-
sidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Der Bundesrat berät die Ausländermaut nun gewis-
sermaßen zum vierten Mal. Wir hatten vor zwei Jah-
ren schon zwei Runden und sind heute bei der zwei-
ten Runde wieder in der zweiten Runde. Diese Maut
ist rauf und runter diskutiert und debattiert worden.

Die Fachausschüsse des Bundesrates haben zahl-
reiche Einwände und Kritik vorgebracht und fundiert
argumentiert. Man kann aber den Eindruck haben,
dass das völlig an der Bundesregierung vorbeigegan-
gen ist. Sie ist stur ihren Weg gegangen, gewisserma-
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ßen wie der Ochs und der Esel – immer weiter, egal
was hier gesagt worden ist.

Zum Beispiel der Verkehrsausschuss sagt: Wir
müssen den Gesetzesbeschluss grundsätzlich aufhe-
ben. Der Umweltausschuss sagt: Er muss grundsätz-
lich überarbeitet werden. Der Finanzausschuss sagt
– ebenfalls mehrheitlich –: Wenigstens müssen wir
für die Grenzregionen etwas erreichen; denn dort ist
der Schaden für die Wirtschaft und die Bürger be-
sonders groß.

Alle diese Punkte sind vorgetragen und vorge-
bracht worden. Man hat aber den Eindruck: Sie be-
wegen nicht. Ich habe vernommen, dass selbst in die-
ser Nacht bis heute Morgen noch viel telefoniert
wurde, dass auch gedroht worden und Politik nach
dem Motto gemacht worden ist: Es gibt eine Koali-
tionspflicht, die einzuhalten ist.

An dieser Stelle will ich ganz klar sagen: Der Bun-
desrat ist nicht das Anhängsel einer Bundesregie-
rungskoalition. Wir sind ein eigenständiges Organ.
Wir müssen Länderinteressen vertreten, und diese
sind fachlich begründet. Auch wir sind in Koalitionen
und haben natürlich Absprachen. Aber es kann nicht
sein, dass die Bundesregierung oder ein Vertreter ei-
ner Fraktion oder einer Partei den Ländern sagt: Ihr
seid aber in der Koalition! – Das gibt es nicht. Das
müssen wir zurückweisen. Wenn wir da nicht klar
stehen, dann entwerten wir die Möglichkeit des Bun-
desrates, sich im Sinne der Länder zu äußern.

Meine Damen und Herren, ich möchte in wenigen
Punkten nochmals die Kritik äußern, die nicht nur
von grüner Seite, sondern auch von vielen CDU-ge-
führten Häusern und von SPD-geführten Regierun-
gen immer wieder vorgebracht worden ist.

Erster Punkt: Wir haben nach wie vor Zweifel, dass
es europarechtlich funktioniert. Auch wenn man von
der Kommission gewisse Botschaften bekommen hat,
dass es funktionieren könnte, ist doch klar, dass eine
ganze Reihe von Nachbarländern bereits heute sa-
gen: Wir werden vor den Europäischen Gerichtshof
gehen; denn das ist nicht europarechtskonform. – Wir
teilen diese Bedenken.

Noch problematischer ist die politische Seite dieses
Aspektes. In dieser Zeit, da eigentlich gerade wir in
Deutschland gefordert sind, uns positiv zu Europa zu
äußern, ist es völlig unangebracht und führt es zu ei-
nem großen politischen Schaden, wenn wir eine Aus-
ländermaut machen. Das ist kein gutes Zeichen für
Europa. Auf diese Art und Weise stärken wir am Ende
nur die antieuropäischen Kräfte, die wir bekämpfen
müssen und sollten.

Es kommt ein Weiteres hinzu: Die Europäische
Kommission hat vor langem angekündigt, ab 2019
eine einheitliche formale Struktur der Mautsysteme
in Europa einzuführen. Es soll nicht so sein, dass es in
einem Land eine Ausländermaut mit Vignette gibt,
anderswo Barzahlung, wieder anderswo Kartenzah-
lung, und dass je nachdem auch noch unterschiedlich
berechnet wird. Es soll eine einheitliche formale

Struktur geschaffen werden. Stellen Sie sich nur für
einen kurzen Moment einmal vor, ob es möglich sein
könnte, dass die deutsche Ausländermaut zur ein-
heitlichen Struktur für Europa wird, dass alle Länder
die anderen Länder zum Ausland erklären. Was für
ein Europa ist das! Das ist eigentlich nicht vorstellbar.
Dies soll verdeutlichen, wie groß der europapoliti-
sche Schaden dieses Vorschlags ist. Er hat eine ver-
heerende Signalwirkung, wie wir meinen.

Zweiter Punkt. Dieses Projekt ist auch verkehrlich
nicht wirklich sinnvoll. Der Bund hat immer wieder
vorgebracht, dass es eine neue Form der Nutzungs-
finanzierung ist, dass es außerdem hilfreich und ver-
kehrslenkend ist. Das ist aber nicht der Fall; denn
eine Maut, die nicht entfernungsabhängig ist, hat
keine verkehrliche Lenkungswirkung. Genau das
fehlt in Ihrem Modell. Es ist jeweils eine Flatrate für
Zeiten, und es ist völlig egal, ob man viel oder wenig
fährt. Der eigentliche Zweck von Entfernungsabga-
ben ist aber, dass man für die Benutzung der Straße
je nach Entfernung zahlt. In Ihrem Modell wird das
aber nicht verrechnet.

Im Übrigen zu Ihrem Kompensationssystem, das in
der Tat jetzt ökologischer gestaltet ist: Je schadstoff-
ärmer das Auto ist, desto mehr wird man bei der Kfz-
Steuer entlastet. Das Komische daran ist, dass der
Staat hoffen muss, dass die Kompensation nicht er-
folgreich ist; denn sonst hat man Einnahmeausfälle,
und das kann auch nicht Sinn und Zweck sein. Wir
wollen ja etwas Gutes bewirken und nicht gleichzei-
tig die Einnahmen wieder reduzieren. Eigentlich ist
der Zweck einer Maut, dass man Einnahmen erzielt.

Ein weiterer Grund sind die Grenzregionen. Wir
haben in Europa von Nord bis Süd und Südwesten
sehr viele Grenzen. Überall herrschen gute nachbar-
schaftliche Beziehungen, man fährt problemlos hin
und her. Dort werden wir einen Schaden für die Wirt-
schaft haben und die nachbarschaftlichen Beziehun-
gen beeinträchtigen. Und es wird natürlich zu Aus-
weichverkehren kommen. Es ist doch völlig klar:
Wenn man neben der Autobahn im nachgelagerten
Netz fahren kann, spart man sich die Maut. Darauf
haben alle Länder hingewiesen. Übrigens haben
auch alle CDU-Ministerien in Baden-Württemberg
darauf hingewiesen, dass das ein negativer Effekt ist.
Auch deswegen gibt es ja den Wunsch, den Vermitt-
lungsausschuss anzurufen.

Und schließlich müsste eine Nutzerfinanzierung
darauf abzielen, dass diejenigen, die am meisten nut-
zen, am meisten zahlen. Jetzt sind aber über 90 Pro-
zent der Fahrenden Deutsche und nicht Ausländer.
Und die allermeisten Schäden richten übrigens die
Lkws an, nicht die Pkws.

Deswegen muss ich sagen: Es gibt zu diesem Kon-
zept Alternativen. Wir haben sie in die Fachaus-
schüsse eingeführt. Wir haben sie in allen Kommis-
sionen – D a e h r e  I, Daehre II, B o d e w i g  I und
Bodewig II – erarbeitet, übrigens parteiübergreifend
im Konsens aller Länderminister. Die Alternativen
heißen:
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Wir wollen erstens, dass auch die kleinen Lkws
– die sogenannte Sprinterklasse ab 3,5 Tonnen – end-
lich ins Mautsystem einbezogen werden.

Zweitens soll die Ausweitung der Maut auf das
nachgelagerte Netz vorbereitet werden. Man kann
nicht bei den Autobahnen stehen bleiben; denn die
Lkws belasten auch die anderen Straßen schwer, und
die Länder haben große Probleme, ihre Infrastruktur
zu erhalten und zu sanieren.

Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt wirk-
lich genügend Gründe, die von vielen als relevant
angesehen worden sind. Allerdings hat die Bundes-
regierung sie nicht so gesehen.

Ich bin sehr gespannt, wie heute die Abstimmung
ausgeht. Die Grünen haben sich überall gegen die
Ausländermaut ausgesprochen. Wir in Baden-Würt-
temberg sind aber, wie viele andere, in einer Koali-
tion und können leider nicht einfach Nein sagen,
sondern müssen uns enthalten, weil die CDU das
Veto eingelegt hat. – Vielen Dank.

Präsidentin Malu Dreyer: Vielen Dank!

Das Wort hat Herr Staatsminister Dr. Wissing.

Dr. Volker Wissing (Rheinland-Pfalz): Verehrte
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Der 24. März 2017 war kein guter Tag für Europa. Er
war kein guter Tag für die deutschen Grenzregionen
und vor allen Dingen kein guter Tag für den dortigen
Einzelhandel und das Gastgewerbe. An diesem Tag
hat der Deutsche Bundestag ein schlechtes Gesetz
beschlossen.

Erstens hat der Bundestag – einen Tag vor dem
60. Jahrestag der Römischen Verträge – ein Gesetz
beschlossen, das dem Ziel eines weiter zusammen-
wachsenden Europas entgegenläuft, ein Gesetz, des-
sen mutmaßliche Europarechtswidrigkeit das Euro-
päische Parlament eine Woche zuvor festgestellt hat.
Im Gegenteil wäre es notwendig gewesen, ein Signal
zu senden, dass wir mit unseren europäischen Part-
nern gemeinsame Lösungen für die Fragen unserer
Zeit suchen und eben nicht – schon gar nicht gezielt –
gesetzliche Regelungen gegen unsere europäischen
Nachbarn auf den Weg bringen.

Zweitens hat der Bundestag ein Gesetz beschlossen,
das unsere Bemühungen konterkariert, die Bürgerin-
nen und Bürger, die auf beiden Seiten unserer Staats-
grenzen gutnachbarschaftlich zusammenleben, noch
näher zusammenzubringen. 140 Seiten lang ist der
aktuelle Bericht über die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit, der aufzählt, was Rheinland-Pfalz im
Verkehr und in anderen Politikbereichen in den letz-
ten Jahren für die gute Nachbarschaft von Deutschen,
Franzosen, Luxemburgern und Belgiern geleistet hat.
Kaum länger als eine Seite ist der am 24. März be-
schlossene Gesetzestext, der vieles von dem Erreich-
ten in Frage stellt und die Menschen vor den Kopf
stößt, die sich für die grenzüberschreitende freund-
schaftliche Zusammenarbeit engagieren.

Drittens hat der Bundestag ein Gesetz beschlos-
sen, das der Wirtschaft in unseren Grenzregionen
schaden wird. Ich wiederhole, was ich vor drei Wo-
chen in diesem Haus gesagt habe: Der traditionelle
Einzelhandel steckt in einer Krise. Internet, Discoun-
ter und großflächiger Einzelhandel außerhalb der
Innenstädte schmälern die Umsätze. Die Decke ist
dünn geworden. Die Leerstände nehmen zu. Überall
beklagen Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politiker, man müsse mehr für das Beleben der In-
nenstädte, für die nachhaltige Stärkung des Einzel-
handels tun.

Wir für den Tourismus verantwortlichen Minister
kämpfen dafür, dass die Gastronomie sich gut entwi-
ckelt, und freuen uns, wenn Menschen von außer-
halb unseres Landes zu uns kommen. Wir wollen es
ihnen so angenehm wie möglich und so einfach wie
möglich machen. Wir wollen sie willkommen heißen.
Und jetzt stößt der Deutsche Bundestag diese Men-
schen vor den Kopf. In Grenzregionen sind die Kun-
den aus den Nachbarländern existenziell – gerade
dort, wo unser Handel auch in preislicher Sicht Wett-
bewerbsvorteile hat, etwa im Verhältnis zu Luxem-
burg, Dänemark oder der Schweiz.

Wenn man sich die Einnahmen anschaut: 600 Milli-
onen Euro prognostiziert die Bundesregierung durch
die Maut. Alleine in Trier bedeutet der Rückgang der
Einnahmen im Einzelhandel und in der Gastronomie,
wenn nur 10 Prozent der Luxemburger wegbleiben,
einen Verlust von 10 Millionen Euro im Jahr. Meine
Damen und Herren, das zeigt, dass der Schaden
weitaus größer ist als der Nutzen dessen, was der
Deutsche Bundestag hier beschlossen hat.

Am besten wäre es daher gewesen, wenn der Bun-
destag dieses Gesetz nicht beschlossen hätte. Hierfür
hat es leider keine Mehrheit gegeben. Die Warnun-
gen wurden nicht gehört. Damit wurde in Kauf ge-
nommen, dass erst der Europäische Gerichtshof das
Gesetz kippt.

Die zweitbeste Lösung wäre gewesen, im Gesetz
ein Tor offen zu halten, um wenigstens die grenznahe
Wirtschaft vor Schaden zu bewahren. Die Länder ha-
ben dafür in ihrer Stellungnahme vom 10. März eine
Gesetzesformulierung für mögliche Ausnahmerege-
lungen vorgeschlagen, an die der Bundestag nur
noch einen Haken hätte machen können. Aber nein,
die Chance wurde nicht genutzt.

Den Ländern – und es gibt in Deutschland nur we-
nige Länder ohne nachteilig betroffene Grenzregio-
nen – bleibt nur die Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses nach Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes,
um die Interessen der Menschen im grenznahen
Raum zu schützen. Hierfür bitte ich in diesem Haus
um Unterstützung.

Soweit auf Koalitionsabsprachen auf der Bundes-
ebene Rücksicht genommen werden soll, weise ich
auf eines hin: Im Koalitionsvertrag steht kein Wort
davon, dass die grenznahe Wirtschaft geschädigt,
europafeindliche Regelungen in Kraft gesetzt, un-
verhältnismäßig hoher Aufwand produziert oder da-
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tenschutzrechtlich bedenkliche Begehrlichkeiten der
Strafverfolgungsbehörden geweckt werden sollen.

Mit der von Rheinland-Pfalz und anderen Ländern
unter Ziffer 3 der Empfehlungsdrucksache 240/1/17
vorgeschlagenen Gesetzesergänzung soll Schaden
von Unternehmen und Beschäftigten abgewendet
werden. Wer dies ablehnt, darf nicht auf Verständnis
der Beschäftigten im Einzelhandel und im Gastge-
werbe der Grenzregionen hoffen, auch nicht in Bay-
ern.

Ich fasse zusammen:

Am besten wäre es gewesen, dieses Gesetz im
Bundestag zu verhindern, nicht weil das Ziel einer
Ausweitung der Nutzerfinanzierung falsch wäre,
sondern weil der Weg dorthin so, wie er eingeschla-
gen wurde, falsch ist.

Der Aufwand passt nicht zu den Einnahmen.

Die Kollateralschäden, die damit in Kauf genom-
men werden, sind unakzeptabel.

Der zeitabhängige Ansatz stammt aus der Zeit, als
es weder Internet noch Mobilfunk noch Satellitenna-
vigation gab.

Die EU-Kommission hat, wohl von ihrem schlech-
ten Gewissen getrieben, vor einer Woche die euro-
päische Lösung angekündigt: fahrleistungsabhängig,
elektronisch und interoperabel. Mit nichts anderem
sollte man sich heutzutage noch beschäftigen. Die
europäische Pkw-Maut soll bis 2019 europarechtlich
umgesetzt werden. Das ist das Jahr, in dem die von
der Bundesregierung gewünschte deutsche Pkw-
Maut kommen soll.

Es bleibt noch Zeit, auf den europäischen Zug auf-
zuspringen. Darauf sollte alle Energie verwendet
werden. Wir sollten ein Zeichen setzen, dass wir auch
in der Verkehrspolitik europarechtliche Lösungen
anstreben, und keine nationalen Alleingänge auf den
Weg bringen, schon gar keine, die gegen unsere eu-
ropäischen Nachbarn gerichtet sind.

Hier und heute gilt es, mit der Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses den Weg zu bereiten, das Ge-
setz aufzuheben oder es zumindest grundlegend zu
überarbeiten. Es gilt, unsere Grenzregionen vor Be-
nachteiligungen durch das Gesetz zu schützen und
unseren europäischen Nachbarn das richtige Signal
zu senden, nämlich das der ausgestreckten Hand,
nicht das der Ablehnung.

Hierfür wirbt die Rheinland-Pfälzische Landesre-
gierung. Hierfür werden hoffentlich auch Sie, liebe
Kolleginnen und Kollegen, sich entscheiden. – Vielen
Dank.

Präsidentin Malu Dreyer: Vielen Dank, Herr Staats-
minister!

Frau Ministerin Heinold (Schleswig-Holstein) hat
ihre Rede zu Protokoll*) gegeben.

Ich darf Herrn Bundesminister Dobrindt um sein
Wort bitten.

Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur: Frau Präsidentin! Verehrte
Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Her-
ren! Die Bundesregierung hat einen Investitionshoch-
lauf umgesetzt. Wir haben Finanzierungssicherheit
für die Infrastrukturprojekte geschaffen. Wir haben
die Finanzierungslücke der vergangenen Jahre ge-
schlossen. Wir haben alle Projekte im Bereich der In-
frastruktur, die Baurecht haben, zur Realisierung ge-
bracht.

Jetzt geht es darum, dass wir dieses hohe Niveau
der Investitionen dauerhaft sichern. 40 Prozent be-
trägt der Zuwachs in meinem Haushalt für die Infra-
strukturinvestitionen in dieser Wahlperiode. Ich habe
den Haushalt mit rund 10 Milliarden Euro Investi-
tionsmöglichkeiten pro Jahr übernommen. Heute ste-
hen wir bei über 14 Milliarden Euro jedes Jahr.

Das ist übrigens die Grundlage für die Finanzie-
rung der Projekte, die wir gemeinschaftlich im Bun-
desverkehrswegeplan beschlossen haben: über 1 000
Projekte, 270 Milliarden Euro Investitionen für die
nächsten Jahre, die dringend notwendig sind, um
auch das, was in der Vergangenheit nicht geleistet
werden konnte, nachzuholen.

Um die Finanzierungsmöglichkeiten für diese Pro-
jekte, für die wir alle in der Vergangenheit geworben
haben, sicherzustellen, dürfen wir die Basis der Fi-
nanzierung nicht in Frage stellen. Zu dieser Basis ge-
hört der Systemwechsel von der Steuer- auf die Nut-
zerfinanzierung, von der Steuerfinanzierung hin auf
eine Zweckbindung der Mittel. Das schafft sowohl
die Lkw-Maut als auch die Infrastrukturabgabe.

In Bezug auf die Lkw-Maut haben wir beschlossen,
sie im Jahr 2018 auf alle Bundesstraßen zu erwei-
tern. Damit werden Mehreinnahmen von 2 Milliar-
den Euro pro Jahr gesichert. Durch die Lkw-Maut
kommt es aktuell zu Einnahmen von 4,5 Milliarden
Euro jedes Jahr.

Mit der Infrastrukturabgabe, der Pkw-Maut, wollen
wir weitere 4 Milliarden Euro jedes Jahr zweckge-
bunden für genau diese Investitionen und die Sicher-
stellung der Umsetzung unserer Projekte aus dem
Bundesverkehrswegeplan zur Verfügung stellen.

Lieber Kollege Winni Hermann, Sie haben darauf
hingewiesen, dass es in der Vergangenheit eine
ganze Reihe von Gutachten von Kommissionen gege-
ben hat – Daehre, Bodewig I und Bodewig II –, die
über diese Finanzierungsbasis immer gesprochen ha-
ben. Aus den Gutachten, die Teil der Beratungen und
der Beschlussfassungen des Bundesrates waren, geht
hervor, dass die Einführung einer Infrastrukturab-
gabe eine erweiterte Finanzierungsbasis für unsere
Investitionen darstellt, und aus ihnen geht hervor,
dass wir mit der Zweckbindung der Mittel die voll-
ständige Realisierung unserer Investitionen erreichen
können. Das heißt, die Experten in diesen Kommis-
sionen haben sich mit der Finanzierung auseinander-
gesetzt und gefragt, wie man sie lösen kann. Ein Lö-*) Anlage 1



 Bundesrat – 956. Sitzung – 31. März 2017 161

(D)(B)

(C)(A)

Bundesminister Alexander Dobrindt 

sungselement war dabei die Infrastrukturabgabe, die
Pkw-Maut. Alle haben darüber beraten. Man darf
halt nicht einen Teil der Kommissionsberichte, die es
gegeben hat, weglassen.

Wir stellen die Finanzierung unserer Infrastruktur
dadurch auf drei Säulen:

Die erste Säule war immer die Mineralölsteuer.

Die zweite ist die Kfz-Steuer.

Die dritte ist jetzt das Mautsystem.

Zurzeit stehen noch die ersten zwei Säulen für die
Finanzierung zur Verfügung. Mit dem Mautsystem
kommt die dritte Finanzierungssäule hinzu.

Damit machen wir das, was viele andere Länder
schon seit Jahren kennen. Sie haben lange vor uns er-
kannt, dass sie eine dauerhafte Finanzierung nur dann
sicherstellen können, wenn es eine jährliche Zweck-
bindung der Mittel gibt, das heißt wenn Mittel einge-
nommen werden, bei denen der Staat überhaupt keine
andere Chance hat, als sie für Infrastrukturinvestitio-
nen aufzuwenden. Mit der Maut ist das gegeben.

Wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe
von Vereinbarungen getroffen, was die Grundlagen
der Infrastrukturabgabe betrifft. Unter anderem gab
es die Forderung, es müssen substanzielle Einnah-
men entstehen. Sie entstehen: 4 Milliarden Euro pro
Jahr dauerhaft. Das kann man über eine Steuerer-
wartung wahrscheinlich nie so sicherstellen, wie wir
es mit dieser langfristigen Finanzierungsperspektive
tun können.

Dabei gibt es keine Doppelbelastungen. Auch das
war eine der Zusagen, die wir gegeben haben. Halter
von in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeugen
werden durch die Maut nicht zusätzlich belastet.
Aber zum allerersten Mal beteiligen sich alle, die un-
sere Straßen nutzen, auch an deren Finanzierung.
„Wer nutzt, der zahlt“ heißt das Prinzip. Aber keiner
zahlt doppelt.

Wir haben gesagt, dass die Pkw-Maut europa-
rechtskonform ist. Ich habe in den Verhandlungen
mit der Kommission sehr deutlich zum Ausdruck ge-
bracht, dass wir natürlich Gesetze beschließen, die
europarechtskonform sind.

Die Kommission selber hatte Anmerkungen dazu.
Deswegen reden wir heute wieder darüber. Im De-
zember letzten Jahres hat die Kommission aber deut-
lich gesagt – ich zitiere wörtlich –:

Die vereinbarte Lösung wahrt die Rechte der
EU-Bürger auf Gleichbehandlung ungeachtet
ihrer Staatsbürgerschaft, sorgt für eine gerechte
Infrastrukturfinanzierung und erleichtert den
Übergang zu einer emissionsarmen Mobilität.

Das ist das klare Prädikat der Kommission zu unserer
Pkw-Maut.

Die Pkw-Maut hat auch eine ökologische Steue-
rungswirkung. Die Höhe der Maut richtet sich näm-
lich konsequent auch an den Umwelteigenschaften
des Fahrzeugs aus. Besonders umweltfreundliche
Fahrzeuge profitieren besonders.

Wir haben eine lange Diskussion auch darüber ge-
führt, was den kleinen Grenzverkehr betrifft. Dazu
hat es in der Vergangenheit Vereinbarungen gege-
ben, die eingehalten werden. Die Infrastrukturab-
gabe wird für ausländische Kraftfahrzeuge auf Auto-
bahnen erhoben, Bundesstraßen bleiben frei. Wenn
man sich das Verhältnis einmal anschaut, dann sieht
man, dass das weitaus größere Netz unserer Fern-
straßen von der Pkw-Maut für ausländische Fahr-
zeuge befreit bleibt. 13 000 Kilometer Autobahnen
werden bemautet, 40 000 Kilometer Bundesstraßen
bleiben frei. Damit wird es zu keinen Belastungen im
Bereich des Grenzverkehrs kommen.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, die Entscheidung, die wir heute zur Infra-
strukturabgabe treffen, stellt sicher, dass wir den Er-
folg dieser Wahlperiode, die Investitionen in die In-
frastruktur erheblich zu steigern, fortführen können –
übrigens ein Erfolg dieser großen Koalition. Wir ha-
ben in den vergangenen Jahren 130 Projekte im Be-
reich Straße gestartet. Alle Bundesländer profitieren
davon. Es sind Straßen, die lange erwartet worden
waren. Auch Infrastrukturprojekte in den Bereichen
Schiene und Wasserstraße, die wir auf den Weg ge-
bracht haben, sind lange erwartet worden. Wir haben
in dieser Wahlperiode eine Rekordsumme an Milliar-
den investiert, ausgegeben und zugesagt. Genau in
diesem Sinn wollen wir weiter für die Stärkung der
Infrastruktur in Deutschland werben.

Zum allerersten Mal in der Geschichte der Bundes-
verkehrswegepläne hat der Bundesverkehrswege-
plan aus dem letzten Jahr eine Finanzierungsper-
spektive bekommen. Zum allerersten Mal war nicht
die Kritik der Länder zu hören, dass man ein
Wunschpaket von Straßen, Schienen, Wasserwegen
aufgeschrieben habe, von dem niemand wisse, wie er
sie finanzieren solle. Jetzt haben wir ein Paket mit
über 1 000 Projekten in allen Bundesländern, die
dringend realisiert werden müssen, die in dieser Peri-
ode des Bundesverkehrswegeplans auf den Weg ge-
bracht werden sollen. Mit den Entscheidungen zur
Infrastrukturabgabe haben wir zum allerersten Mal
auch die notwendigen finanziellen Mittel, genau
diese Projekte zu realisieren. – Herzlichen Dank.

Präsidentin Malu Dreyer: Vielen Dank, Herr Bun-
desminister!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung zu Punkt 70 a).

Hierzu liegen Ihnen die Ausschussempfehlungen
vor.

Da die Anrufung des Vermittlungsausschusses aus
mehreren Gründen empfohlen wird, haben wir zu-
nächst darüber zu befinden, ob allgemein ein Ver-
mittlungsverfahren gewünscht wird. Ich bitte um
Handzeichen, wer allgemein ein Vermittlungsverfah-
ren anstrebt. – Das ist eine Minderheit.

Damit entfällt eine Abstimmung über die Aus-
schussempfehlungen.
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Ich stelle fest, dass der Bundesrat die Einberufung
des Vermittlungsausschusses n i c h t  verlangt.

Wir kommen zu Punkt 70 b), dem Verkehrsteuerän-
derungsgesetz.

Der Finanzausschuss empfiehlt, den Vermittlungs-
ausschuss unter der Bedingung anzurufen, dass der
Bundesrat zu dem Gesetz unter Punkt 70 a) die Anru-
fung des Vermittlungsausschusses beschließt.

Da diese Bedingung nicht erfüllt ist und keine An-
träge vorliegen, stelle ich fest, dass der Bundesrat
zum Verkehrsteueränderungsgesetz die Einberufung
des Vermittlungsausschusses n i c h t  verlangt.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 74:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Grundgesetzes (Artikel 6) – Antrag des Landes
Nordrhein-Westfalen gemäß § 36 Absatz 2 GO
BR – (Drucksache 234/17)

Das Wort hat Frau Ministerpräsidentin Kraft.

Hannelore Kraft (Nordrhein-Westfalen): Verehrte
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wir schlagen heute einen neuen Absatz in
Artikel 6 des Grundgesetzes vor, damit Kinder ge-
stärkt werden, in ihren Rechten und ihren Möglich-
keiten Gehör zu finden. Es geht darum, nicht weiter
nur für, sondern stärker mit Kindern und jungen
Menschen zu denken und zu handeln. Das ist unser
Ziel.

In Nordrhein-Westfalen und in vielen anderen
Länderverfassungen sind Kinderrechte bereits ga-
rantiert. Aber 25 Jahre nach dem Inkrafttreten der
UN-Kinderrechtskonvention in der Bundesrepublik
Deutschland ist längst deutlich geworden, dass wir
zusätzlichen Rückenwind für die Rechte der Kinder
brauchen; denn die Vorgaben der UN-Kinderrechts-
konvention werden im geltenden Recht und in der
Rechtspraxis nicht hinreichend beachtet.

Lassen Sie uns alle dafür sorgen, dass aus unseren
Worten Taten werden und Kinder zu eigenständigen
Rechtssubjekten im Grundgesetz werden! So abstrakt
die juristische Begrifflichkeit klingt, es macht ganz
praktisch einen Unterschied, ob ich Grundrechte auf
ein Kind anwende oder ob es eigene Grundrechte be-
kommt.

Kinder sind nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts selbst Träger subjektiver Rechte
sowie Wesen mit eigener Menschenwürde und einem
eigenen Recht auf Entfaltung ihrer Persönlichkeit.
Das kommt aber in unserem Grundgesetz bisher
nicht explizit und damit nicht deutlich genug zum
Ausdruck. Die Folge ist, dass ihre Anliegen in der
Rechts- und Verwaltungspraxis zu häufig kein Gehör
und keine Berücksichtigung finden.

Mit unserem Gesetzesantrag greifen wir deshalb
die beiden zentralen Bestimmungen aus der UN-Kin-
derrechtskonvention auf, die im geltenden Recht und
in der Rechtspraxis derzeit noch nicht hinreichend
beachtet werden. Ich spreche vom Kindeswohlvor-
rang, Artikel 3 Absatz 1 der UN-Kinderrechtskon-

vention, ich spreche aber auch von dem Recht von
Kindern auf Beteiligung und Berücksichtigung, Arti-
kel 12 Absatz 1.

Wir wollen Gesetzgebung, Verwaltung und Recht-
sprechung künftig verpflichten, die Rechte von Kin-
dern und Jugendlichen maßgeblich zu berücksichti-
gen und zu fördern, wenn es um Entscheidungen
geht, die sie betreffen. Damit stellen wir Kinder nicht
pauschal Erwachsenen gleich. Kinder sind keine
kleinen Erwachsenen, sondern sie sind die Erwach-
senen von morgen.

Sie haben spezifische, nach Alter differenzierte Be-
dürfnisse, die besonders geschützt werden können
und müssen.

Sie haben ein Recht auf ein gewaltfreies Aufwach-
sen ohne Vernachlässigung.

Sie haben ein Recht darauf, dass ihre Anliegen Ge-
hör finden und bei Entscheidungen mit in die Waag-
schale geworfen werden.

Das hat nichts mit Symbolpolitik zu tun, sondern
das ist ein echtes Umsteuern zugunsten der Kinder.

Meine Damen und Herren, lassen Sie uns die ver-
brieften Kinderrechte endlich verfassungsrechtlich
umsetzen, damit aus einer Verfassung allein von Er-
wachsenen für Erwachsene eine Verfassung für alle
wird! Auch wenn es paradox klingt: Durch die Auf-
nahme von Kinderrechten haben wir die Chance, un-
sere Verfassung ein Stück reifer zu machen. Lassen
Sie uns diese Chance nutzen! – Herzlichen Dank.

Präsidentin Malu Dreyer: Vielen Dank, Frau Minis-
terpräsidentin Kraft!

Frau Ministerin Alheit aus Schleswig-Holstein hat
das Wort.

Kristin Alheit (Schleswig-Holstein): Sehr geehrte
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Das Land Schleswig-Holstein unterstützt den
eben vorgestellten Antrag auf Verankerung von ei-
genen Kindergrundrechten im Grundgesetz.

Damit sollen ein Vierteljahrhundert nach ihrer Ra-
tifizierung ganz wesentliche Prinzipien der UN-Kin-
derrechtskonvention auch in unserer Verfassung
Niederschlag finden. Dies sind namentlich das Kin-
deswohlprinzip und das Recht auf Beteiligung und
Berücksichtigung, wie es in der Antragsbegründung
benannt ist.

Ebenso soll – wir haben es schon gehört – die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts be-
rücksichtigt werden, die Kinder als Träger eigener
subjektiver Rechte und eines eigenen Rechts auf Ent-
faltung ihrer Persönlichkeit ausweist. Unser Grund-
gesetz, das Kinder bisher explizit nur als Gegenstand
des elterlichen Erziehungsrechts benennt, bildet die-
sen Gedanken noch nicht ab. Das will der vorlie-
gende Antrag ändern.

Kinder sind eigenständige, gleichwertige Persön-
lichkeiten. Sie sind eben keine kleinen Erwachsenen.
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Ihnen stehen Rechte eigener Art zu, und die Aus-
übung ihrer Rechte ist an besondere, ermöglichende
Bedingungen gebunden. Dabei ist ihre besondere
Schutzbedürftigkeit ebenso zu berücksichtigen wie
ihr Recht auf Entwicklung und Förderung. Die UN-
Kinderrechtskonvention zeigt dies. Ich bin über-
zeugt, das muss auch auf der Ebene der Grundrechte
Niederschlag finden.

Sicher: Das Grundgesetz ist bewährt als ein knapp
gehaltener Kernbestand fundamental bedeutsamer
Grundsatznormen. Es gilt auch weiter, seine poli-
tisch-programmatische Überdehnung zu vermeiden.
Nur: Warum die Verankerung des Anspruchs von
Kindern auf Gewährleistung kindgerechter Lebens-
bedingungen für unsere Gesellschaft keine funda-
mentale Bedeutung haben soll, das erscheint mir
schlechterdings nicht nachvollziehbar, zumal staatli-
ches Handeln aller Gewalten – insbesondere das von
uns Politikerinnen und Politikern – uns immer wieder
der Frage aussetzt, ob wir diesem Anspruch tatsäch-
lich gerecht werden. Leider müssen wir uns auch
höchstrichterlich bescheinigen lassen, dass dies nicht
immer der Fall ist.

Es ist keine Kleinigkeit und keine Nebensächlich-
keit, wenn eine Grundgesetzänderung zu einer ent-
sprechenden Bewusstseinsbildung beiträgt. Das als
Symbolpolitik zu bezeichnen und damit zu sagen, es
handele sich im Grunde um etwas Folgenloses, ver-
kennt grundlegend: Die Verständigung unserer Ge-
sellschaft über unsere grundlegenden Normen ist,
wenn man so will, immer Symbolpolitik. Sie ist un-
verzichtbar, um gemeinsam zu bestimmen, in was für
einer Gesellschaft wir leben wollen. Ich jedenfalls
möchte in einer Gesellschaft leben, die die Rechte
von Kindern als eines der höchsten und schutzwür-
digsten Güter begreift. Deshalb ist es auch keine Ne-
bensächlichkeit, ob Kinder als Subjekte aus eigener
Bedeutung in das Grundgesetz aufgenommen wer-
den oder ob sie, wie bisher, lediglich als Objekte el-
terlicher Erziehungsrechte vorkommen.

Es ist an der Zeit, das, was Deutschland mit der
Ratifizierung der UN-Kinderrechtskonvention längst
anerkannt hat, in unserem Grundgesetz festzu-
schreiben. Dabei geht es selbstredend um mehr als
um Symbolpolitik, auch wenn es, wie gesagt, ein Irr-
tum wäre, Symbolpolitik mit vermeintlich fehlender
Praxisrelevanz gleichzusetzen. Denn jede Juristin,
jeder Jurist weiß, dass es hohe praktische Relevanz
hat, ob bei Abwägungen ein schutzwürdiges Inte-
resse als grundrechtlich schutzwürdiges Interesse in
die Waagschale geworfen wird. Kindergrundrechte
haben damit handfeste Konsequenzen, weil sie den
Interessen von Kindern gegenüber anderen Interes-
sen auch juristisch mehr Gewicht geben.

Viele Bundesländer – auch Schleswig-Holstein –
haben die Verpflichtung der öffentlichen Hand zur
Wahrung der Anliegen und Rechte von Kindern in
ihre Verfassungen aufgenommen. Die Erfahrung
zeigt, dass dies die politische und die Verwaltungs-
praxis in den Ländern und Kommunen besser und
kinderfreundlicher gemacht hat. Die Erfahrung zeigt
aber auch, dass sich diese positive Wirkung nur

in  den Grenzen der Landeszuständigkeit entfalten
kann. Das ist gerade angesichts der zunehmenden
Bedeutung bundesgesetzlicher Entscheidungen für
die Lebenswirklichkeit und die Lebenschancen von
Kindern nicht genug.

Es ist darum an der Zeit, die verfassungsrechtliche
Verankerung von Kinderrechten auch auf gesamt-
staatlicher Ebene, im Grundgesetz, zu vollziehen. –
Danke schön.

Präsidentin Malu Dreyer: Herzlichen Dank, Frau
Ministerin Alheit!

Herr Minister Ludwig aus Brandenburg hat das
Wort.

Stefan Ludwig (Brandenburg): Frau Präsidentin!
Die Diskussion über die Aufnahme von Kinderrech-
ten in das Grundgesetz wird seit vielen Jahren ge-
führt.

Es hat immer wieder Vorschläge gegeben – auch
aus diesem Hause –, die subjektive Rechtsstellung
von Kindern im Grundgesetz zu verankern, obwohl
wir eine klare verfassungsgerichtliche Rechtspre-
chung zu dem Thema haben, die diese Rechte nicht
nur umfangreich festgestellt, sondern auch ausge-
staltet hat. Trotzdem stünde es dem Grundgesetz gut
zu Gesicht, die Kinderrechte selbst auszuweisen, wie
von Frau Ministerpräsidentin formuliert.

Ich erinnere an dieser Stelle auch an die Anre-
gungen, die der für die Umsetzung der UN-Kin-
derrechtskonvention zuständige Ausschuss immer
wieder gegeben hat. Insoweit ist der vorliegende Ge-
setzentwurf ausdrücklich zu begrüßen.

Als Justizminister des Landes Brandenburg, der im
vergangenen Jahr den Vorsitz der Konferenz der Jus-
tizministerinnen und -minister sowie der Justizsena-
torinnen und -senatoren innehatte, möchte ich darauf
verweisen, dass wir im Herbst einstimmig beschlos-
sen haben, eine Initiative der Jugend- und Familien-
ministerkonferenz aufzugreifen. Wir haben uns aus-
drücklich dafür ausgesprochen, Kinderrechte in das
Grundgesetz aufzunehmen.

Wir haben der Anregung entsprochen, eine ge-
meinsame Arbeitsgruppe mit der Jugend- und Fa-
milienministerkonferenz unter Einbeziehung des
Bundes zu bilden. Wir wollen die Fülle der verschie-
denen Vorstellungen, Anregungen und Erwartungen
so zusammenführen, dass daraus ein Vorschlag an
dieses Haus folgt, der mit einer möglichst großen
Mehrheit beschlossen werden kann. Wir sollten die
Ergebnisse der Arbeitsgruppe abwarten, deren Ar-
beit in Kürze beginnen kann – die Vorbereitungen
sind abgeschlossen –, bevor wir dann zu einer end-
gültigen Beschlussfassung in der Sache kommen.

Aber nochmals: Ich begrüße den vorliegenden Ge-
setzentwurf.

Präsidentin Malu Dreyer: Vielen Dank, Herr Minis-
ter Ludwig!
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Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Ich weise die Vorlage dem Rechtsausschuss – fe-
derführend – sowie dem Ausschuss für Frauen und
Jugend und dem Ausschuss für Innere Angelegen-
heiten – mitberatend – zu.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 83 auf:

Entschließung des Bundesrates zur „Beteili-
gung der deutschen Länder an den Brexit-Ver-
handlungen der Bundesregierung“ – Antrag
der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Baden-
Württemberg, Bayern, Hessen gemäß § 36 Ab-
satz 2 GO BR – (Drucksache 235/17)

Dem Antrag sind die Länder Berlin, Bremen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schles-
wig-Holstein und Thüringen beigetreten.

Es gibt zahlreiche Wortmeldungen. Zunächst hat
Herr Ministerpräsident Bouffier aus Hessen das Wort.

Volker Bouffier (Hessen): Frau Präsidentin! Meine
Damen und Herren! Der 29. März 2017 wird als histo-
risches Datum in die Geschichte eingehen:

Zum ersten Mal hat ein Land – ein so großes und so
wichtiges Land wie Großbritannien – die Schei-
dungsurkunde eingereicht und mitgeteilt, dass es die
Europäische Gemeinschaft verlassen will. Das hat es
noch nie gegeben, das ist einmalig. Die britische Be-
völkerung hat die Entscheidung mit knapper Mehr-
heit getroffen, und sie ist zu akzeptieren. Trotzdem
stehe ich nicht an, deutlich zu machen: Wir bedauern
diese Entscheidung.

Ich befürchte, der 29. März wird auch als Datum ei-
ner negativen Entwicklung in die Geschichte einge-
hen. Es ist aus meiner Sicht keine gute Entscheidung
für die Europäische Union, es ist keine gute Entschei-
dung für Europa, es ist auch keine gute Entscheidung
für Großbritannien. Trotzdem: Es gilt nun, mit der
Entscheidung umzugehen. 

Die britische Premierministerin Theresa M a y  hat
in einem Weißbuch ihre Sicht bzw. die der Regierung
dargestellt. Es geht um zwei Dinge: zum einen um
eine Regelung, wie man auseinanderkommt, zum an-
deren um die spannende Frage, wie man zukünftig
die Verhältnisse zwischen dem Vereinigten König-
reich und der Europäischen Union regelt. Dies trifft
alle Lebensbereiche. Ich kann mir im Moment über-
haupt keinen Bereich vorstellen, der nicht betroffen
ist.

Wir hören, dass man bei den europäischen Institu-
tionen davon ausgeht, dass zigtausend Gesetze zu
ändern sind, dass man in einem Zeitrahmen von zwei
Jahren im Schnitt 1 000 Gesetze pro Woche ändern
müsste, wenn man das hinbekommen wollte. Das ist
eine gigantische Herausforderung, vor der wir noch
nie standen. Weil das so ist, ist das eine historische
Aufgabe.

Die Vorstellungen darüber, wie das funktionieren
soll, gehen gewaltig auseinander. Die britische Re-
gierung lässt gerade in den jüngsten Tagen wissen,
dass zum Beispiel die gemeinsamen Finanzverpflich-

tungen, die noch über Jahre laufen, aus ihrer Sicht
erledigt sind. Die verbleibenden europäischen Staa-
ten sind der Auffassung, dass das nicht gelten kann.

Was bedeutet das alles für uns Länder? Wenn wir
zum Beispiel den europäischen Kohäsionsfonds be-
trachten, wenn wir bedenken, dass in unseren Län-
dern jede Menge europäische Programme laufen,
dann stellen wir fest: Wir sind in vielfältiger Weise
betroffen.

Die europäischen Regierungschefs werden voraus-
sichtlich in wenigen Wochen auf einem Sondergipfel
ihre Verhandlungsleitlinien beschließen. Der Europäi-
sche Rat wird dann einen Rahmen vorgeben, in dem
die Europäische Kommission die Verhandlungen zu
führen hat. Es sind Verhandlungen der Europäischen
Union mit dem Vereinigten Königreich. Die Bundesre-
publik Deutschland wirkt durch die Bundesregierung
im Rahmen des Europäischen Rates mit. Aber: Sie
wirkt mit.

Der Ihnen heute vorliegende Mehr-Länder-Antrag
von Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württem-
berg, Bayern und Hessen setzt genau hier an. Es
kann nicht darum gehen, aus übersteigertem Födera-
lismus oder gar aus überschätzter Bedeutung der
Länder eine besondere Zuständigkeit herauszukit-
zeln. Nein, es muss darum gehen, dass wir in einer
Situation, die wir noch nie hatten, von der, wenn wir
ehrlich sind, zur Stunde niemand genau weiß, wie es
überhaupt gehen könnte – man wird in dem Prozess
erkennen, welche konkreten Sachverhalte geregelt
werden müssen –, sehr früh und sehr eindeutig un-
sere gemeinsamen Interessen identifizieren und ver-
suchen, sie bei der Neugestaltung zu wahren, und
zwar im Sinne des gesamten Landes.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich in den
Verhandlungen alleine mit der Frage beschäftigen
wird, wie man auseinanderkommt. Es wird sehr
schnell eine Parallelverhandlung darüber geben, wie
die Neuregelung nach der Trennung aussieht. Des-
halb bitten wir in unserem Antrag darum, dass die
Bundesregierung die Rechte der Länder frühzeitig
berücksichtigt. Wir möchten nicht eine Diskussion
führen, die sich in Zuständigkeitsfragen erschöpft.
Das halte ich, mit Verlaub, für kleinkariert. Die Zu-
ständigkeiten sind in Artikel 23 und in den Folge-
gesetzen hinreichend beschrieben. Darum kann es
nicht gehen, sondern es muss darum gehen, wie wir
diese Aufgabe intelligent, klug und zukunftsfest mit-
einander stemmen.

Ich habe deshalb mit Interesse zur Kenntnis ge-
nommen, dass uns der Staatsminister im Auswärtigen
Amt ein nettes Schreiben – wie er schreibt, abge-
stimmt mit der Bundesregierung – geschickt hat. Das
ist, höflich formuliert, ein netter Hinweis darauf, wo-
für wir zuständig sind und wofür nicht. Dieses Schrei-
ben ist nett, es ist auch kühn, aber es ist nicht wirk-
lich hilfreich. Darin steht zum Beispiel, die Länder
seien in der Regel nicht betroffen. Mit Verlaub und
bei allem Respekt: Das ist schlicht Unsinn.

In Ziffer 3 unseres Antrags haben wir beschrieben,
worum es eigentlich geht. Da gibt es vieles. Es geht
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um den mehrjährigen Finanzrahmen, um die Kohä-
sionspolitik, das Personenstandswesen, Wahlen, Me-
dien, die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit,
die Hochschulen. Darunter sind Bereiche, in denen
der Bund gar keine Kompetenz hat, Bereiche, in de-
nen der Bund keine alleinige Kompetenz hat, und
Bereiche, in denen der Bund so gut wie keine Erfah-
rungen hat. Umso klüger ist es, wenn wir uns ge-
meinsam darauf verständigen, unsere Interessen sehr
früh zu identifizieren und sie in diesen Prozess einzu-
bringen. Deshalb werben wir dafür: Wir sollten uns
nicht wechselweise mit Hinweisen auf Zuständigkei-
ten aufhalten, sondern wir sollten eine kluge Politik
betreiben. 

Ich darf an zwei Beispielen deutlich machen, was
das für die Länder bedeutet – das gilt für den einen
mehr, für den anderen weniger –:

Viele Bundesländer haben eine sehr enge Verflech-
tung mit dem Vereinigten Königreich. Alleine 8 Pro-
zent seines Exports wickelt das Land Hessen mit dem
Vereinigten Königreich ab. Das tun große Weltfir-
men, bekannte Unternehmen, aber auch viele Mittel-
ständler. Es wird sehr bald um die spannende Frage
gehen, wie diese mit der neuen Situation umgehen.
Ich halte es für klug, wenn wir die Erfahrungen, die
wir vor Ort miteinander haben, so früh wie möglich
in den Veränderungsprozess einbringen.

Das zweite Beispiel: Frankfurt Rhein-Main ist der
mit Abstand größte Finanzplatz in Deutschland und
einer der größten in Europa. Die Bankenaufsicht sitzt
zurzeit in London, die berühmte EBA. Wir haben in
Europa mehrere Bankenaufsichten: zum einen die
Europäische Zentralbank, zum anderen die EBA in
London. Wenn nun das Vereinigte Königreich aus-
tritt, dann kann die Europäische Bankenaufsicht
nicht mehr in London verbleiben. Folglich wird es um
die Frage gehen, wo diese Einrichtung hinkommt.
Aus hessischer Sicht gibt es natürlich nur eine Ant-
wort darauf. Das ist doch klar.

Dies ist nicht nur ein Bundesländerthema, es ist
eine Frage von nationaler und letztlich von europäi-
scher Bedeutung. Denn wir haben eine Besonderheit,
die so keiner ins Feld führen kann: Wir haben die
größte Kompetenz und Ballung an Regulatorik, die es
überhaupt gibt. Mit dem Sitz der Europäischen Zen-
tralbank, der Bundesbank und der BaFin weisen wir
schon heute ein hohes Maß an zentraler Kompetenz
auf, die es als sinnvoll erachten lässt, eine Verände-
rung dann auch zu unserem Nutzen zu vollziehen.
Insofern liegen in dem Brexit, den ich nach wie vor
bedauere, durchaus Chancen. Eine Chance könnte
zum Beispiel sein, den gespaltenen Aufsichtsmarkt in
Europa zusammenzuführen und eine erhebliche Ver-
besserung der Finanzaufsicht herbeizuführen.

Das sind zwei sehr konkrete Beispiele, an denen
man zeigen kann, dass es durchaus besondere Inte-
ressen der einzelnen Bundesländer, aber auch des
gesamten Landes gibt. Die Antragsteller möchten,
dass wir uns in diesem Prozess, von dem bisher nie-
mand weiß, wie er konkret abläuft, nicht lange mit
Zuständigkeitsfragen aufhalten, sondern dass wir un-

sere Interessen so früh wie möglich gemeinsam iden-
tifizieren und dann im deutschen Interesse umsetzen.

Ich bin darüber unterrichtet, dass die Brexit-Ar-
beitsgruppe der Bundesregierung bereits am 12. April
zusammentreten wird. Wir wären der Bundesregie-
rung sehr verbunden, wenn sie den vorliegenden An-
trag nicht als Beitrag zur Zuständigkeitsdiskussion
versteht, sondern als Angebot, unsere gemeinsame
Aufgabe noch intelligenter zu erfüllen, als es alleine
möglich ist. Wir haben unbegrenztes Vertrauen in die
Leistungskraft der Bundesregierung. Auf der anderen
Seite erweist es sich immer als klug, wenn wir 16 Län-
der und der Bund solche Aufgaben gemeinsam schul-
tern. Dann werden wir mehr erreichen als der Bund
allein. – Herzlichen Dank.(

Präsidentin Malu Dreyer: Vielen Dank, Herr Kol-
lege Bouffier!

Das Wort hat Herr Bürgermeister Dr. Sieling aus
Bremen.

Dr. Carsten Sieling (Bremen): Frau Präsidentin!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! In der Tat ist dieser
Schritt Großbritanniens historisch. Er bedeutet auch
die erste historisch gewichtige Gefährdung des Zu-
sammenhalts der Europäischen Union.

Ich bedauere das ebenfalls, will aber auch sagen,
dass der harte Weg, den die britische Regierung ge-
wählt hat, um den Austritt zu realisieren, nicht erfor-
derlich gewesen wäre. Es hätte Alternativen gege-
ben. So müssen wir uns heute mit den politischen
und wirtschaftlichen Folgen auseinandersetzen.

Deutschland ist insgesamt betroffen, aber natürlich
– das ist doch unabweisbar – werden auch die Länder
in den unterschiedlichen Bereichen enorm betroffen
sein. Daher ist die Beteiligung der Länder an den
Verhandlungen nicht nur notwendig, sie ist auch po-
litisch weise. Das sage ich in Richtung der Bundesre-
gierung, die ich im Sinne des Antrags sehr bitten
möchte, diese Beteiligung zu realisieren. Wir müssen
von Anfang an unsere Positionen, unsere Betroffen-
heiten, aber auch unsere Kompetenzen einbringen
können, obwohl wir wissen, dass die Verhandlungen
einen offenen Ausgang haben.

Es geht um die Trennung des Vereinigten König-
reichs von der Europäischen Union. Das wird in vie-
lerlei Hinsicht, gerade was Handelsbeziehungen und
wirtschaftliche Verhältnisse betrifft, große Wirkun-
gen haben, die in der Öffentlichkeit in den letzten
Wochen intensiv diskutiert worden sind.

Ich teile die Auffassung derjenigen, die die Ver-
handlungsgegenstände so weit wie möglich trennen
wollen. Erst sollten die Bedingungen der Trennung
verhandelt werden, dann wird über die Gestaltung
der Zukunft gesprochen. Nur diese Abfolge wird es
der EU ermöglichen, die Einlösung der bestehenden
Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft Großbritan-
niens durchzusetzen.

Wo es Überschneidungen dieser beiden Fragen
gibt, wird es spannend, und dort wird es notwendig
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sein, die Dinge parallel zu verhandeln, aber nur un-
ter der Bedingung: Erst wenn der Ausstieg geregelt
ist, können Vereinbarungen über die Zukunft abge-
schlossen werden. Dies sage ich deshalb so klar, weil
auch wir Länder vom Ausgang der Verhandlungen
sehr betroffen sind.

Im Antrag machen wir alle gemeinsam deutlich,
dass es um die Frage der EU-Fördermittel und den
aktuellen Finanzrahmen geht – Zahlungen, die bis
2023 reichen und bedroht wären, wenn die Briten aus
ihren Verpflichtungen gegenüber dem EU-Haushalt
entlassen würden. Damit bewegen sich die Verhand-
lungen auf einem sehr schmalen Grat. Wir alle müs-
sen Interesse daran haben, auch nach dem Brexit
gute Nachbarschaft und eine ertragreiche wirtschaft-
liche Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen zu
bewahren. 

Aber eines muss klar sein: Rosinenpickerei darf es
nicht geben. Das ist schon deshalb notwendig, weil
die vor uns liegenden Verhandlungen Bedeutung
weit über die Regelung der Beziehungen zwischen
der EU und dem Vereinigten Königreich hinaus ha-
ben. Der Verlauf und das Ergebnis werden am Ende
auch danach beurteilt, ob andere zu der Einschät-
zung kommen, ein Austritt könne sich lohnen. Viele
Populisten in so manchem europäischen Staat warten
nur darauf, Argumente für die Nachahmung eines
solchen Referendums zu finden. Wir müssen an die-
ser Stelle sehr aufpassen und dem entschieden ent-
gegentreten; denn sonst kommt es zu einer weiteren
Einschränkung der Freizügigkeit und zu einer Belas-
tung von Lebensqualität und Wirtschaftskraft.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jedes Bundesland
wird vom Brexit betroffen sein. Ich darf das Beispiel
Bremen ansprechen:

Die Freie Hansestadt Bremen hat mit 60 Prozent
die höchste Exportquote aller deutschen Bundeslän-
der. Bremen ist deutscher Meister im Export, nicht
nur als Hafen- und Handelsplatz, sondern vor allem
als Industriestandort. Natürlich ist das Vereinigte
Königreich einer der bedeutendsten Handelspartner
Bremens. Insgesamt werden Waren in Höhe von etwa
2,6 Milliarden Euro geliefert und von dort bezogen.
Mit knapp 9 Prozent steht das Vereinigte Königreich
nach Frankreich und den USA auf Platz drei der Liste
der bremischen Handelspartner.

Eine Umfrage der Bremer Handelskammer hat die
bekannte Belastung und die Sorge der Wirtschaft
unterstrichen. Im Bereich der Import- und Export-
erwartungen wird mittelfristig von einem Rückgang
um bis zu 40 Prozent ausgegangen. Dies gilt aber nur
für das allgemeine Brexit-Szenario. Der jetzt verkün-
dete harte Brexit wird ein Fiasko für Unternehmen
und Arbeitsplätze, wenn wir das nicht vernünftig re-
geln.

Ein weiteres Beispiel ist die deutsche Hochseefi-
scherei. Auch das ist ein Thema für viele Bundeslän-
der. Es ist nötig, dass die Fischer aus der EU weiter-
hin Fang- und Zugangsrechte für britische Gewässer
erhalten; denn die britische Fischereiwirtschaft ist
entscheidend dafür, dass die Hochseefischerei funk-

tioniert. Zwei Drittel der Jahresgesamtanlandungen
und -erlöse werden in diesen Gewässern erzielt.
Auch da besteht eine enge Verflechtung, die wir er-
halten müssen.

Trotz des Austritts müssen wir dafür sorgen, dass
sich die Beziehungen weiter gut entwickeln können.
Dem dient der Antrag mit der Forderung des Bundes-
rates, an den weiteren Verhandlungen beteiligt zu
werden. Das betrifft nicht nur die unmittelbar ökono-
mischen Fragen von Arbeitnehmermobilität, Wirt-
schaft und Handel, sondern viele Politikfelder. Zu
nennen sind die Bereiche Bildung und Medien, Wis-
senschaft und Forschung, aber auch polizeiliche und
justizielle Zusammenarbeit.

In diesem Sinne wollen wir Länder an den nun be-
ginnenden Verhandlungen beteiligt werden. Damit
nicht nur die Verantwortungsbereiche der Länder,
sondern auch unsere spezifischen Kompetenzen, ins-
besondere in außenwirtschaftlichen Fragen, in die
Verhandlungen einfließen, fordern wir die Beteili-
gung von zwei Bundesratsbeauftragten an der Rats-
arbeitsgruppe Brexit sowie letztendlich die frühzei-
tige Einbeziehung in die Vorbereitung der nationalen
gesetzgeberischen Maßnahmen.

Ich will unterstreichen: Zuständigkeitsfragen hel-
fen uns nicht weiter. In dieser historischen Situation
geht es darum, die richtige Aufstellung zu finden und
zu einem von allen getragenen erfolgreichen Ergeb-
nis zu kommen, damit Deutschland mit seiner gesam-
ten föderalen Kraft in diese für Wirtschaft und Gesell-
schaft so wichtigen Verhandlungen gehen kann. –
Vielen Dank.

Präsidentin Malu Dreyer: Vielen Dank, Herr Kol-
lege Carsten Sieling!

Das Wort hat Minister Caffier aus Mecklenburg-
Vorpommern.

Lorenz Caffier (Mecklenburg-Vorpommern): Frau
Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!
Vorgestern, am 29. März, hat die britische Regierung,
wie angekündigt, den Austritt des Vereinigten Kö-
nigreichs aus der Europäischen Union beantragt.

Ja, wie schon ausgeführt worden ist: Das ist ein
einschneidender Bruch. Seit 44 Jahren war das Ver-
einigte Königreich Mitglied der Europäischen Union.
Wir haben ein gemeinsames Projekt verfolgt, zusam-
men einen gemeinsamen Markt und die europäische
Staatsbürgerschaft errichtet, die europäische Eini-
gung nach dem Fall der Berliner Mauer gestaltet.
Nun wird die EU ohne Großbritannien weitergehen.
So hat das britische Volk es entschieden.

Klar ist: Der Brexit wird einschneidende Folgen für
die Wirtschaft, das Finanzsystem, die Politik und
nicht zuletzt für die Menschen in ganz Europa haben.
Die konkreten Folgen des Austritts für die mehr als
4 Millionen direkt betroffenen EU-Bürger, für Wirt-
schaft und Finanzen der EU-Staaten und für das poli-
tische und kulturelle Miteinander hängen maßgeb-
lich von den bevorstehenden Verhandlungen ab. 
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Was es dabei aus meiner Sicht nicht geben darf, ist,
wie von meinen Kollegen schon angeführt, Rosinen-
pickerei im Sinne von Binnenmarkt ja, Freizügigkeit
nein. Es muss meiner Meinung nach gelten: Der volle
Zugang zum EU-Binnenmarkt ist gekoppelt und un-
trennbar verbunden mit der Akzeptanz der vier
Grundfreiheiten. Dazu gehört auch die Freizügigkeit
für Personen.

Es ist davon auszugehen, dass der Europäische Rat
nun, nach dem Austritt, zügig Verhandlungsleitlinien
beschließt. Die EU-Kommission wird sodann einen
Vorschlag für das Verhandlungsmandat dem Rat für
Allgemeine Angelegenheiten vorlegen und nach
dessen Billigung für die EU mit den Verhandlungen
mit dem Vereinigten Königreich beginnen.

Der beabsichtigte Austritt des Vereinigten König-
reichs aus der EU und die vorgesehene neue Partner-
schaft mit der EU sollen durch rechtlich und verfah-
rensmäßig voneinander zu trennende Abkommen
geregelt werden.

An diesen Verhandlungen haben wir deutschen
Bundesländer elementares Interesse; denn wir sind
in vielfältiger Weise direkt oder indirekt vom Brexit
betroffen:

Da sind zum einen die vielfältigen wirtschaftli-
chen Verflechtungen. Das Vereinigte Königreich und
Deutschland sind füreinander sowohl wichtige Han-
dels- als auch Investitionspartner. Für das Vereinigte
Königreich ist Deutschland vor den USA im Waren-
handel der wichtigste Handelspartner. Für Deutsch-
land liegt das Vereinigte Königreich unter den Han-
delspartnern an fünfter Stelle, es ist aber mit 89
Milliarden Euro der drittwichtigste Exportmarkt. Be-
zieht man die Dienstleistungen in die Betrachtung
ein, die für die britische Außenwirtschaft eine grö-
ßere Bedeutung haben, rückt das Vereinigte König-
reich auf Platz drei der wichtigsten Handelspartner
Deutschlands auf, während Deutschland nach den
USA für das Vereinigte Königreich an zweiter Stelle
liegt.

Mehr als 2 500 deutsche Unternehmen verfügen
über Niederlassungen im Vereinigten Königreich
und beschäftigen rund 370 000 Mitarbeiter. Damit ist
mehr als 1 Prozent der britischen Beschäftigten in
Niederlassungen deutscher Unternehmen beschäf-
tigt. Umgekehrt sind in Deutschland circa 3 000 briti-
sche Unternehmen engagiert.

Die deutschen mittelbaren und unmittelbaren Di-
rektinvestitionen im Vereinigten Königreich und die
britischen mittelbaren und unmittelbaren Direktin-
vestitionen in Deutschland sind ausgesprochen hoch.

Eine Unterbrechung der Wertschöpfungsketten
oder eine unkontrollierte Wiedereinführung von Zöl-
len und Grenzkontrollen würden Handel, Warenaus-
tausch und Verkehr massiv beeinträchtigen.

Hinzu kommen die Auswirkungen auf die Finanz-
märkte und die Mobilität von Arbeitnehmern.

Hier sind klare Vereinbarungen erforderlich, um zu
krasse Brüche zu vermeiden.

Der angekündigte Austritt wird sich auch auf zahl-
reiche weitere Materien auswirken, bei denen in-
nerstaatlich die Mitwirkung des Bundesrates erfor-
derlich wäre, bei denen die Länder innerstaatlich
zuständig wären oder die Einrichtung ihrer Behörden
bzw. ihre Verwaltungsverfahren oder Länderinteres-
sen betroffen sind. Dazu gehören insbesondere die
Bereiche Bildung, Wissenschaft und Forschung. Dazu
gehören aber auch die direkten finanziellen Folgen,
die sich aus der Neujustierung für den mehrjährigen
Finanzrahmen und die Kohäsionspolitik ergeben.

Gemeinsam mit dem Bund müssen wir deshalb da-
für Sorge tragen, die negativen Folgen für die Bun-
desrepublik Deutschland und die Bundesländer zu
begrenzen. Wir dürfen es nicht zulassen, dreifach zu
verlieren: indem es nämlich in Zukunft drastisch we-
niger Handel mit dem Vereinigten Königreich gibt
und gleichzeitig Deutschland insgesamt höhere Bei-
träge für den EU-Haushalt aufbringen muss, um den
Ausfall der Briten zu kompensieren, während die Zu-
weisungen aus den europäischen Fonds drastisch zu-
rückgehen.

Wir Länder sind deshalb gefordert, uns mit einzu-
bringen. Das setzt voraus, umfassend und rechtzeitig
beteiligt zu werden.

Deshalb hat die Europaministerkonferenz am
9. März in Brüssel unter dem Vorsitz meines Landes
einen Beschluss gefasst, mit dem die Bundesregie-
rung aufgefordert wird, die Länder in den Prozess der
Brexit-Verhandlungen rechtzeitig und umfassend
einzubeziehen.

Gleichzeitig wurde der EMK-Vorsitz beauftragt,
einen gleichlautenden Entschließungsantrag in das
Plenum des Bundesrates am heutigen Tag einzubrin-
gen. Dieses tue ich hiermit gern.

Damit sich der Bundesrat rechtzeitig zu den Brexit-
Verhandlungen positionieren kann, fordert er die
Bundesregierung auf, die Länder bereits vor Auf-
nahme sowie während der Verhandlungen an den
Beratungen zur Festlegung der Verhandlungsposi-
tion der Bundesregierung zu beteiligen; sie durch
zwei Bundesratsbeauftragte an der Ratsarbeits-
gruppe Brexit zu beteiligen; sie frühzeitig an ge-
setzgeberischen Maßnahmen zur Anpassung an den
Brexit auf nationaler Ebene sowie der Begleitgesetz-
gebung entsprechend den verfassungs-, insbeson-
dere kompetenzrechtlichen Vorgaben zu beteiligen.

Zu diesem Beschlussvorschlag hat, noch bevor wir
ihn heute beschließen, bereits gestern Herr Staats-
minister R o t h  die in der Bundesregierung abge-
stimmte Stellungnahme in einem Schreiben übermit-
telt.

Dazu schlage ich verfahrensmäßig vor: Lassen Sie
uns heute erst einmal den Beschluss fassen! Im An-
schluss sollten die Länder in den entsprechenden
Gremien eine Bewertung der Stellungnahme vorneh-
men und dies der Bundesregierung zukommen las-
sen.

Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir sollten heute
an einem Strang ziehen, damit aus dem Bruch, den
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der Brexit zweifellos darstellt, die 27 EU-Staaten ge-
eint und stark hervorgehen und damit unsere Interes-
sen der deutschen Bundesländer Beachtung finden.
Deswegen werbe ich für unseren Antrag. Stimmen
Sie ihm zu! – Herzlichen Dank für die Aufmerksam-
keit.

Präsidentin Malu Dreyer: Danke, Herr Minister
Caffier!

Herr Minister Wolf aus Baden-Württemberg hat
das Wort.

Guido Wolf (Baden-Württemberg): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Manches im
Terminkalender ist planbar. Manches ergibt sich so.
Und so hat es sich ergeben, dass mich eine seit län-
gerem geplante Reise nach Großbritannien in den
vergangenen drei Tagen nach London und Edin-
burgh geführt hat. Natürlich steht diese Debatte auch
unter dem Eindruck der dort geführten Gespräche
und der dort diskutierten Themen.

Es ist vernehmbar, dass es vor allem künstlicher
Optimismus ist, der eine weit verbreitete Unsicher-
heit überspielen soll. Mir ist in den Ministerien, bei
den Gerichten, in den Verbänden, an den Hochschu-
len niemand begegnet, der ernsthaft daran glaubt,
dass der anstehende Prozess innerhalb der vorge-
schriebenen Frist von zwei Jahren tatsächlich zum
Abschluss gebracht werden kann.

Dass die britische Regierung just an diesem Mitt-
woch ihr Austrittsgesuch nach Artikel 50 EU-Vertrag
notifiziert hat, war und ist dort vernehmbar. Es ver-
unsichert die Menschen spürbar. Die Reise hat mir
bewusst gemacht, in welcher Intensität die politi-
schen und gesellschaftlichen Institutionen Großbri-
tanniens nach der künftigen Rolle des Vereinigten
Königsreichs in Europa suchen, wie vielfältig die
diesbezüglichen Ansätze und wie unterschiedlich die
Bedürfnisse und Meinungen sind. Dass der Brexit
kommen wird, daran zweifelt niemand mehr. Was er
für Großbritannien, für die EU und für uns Länder
bringen wird, da ist noch vieles, zu vieles offen. Da
blickt man gerade in Großbritannien in viele ratlose
Gesichter.

Das politische Ziel, am Positiven weiterhin zu parti-
zipieren und sich bei der Übernahme von Verantwor-
tung in schwierigen Fragen zurückzunehmen, ist dort
hörbar, für uns indes nicht akzeptabel.

Vor diesem Hintergrund, liebe Kolleginnen und
Kollegen, ist mir die heutige Bundesratsbefassung
ein besonderes Anliegen. Die Vorredner haben es
zum Ausdruck gebracht: Die bevorstehenden Ver-
handlungen über den EU-Austritt Großbritanniens
und die damit verbundenen Konsequenzen für die
deutschen Länder sind von immenser Relevanz.

Großbritannien ist – um für Baden-Württemberg zu
sprechen – mit einem Handelsvolumen von mehr als
16 Milliarden Euro einer unserer wichtigsten Han-
delspartner.

Großbritannien ist ein wichtiger Partner in Sachen
Hochschule und Wissenschaft – nach meinem Ein-
druck der nach den Fragen des Handels und der
wirtschaftlichen Beziehungen zweitwichtigste Be-
reich, weil es eine Vielzahl von Projekten zwischen
deutschen und britischen Hochschulen gibt. Es steht
in Frage, ob diese Forschungskooperationen nach
einem Brexit in dieser Weise fortgeführt werden kön-
nen.

Großbritannien war zudem bis zum Brexit-Referen-
dum wertvoller Mitstreiter für Freihandel, Haushalts-
disziplin und Haushaltsgerechtigkeit. Auch in dieser
Hinsicht wird die zweitgrößte Volkswirtschaft der EU
uns Deutschen fehlen.

Insgesamt berührt der Brexit die Landespolitik in
nahezu allen Themenfeldern: vom Handel über Wis-
senschaft, Forschung und Medien bis zur politischen
und justiziellen Zusammenarbeit und zum Kommu-
nalwahl- und Beamtenrecht.

Weil der Brexit uns Länder als aktive und enga-
gierte Regionen im Herzen Europas unmittelbar be-
trifft, werbe ich ebenso für eine aktive Länderbeteili-
gung im bevorstehenden Brexit-Prozess. Ich werbe
dafür, dass wir Länder unsere Beteiligungsrechte in
diesem Kontext engagiert und selbstbewusst einfor-
dern. Artikel 23 des Grundgesetzes und das Gesetz
über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in
EU-Angelegenheiten bieten uns dafür die rechtliche
Handhabe, und wir sollten sie nutzen.

Besonders gilt das für eine Länderbeteiligung im
Vorfeld der Leitlinien des Europäischen Rates und für
eine Länderbeteiligung an der Ratsarbeitsgruppe
Brexit. Diese Arbeitsgruppe wird nach dem für den
29. April geplanten Sondergipfeltreffen zur Verab-
schiedung der politischen Leitlinien die konkreten
Brexit-Verhandlungen vorantreiben. Und bei diesen
Verhandlungen müssen die Länder am Tisch sitzen,
müssen wir die Chance haben, unsere Interessen zu
wahren. Diese klare Botschaft gilt es heute im Na-
men aller Länder an die Bundesregierung zu über-
mitteln.

Die Bundesregierung – das respektiere ich – äußert
zwar, den Bundesrat auch mündlich auf politischer
Ebene zu unterrichten. In der Praxis gestaltet sich
das aber häufig schwierig. Umso mehr bedauere ich
es, dass die Bundesregierung der Einladung zur Poli-
tischen Sitzung des EU-Ausschusses des Bundesrates
in der nächsten Woche – am 5. April – zum Thema
Brexit nicht gefolgt ist. Wir hätten uns gewünscht,
dass wir dort die Möglichkeit zum Austausch mit
Vertretern der Bundesregierung haben. Es wäre eine
gute Gelegenheit, um die Zusage der mündlichen
Unterrichtung auf politischer Ebene einzuhalten. Da-
für werden uns nun Vertreter des britischen Ober-
hauses für einen Dialog zur Verfügung stehen. Sie
nehmen den Weg nach Berlin gerne auf sich.

Unerfreulich ist im Übrigen, dass die Länder in den
Medien lesen müssen, dass Entwurfsfassungen der
politischen Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen
bereits zwischen den Hauptstädten kursieren, wäh-
rend wir Länder nicht offiziell unterrichtet wurden.
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Auch dem soll unser heutiger Entschließungsantrag
entgegenwirken. Er soll ein Zeichen an den Bund
sein, uns Länder unserer verfassungsmäßigen Stel-
lung entsprechend zu beteiligen, damit wir gemein-
sam aus dieser historischen Situation das Beste für
die Menschen unseres Landes und für Europa bewir-
ken können.

Ich danke deswegen den Mitantragstellern und al-
len beigetretenen Ländern und werbe aus voller
Überzeugung um Unterstützung unseres Antrags. –
Vielen Dank.

Präsidentin Malu Dreyer: Danke, Herr Minister
Wolf!

Herr Minister Lersch-Mense aus Nordrhein-West-
falen hat das Wort.

Franz-Josef Lersch-Mense (Nordrhein-Westfalen):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und
Herren! Die Ankündigung der britischen Regierung,
die Europäische Union verlassen zu wollen, bedau-
ern wir alle zutiefst. Das ist schon in allen Reden
deutlich geworden.

( V o r s i t z :  Vizepräsident Michael Müller)

Nordrhein-Westfalen verbindet, wie Sie alle wis-
sen, eine ganz besondere historische Beziehung mit
dem Vereinigten Königreich. Ohne die kluge Ent-
scheidung der britischen Besatzungsmacht gäbe es
unser Bundesland nicht, hätte es die erfolgreiche
Vereinigung des Rheinlandes, Westfalens und Lippes
so nicht gegeben.

Die Entscheidung einer knappen Mehrheit der bri-
tischen Wahlberechtigten für den Brexit kann die Er-
rungenschaften von 60 Jahren europäischer Gemein-
schaft und 72 Jahren Frieden im Herzen Europas
natürlich nicht schmälern. Sie wirft aber Fragen auf,
etwa warum es nicht gelingen konnte, die Mehrheit
der Briten dazu zu bewegen, sich für den Verbleib
auszusprechen. Warum ist die Mehrzahl der jungen
Menschen, die ja für den Verbleib waren, nicht zur
Abstimmung gegangen?

Das Brexit-Votum verdeutlicht auch, dass jahrelan-
ges Brüssel-Bashing nicht ohne Konsequenz bleibt.
Die jahrelange Diffamierung der Europäischen Union
in der englischen Presse und auch in Teilen der
Mainstream-Parteien hat den UKIP-Demagogen den
Boden bereitet. Das muss auch uns eine Warnung
sein, den Europakritikern nicht leichtfertig hinterher-
zureden.

Wir müssen nun aber mit der britischen Entschei-
dung umgehen. Es ist zu befürchten, dass keine der
Superlative übertrieben sind, die jetzt in Reden und
in der Presse für die Komplexität der bevorstehenden
Verhandlungen bemüht werden. Es gibt kein Politik-
feld in den Mitgliedstaaten der EU, das von den Ver-
handlungen nicht betroffen wäre; darauf ist hinge-
wiesen worden.

Auch viele Bereiche des Landesrechts sind betrof-
fen. Deshalb ist es richtig, dass die Länder heute mit

dem Ihnen vorliegenden Entschließungsantrag ihre
Betroffenheit grundsätzlich ansprechen und die im
Gesetz über die Zusammenarbeit von Bund und Län-
dern in Angelegenheiten der Europäischen Union ver-
brieften Informations- und Beteiligungsrechte auch in
diesem Fall bekräftigen und einfordern.

In einem nächsten Schritt werden die Länder die-
se Betroffenheit konkretisieren müssen. Nordrhein-
Westfalen hat in einer ersten Bestandsaufnahme – ne-
ben den engen wirtschaftlichen Beziehungen, die na-
türlich auch wir haben – mehr als 30 Sachgebiete
identifiziert, in denen wir als Land unmittelbar be-
troffen sind. Es geht dabei um die großen Themen
wie   die Auswirkungen des Brexit auf den EU-Haus-
halt und damit zusammenhängend auf die Struk-
turfondsförderung. Es geht aber auch um Details,
beispielsweise die Anerkennung britischer Berufs-
qualifizierungen, die Fortführung konkreter For-
schungskooperationen, Schüleraustauschprogramme
oder Export und Import biologisch zertifizierter Nah-
rungsmittel.

Wir gehen davon aus, dass die Bundesregierung
diese Anliegen der Länder aufnimmt und bei den
Verhandlungen berücksichtigt. Dies ist bei unmittel-
barer und direkter Beteiligung der Länder an den
Verhandlungen natürlich leichter.

Wir haben aber auch legitime Interessen, wenn es
um die Frage geht, was mit den aktuell noch im Ver-
einigten Königreich angesiedelten EU-Institutionen
geschieht; darauf hat Ministerpräsident Bouffier aus
der Sicht Hessens zu Recht hingewiesen. Seit der
Brexit-Entscheidung ist klar, dass beispielsweise die
Europäische Arzneimittelagentur einen neuen Sitz
suchen muss. Es laufen die Vorbereitungen für die
Umsiedlung. Es ist nicht nur die Überzeugung der
Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und
Rheinland-Pfalz, dass Bonn als derzeitiger Sitz des
Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte für die Europäische Arzneimittelagentur ein
idealer Standort wäre. Hier sind alle personellen und
sachlichen Voraussetzungen gegeben, die Arbeit
schnell, bruchlos und fachlich kompetent fortsetzen
zu können.

Deshalb hoffen wir sehr, dass sich die Bundesregie-
rung in dieser dringlichen Frage für den Standort
Bonn einsetzt und gegenüber der Europäischen
Union ein klares Signal setzt, dass Deutschland ein
ernsthaftes und abgestimmtes Interesse hat, die Eu-
ropäische Arzneimittelagentur nach Bonn zu holen.

Neben den großen Fragen der Brexit-Verhandlun-
gen sollten auch die Standortentscheidungen trans-
parent und nach festgelegten sachlichen Kriterien er-
folgen. Dann können diese – immer schwierigen –
Entscheidungen dazu beitragen, dass die Europäi-
sche Union insgesamt gestärkt aus diesem Prozess
hervorgeht. – Herzlichen Dank für die Aufmerksam-
keit.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank, Herr
Minister!

Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor.
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Ausschussberatungen haben noch nicht stattgefun-
den. Gleichwohl sind wir übereingekommen, bereits
heute in der Sache zu entscheiden.

Wer für die Annahme der Entschließung ist, den
bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat die Entschließung gefasst.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 21:

Entwurf eines Gesetzes über den Abschluss
der  Rentenüberleitung  (Rentenüberleitungs-
Abschlussgesetz) (Drucksache 155/17)

Wir haben Wortmeldungen. Ministerpräsident Sel-
lering (Mecklenburg-Vorpommern) beginnt.

Erwin Sellering (Mecklenburg-Vorpommern): Sehr
geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir
beraten heute das Rentenüberleitungs-Abschlussge-
setz, das die Renten in Ost und West bis 2025 verein-
heitlichen soll, 35 Jahre nach der Deutschen Einheit.

Ost und West sind seit 1990 in vielen Bereichen
gut zusammengewachsen. Die ostdeutschen Länder
haben insgesamt einen gewaltigen Aufholprozess
durchlaufen. Sie haben erheblich an Wirtschaftskraft
gewonnen. Die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie nie
zuvor. Ost und West sind sich insgesamt näherge-
kommen.

Viele Menschen haben sich mit großem Engage-
ment eingebracht für das große Ziel, eine echte
Einheit mitzugestalten, das Zusammenwachsen von
Ost und West auf allen Ebenen voranzubringen. Ich
meine, wir können inzwischen eine wirklich positive
Bilanz des Zusammenwachsens von Ost und West
ziehen.

Aber es gibt einige wichtige Punkte, die noch zu
erledigen sind, um die innere Einheit zu vollenden.
An erster Stelle steht für mich die Angleichung der
Renten.

Die unterschiedlichen Rentenwerte in Ost und
West, das ist eine der letzten noch verbliebenen
wirklich großen Ungleichheiten. Das ist in Ost-
deutschland nicht allein ein Thema der älteren Gene-
ration, die unmittelbar betroffen ist, es ist ein Thema,
das viele Menschen bewegt. Ich weiß aus zahlrei-
chen Gesprächen, dass auch viele Jüngere die unter-
schiedlichen Renten in Ost und West als Ungerech-
tigkeit empfinden.

Die Angleichung der Renten, die wir dringend
brauchen, ist nicht nur eine Frage der materiellen Ge-
rechtigkeit. Es geht um viel mehr: Mehr als 25 Jahre
nach der Deutschen Einheit geht es um die Anerken-
nung von ostdeutschen Lebensleistungen und um
Augenhöhe im vereinten Deutschland.

Die Rentenangleichung ist seit vielen Jahren eine
gemeinsame Forderung der ostdeutschen Länder.
Wir haben sie 2013 mit Erfolg zum Gegenstand der
Koalitionsverhandlungen im Bund gemacht. Mein
herzlicher Dank an alle, die das engagiert unterstützt
haben!

Vereinbart worden ist die vollständige Anglei-
chung der Renten bis Ende dieses Jahrzehnts, nicht
bis 2025. Der Vertrag, den Union und SPD seinerzeit
geschlossen haben, trifft dazu klare Aussagen. Dort
heißt es:

Der Fahrplan zur vollständigen Angleichung …
wird in einem Rentenüberleitungsabschlussge-
setz festgeschrieben: Zum Ende des Solidar-
pakts

– Ende 2019 –,

also 30 Jahre nach Herstellung der Einheit
Deutschlands, wenn die Lohn- und Gehaltsan-
gleichung weiter fortgeschritten sein wird, er-
folgt in einem letzten Schritt die vollständige
Angleichung der Rentenwerte.

Eine klare Festlegung!

Im vergangenen Jahr hat die zuständige Bundes-
ministerin N a h l e s  einen Gesetzentwurf vorge-
legt, der diese Vereinbarung umgesetzt hätte. Der
Vorschlag ist allerdings von der Union blockiert wor-
den, erst vom Finanzminister, dann von der Bundes-
tagsfraktion, am Ende auch von der Kanzlerin. Das
hat dazu geführt, dass die jetzt vom Bundestag vor-
gelegte Regelung diese klare Koalitionsvereinbarung
kippt, ohne dass ein einziges neues Argument dafür
vorgebracht werden könnte, das nicht schon bei den
Verhandlungen 2013 angesprochen und bei der da-
maligen Einigung berücksichtigt worden ist.

So erfreulich es ist, dass die Rentenangleichung
erstmals gesetzlich festgeschrieben werden soll – die
Verschiebung auf das Jahr 2025 ist leider ein sehr
eindeutiger Fall einer willentlich gebrochenen ver-
bindlichen Zusage. Das ist eine herbe Enttäuschung
für die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner.

Und was die Sache noch schlimmer macht: Es ist
schon das zweite Mal, dass die Union zu Beginn einer
Wahlperiode eine Lösung dieses Problems – damals
zusammen mit der FDP – angekündigt und die Zu-
sage nicht eingehalten hat. Ich sage noch einmal sehr
klar: Das ist eine wirklich große Enttäuschung für die
Menschen in Ostdeutschland.

Meine Damen und Herren, ich weiß: Die Renten
steigen in diesem Jahr und damit auch die Renten-
werte, in Ostdeutschland auf Grund einer guten Lohn-
entwicklung sogar ein wenig stärker als im Westen.
Das ist sehr erfreulich und zeigt, dass der Aufholpro-
zess der ostdeutschen Länder Substanz hat.

Das kann aber kein Argument dafür sein, die not-
wendige gesetzliche Angleichung immer weiter zu
verschieben in der Hoffnung, dass die steigenden
Löhne schon das Nötige beitragen. Wir benachteili-
gen heute Rentnerinnen und Rentner, die ein Leben
lang hart gearbeitet haben, die nach 1990 schlech-
tere Chancen hatten, die große Lasten tragen muss-
ten. Die Menschen in Ostdeutschland haben die
schwierigen Umbrüche nach 1990 gut gemeistert und
maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die ostdeut-
schen Länder nach der Einheit so gut entwickelt ha-
ben. Es wäre ein Zeichen der Missachtung, denen,
die sich so eingebracht haben, für weitere fünf oder
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sechs Jahre gleiche Renten – entgegen den klaren
Versprechungen – zu verweigern.

Sie können sich vorstellen: Auf die Angleichung
der Renten wird man als ostdeutscher Ministerpräsi-
dent immer wieder angesprochen. Viele sagen mir
jetzt: Sollen wir das vielleicht gar nicht mehr erle-
ben?

Deshalb, meine Damen und Herren, haben Meck-
lenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt gemein-
sam diesen Plenarantrag vorgelegt. Ich bitte um Ihre
Unterstützung.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank!

Als Nächster hat Herr Staatsminister Dr. Huber das
Wort.

Dr. Marcel Huber (Bayern): Sehr geehrter Herr
Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Hohes
Haus! Mit dem Gesetzentwurf über den Abschluss
der Rentenüberleitung und der Angleichung der ak-
tuellen Rentenwerte wird die Deutsche Einheit für
die Rentnerinnen und Rentner endgültig vollendet.

Wir müssen aber auch an die Spätaussiedler den-
ken und die geltenden rechtlichen Vorgaben im Licht
dieses Gesetzes neu bewerten. Bayern hat dazu ei-
nen Landesantrag eingebracht, mit dem wir die Bun-
desregierung auffordern, hier tätig zu werden.

Ich darf daran erinnern: Die Spätaussiedler haben
nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Vertreibungs-
druck, dem sie in ihren Herkunftsländern ausgesetzt
waren, ihre soziale Sicherung in ihren Heimatgebie-
ten verloren. Mit der Deutschen Einheit mussten sie
dann sukzessive Leistungsverschlechterungen nach
dem Fremdrentenrecht hinnehmen.

Das Fremdrentenrecht, wie es angelegt war, war
sehr sinnvoll. Es hat ursprünglich das Ziel verfolgt, die
Vertriebenen und Spätaussiedler in das Rentenver-
sicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland
einzugliedern. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs
in Europa war seine unveränderte Beibehaltung sach-
lich jedoch nicht mehr zu rechtfertigen. Es sollte
eigentlich dem Vertreibungsdruck Rechnung tragen,
der so nun nicht mehr bestand.

Mit Rücksicht auf das niedrigere Lohnniveau im
Osten mussten Spätaussiedler, die in den 90er Jahren
nach Deutschland kamen, deutliche Kürzungen ihrer
Rentenansprüche hinnehmen. Mit den Kürzungen
wollte man Ungleichgewichte zu den Rentenansprü-
chen in den neuen Ländern vermeiden. Damals wur-
den für die Spätaussiedler die Entgeltpunkte für die
im Herkunftsland zurückgelegten Zeiten auf 60 Pro-
zent abgesenkt. Außerdem wurden die nach dem
Fremdrentenrecht berücksichtigungsfähigen Entgelt-
punkte auf 25 Entgeltpunkte begrenzt, bei Ehepaa-
ren auf 40 Entgeltpunkte.

Diese Leistungsbeschränkungen haben sich auf die
Renten der Spätaussiedler massiv ausgewirkt. Der-
zeit sind von den Kürzungen etwa 760 000 Rentnerin-

nen und Rentner betroffen. Die monatlichen Höchst-
renten liegen, soweit nur Zeiten im Herkunftsland
vorhanden sind, bei monatlich – sage und schreibe –
761,25 Euro, bei Ehepaaren bei 1 218 Euro. Das ist
Grundsicherungsniveau. Die Vertriebenenverbände
weisen zu Recht auf die drohende Altersarmut von
Spätaussiedlern hin.

Meine werten Kolleginnen und Kollegen, die Deut-
sche Einheit ist eine Erfolgsgeschichte auch für die
Rentnerinnen und Rentner im Osten. Ich darf daran
erinnern: 1991 betrugen die Renten im Osten noch
51 Prozent des Westwertes. Mit der nächsten Renten-
anpassung heuer am 1. Juli haben sie 95,7 Prozent
des Westwertes erreicht. Mit dem Rentenüberlei-
tungs-Abschlussgesetz werden die Renten in ganz
Deutschland bald in vollem Umfang angeglichen.

In dieser Situation bitte ich Sie: Denken Sie auch
an die Spätaussiedler! Mit der bisherigen Anglei-
chung von Ost- und Westrenten sind inzwischen
neue Ungleichgewichte entstanden, die diesmal zum
Nachteil der Vertriebenen und Spätaussiedler gehen.
Spätestens jetzt, mit dem Abschluss der Rentenan-
gleichung, ist der Zeitpunkt gekommen, eine Neu-
bewertung der rentenrechtlichen Behandlung von
Spätaussiedlern vorzunehmen. Wir müssen die da-
mals getroffenen – und damals auch sinnvollen – Ein-
schränkungen für Spätaussiedler auf den Prüfstand
stellen. Das ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.

Die Komplexität des Themas erfordert eine einge-
hende Prüfung durch die Bundesregierung im An-
schluss an dieses Gesetzgebungsverfahren. Dazu
wollen wir die Bundesregierung auffordern. Ich bitte
Sie um Zustimmung zu unserem Antrag.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank!

Als nächste Rednerin hat Frau Ministerin Heinold
das Wort.

Monika Heinold (Schleswig-Holstein): Herr Präsi-
dent! Meine Damen und Herren! Auch über 25 Jahre
nach der deutschen Wiedervereinigung ist das Ziel
nicht erreicht, das Rentenniveau von Ost- und West-
deutschland vollständig anzugleichen. Und mit der
bisherigen gesetzlichen Regelung würde es viele
weitere Jahre dauern. Deshalb ist es richtig, den Pro-
zess mit einem neuen Gesetz zu beschleunigen und
die Unterschiede bei der Rente zwischen den neuen
und den alten Bundesländern auf diese Weise bis
2024 endgültig zu beseitigen.

Schleswig-Holstein begrüßt den historischen
Schritt zu einer Gleichbehandlung der Rentnerinnen
und Rentner in der gesamten Bundesrepublik 35
Jahre nach der Wiedervereinigung.

Zu beantworten ist allerdings die Frage, wie die
beschleunigte Anpassung finanziert werden soll. Bis
2025 entstehen nach dem Gesetzentwurf der Bun-
desregierung Mehrkosten von etwa 19,6 Milliarden
Euro. Es ist vorgesehen, dass sich der Bund durch Er-
höhung des Bundeszuschusses lediglich in Höhe von
4,4 Milliarden Euro an diesen Mehrkosten beteiligt.
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Der verbleibende Rest in Höhe von 15,2 Milliarden
Euro soll hingegen von den Beitragszahlerinnen und
Beitragszahlern der gesetzlichen Rentenversicherung
finanziert werden. Ab 2025 soll der Anteil des Bun-
des an den jährlichen Mehrausgaben dann circa 50
Prozent betragen.

Schleswig-Holstein hält dieses Finanzierungsmo-
dell für in der Sache falsch. Es kann nicht sein, dass
die Finanzierung der Rentenanpassung überwie-
gend auf die gesetzlich Rentenversicherten verlagert
wird.

Die Herstellung gleicher Lebensverhältnisse in
Ost- und Westdeutschland ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe. Entsprechend muss diese Auf-
gabe von der Allgemeinheit geschultert und aus
Steuermitteln finanziert werden – so, wie die Aufbau-
leistungen in Ostdeutschland von allen Steuerzahle-
rinnen  und Steuerzahlern über den Solidaritätszu-
schlag finanziert werden.

Aus meiner Sicht hat es nichts mit fairer Lasten-
verteilung zu tun, wenn Beamtinnen und Beamte,
Selbstständige und, meine Damen und Herren, wir
Politiker und Politikerinnen von der Mitfinanzierung
der Rentenanpassung verschont bleiben, während
viele Geringverdienerinnen und Geringverdiener,
die später selbst nur eine minimale Rente erwarten
können, durch ihre Versicherungsbeiträge belastet
werden.

Gerade auch angesichts des demografischen Wan-
dels, der dazu führt, dass immer weniger Beitrags-
zahlerinnen und Beitragszahler in die gesetzliche
Rentenversicherung einzahlen, ist es für mich nicht
nachvollziehbar, den Großteil der Finanzierung der
Rentenangleichung diesem Personenkreis aufzuerle-
gen.

Aus Gründen der Fairness und der Gerechtigkeit
fordert Schleswig-Holstein daher, die Angleichung
der Renten ausschließlich aus Steuermitteln zu finan-
zieren. Das wäre verantwortungsbewusst, solida-
risch und gerecht.

Vizepräsident Michael Müller: Danke!

Dann hat Frau Ministerin Werner aus Thüringen
das Wort.

Heike Werner (Thüringen): Sehr geehrter Herr
Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Das
Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz, das heute zur
Abstimmung steht, soll nach über 25 Jahren Deut-
scher Einheit einen Schlusspunkt in Sachen Renten-
gerechtigkeit setzen. Leider ist dies nicht uneinge-
schränkt gelungen.

Für alle Rentnerinnen und Rentner aus den neuen
Bundesländern bringt die bis 2025 erfolgende An-
gleichung ein deutliches Plus und eine Verbesserung
ihres Lebensstandards. Das Gleiche gilt für heute
rentennahe Versichertenjahrgänge, die bis 2025 in
Rente gehen. Auch sie profitieren uneingeschränkt

von der geplanten Rentenreform. Das begrüße ich
ausdrücklich.

Ich hätte mir allerdings einen kürzeren Zeitraum
für den Angleichungsprozess gewünscht. Es ist
nicht sachgerecht, dass die Rentenangleichung erst
34 Jahre nach der Wiedervereinigung abgeschlossen
sein wird.

Darüber hinaus verstehe ich dieses Anliegen im-
mer noch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so
dass eine Finanzierung ausschließlich aus Steuermit-
teln sicherlich die richtige Entscheidung wäre.

Problematisch ist allerdings der gleichzeitige Weg-
fall der Hochwertung, mit der derzeit noch die Unter-
schiede im Einkommensniveau zwischen den alten
und den neuen Ländern ausgeglichen werden. Der
behauptete Sachzusammenhang zwischen der An-
gleichung der Renten und dem Wegfall des Hoch-
wertungsfaktors erschließt sich mir dabei nicht. Es ist
davon auszugehen, dass das Durchschnittsentgelt in
den neuen Ländern derzeit erst 89,3 Prozent des
Wertes der alten Länder erreicht hat. Somit bestehen
immer noch markante Unterschiede.

Der Gesetzentwurf sieht nunmehr vor, die Hoch-
wertung der Entgelte in sieben Teilschritten bis zum
1. Januar 2025 abzuschaffen. Hingegen ist nicht zu
erwarten, dass die Durchschnittsentgelte bis zu die-
sem Zeitpunkt de facto das Niveau der alten Länder
erreicht haben. Die Auswirkung des Wegfalls des
Hochwertungsfaktors in den neuen Ländern sind
künftig deutlich niedrigere Renten als nach gelten-
dem Recht. Da die gesetzliche Rente in den neuen
Ländern oftmals aber die einzige Einnahmequelle im
Alter ist, steigt damit auch das Risiko der Altersar-
mut. Ich plädiere daher ausdrücklich für die Beibe-
haltung des Hochwertungsfaktors, bis das Durch-
schnittsentgelt Ost annähernd den Wert der alten
Länder erreicht hat.

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen,
nochmals auf das Problem der DDR-Geschiedenen
hinzuweisen, deren nachehelicher Unterhaltsan-
spruch sich nach dem im Beitrittsgebiet geltenden
Recht bestimmt. Es wäre eine gute Möglichkeit ge-
wesen, im Rahmen dieses Gesetzes diese und andere
Gerechtigkeitslücken, die mit der Rentenüberleitung
im Zuge der Deutschen Einheit entstanden sind, zu
schließen. Ich erinnere daran, dass in diesem Zusam-
menhang bereits vor geraumer Zeit das Ergreifen von
Härtefallmaßnahmen gefordert wurde. – Ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank!

Nun hat Frau Ministerin Grimm-Benne aus Sach-
sen-Anhalt das Wort.

Petra Grimm-Benne (Sachsen-Anhalt): Sehr geehr-
ter Herr Präsident! Meine Damen und Herren Kolle-
gen! Wir debattieren heute den Entwurf eines Geset-
zes über den Abschluss der Rentenüberleitung.
Einen Schlusspunkt unter die Diskussionen über die
Angleichung von Ost- und Westrenten wird dieses
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Gesetz leider nicht setzen. Das kann man heute
schon sagen.

Es wird in den neuen Bundesländern nach wie vor
als große Ungerechtigkeit empfunden, dass die An-
gleichung noch immer nicht vollzogen wurde; Herr
Ministerpräsident Sellering hat es gesagt. Vor diesem
Hintergrund werbe ich dafür, dass sich die Länder für
Korrekturen einsetzen. Ich hoffe auf gute Signale
heute aus dem Bundesrat für eine steuerfinanzierte
Rentenangleichung, die bis 2020 erreicht ist.

Meine Damen und Herren Kollegen, dennoch rede
ich – anders als meine Vorrednerin aus Thüringen –
einer längerfristigen Fortführung der Hochwertung
nicht das Wort. Wenn wir die Schaffung eines ein-
heitlichen Rentenrechts fordern, kann die bisherige
Hochwertung allein ostdeutscher Einkommen nicht
aufrechterhalten werden. Schließlich gibt es auch in
den neuen Ländern Branchen, die bereits heute auf
der Grundlage von Tarifverträgen Löhne und Gehäl-
ter zahlen, die denen vergleichbarer Branchen in den
alten Ländern entsprechen. Diese rentenrechtlich hö-
her zu werten würde jeglicher Grundlage entbehren
und zu Recht Unmut provozieren. Das ist die eine
Seite der Medaille.

Es gibt aber trotz aller guten Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt viele Menschen, deren Erwerbsein-
kommen und die daraus resultierenden Rentenbei-
träge und -anwartschaften deutlich unter dem
Durchschnitt liegen. Für diese Menschen müssen wir
Antworten finden, und zwar in Ost und West.

Um es noch einmal zu betonen: Ich unterstütze das
Ziel des Gesetzentwurfs der Bundesregierung, die
rentenrechtliche Differenzierung zwischen Ost und
West zu beenden. Ich sehe aber auch den Zeitpunkt
für eine bundesweit gleiche Regelung im Umgang
mit unterdurchschnittlichen Rentenanwartschaften
gekommen.

Und auch wenn dies heute wohl noch nicht mehr-
heitsfähig ist: Es wäre richtig, in einem ersten Schritt
die aus Erwerbsarbeit resultierenden Anwartschaften
zu betrachten. Auf lange Sicht sind jedoch auch
rentenrechtliche Zeiten, die durch Erziehung von
Kindern oder Zeiten der Pflege erworben wurden be-
ziehungsweise noch werden, im Hinblick auf eine
angemessene Aufwertung zu überprüfen. Im Koali-
tionsvertrag für die 18. Wahlperiode des Deutschen
Bundestages war dies angedacht, wird aber wohl
nicht mehr umzusetzen sein. Ich wünsche, dass wir
möglichst bald in eine erneute Diskussion darüber
eintreten, wie dies realisiert werden kann.

Es gibt aber wichtige Schritte, die noch in dieser
Legislaturperiode getan werden sollten:

Erstens. Die Rentenangleichung sollte komplett aus
Steuermitteln finanziert werden. Das Ziel der voll-
ständigen Rentenangleichung steht nicht erst seit
dieser Legislaturperiode auf der bundespolitischen
Agenda. Insoweit ist es sehr schade, dass eine Finan-
zierung der Mehrkosten aus Bundesmitteln nicht im

Bundeshaushaltsplan und in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung vorgesehen wurde.

Auch der Sozialbeirat fordert in seinem Gutachten
zum Rentenversicherungsbericht 2016, dass die Ost-
West-Angleichung als einigungsbedingte, gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe steuerfinanziert werden
sollte. Für mich ist die Finanzierung solcher Aufgaben
durch die Beitragszahlerinnen und -zahler sowohl aus
systematischen als auch aus verteilungspolitischen
und ökonomischen Gründen nicht geboten. Deshalb
halte ich es für unerlässlich, dass die Länderkammer
diesen Punkt in ihrer Stellungnahme noch einmal ex-
plizit fordert.

Sehr geehrte Damen und Herren Kollegen, noch
ein Zweites: Die Rentenangleichung muss schneller
kommen. Bis 2020 sollte sie erreicht sein. Auch
hierzu können wir heute in der Länderkammer ein
Zeichen setzen. Nach der jüngst angekündigten
Rentenanpassung zum 1. Juli 2017 wird der aktuelle
Rentenwert Ost 95,7 Prozent des aktuellen Renten-
wertes West betragen. Es fehlen also nur 4,3 Prozent
bis zur vollständigen Angleichung. Angesichts die-
ser Entwicklung ist es allerdings wenig ambitioniert,
einen einheitlichen Rentenwert in ganz Deutsch-
land erst zum 1. Juli 2024 erreichen zu wollen. Es ist
nicht nachvollziehbar, dass für diese in Kürze rele-
vanten 4,3 Prozent tatsächlich sieben Anpassungs-
schritte benötigt werden. Das ist bis 2020 zu schaf-
fen.

Daher bitte ich Sie um Zustimmung zu dem Plenar-
antrag der Länder Sachsen-Anhalt und Mecklen-
burg-Vorpommern. – Herzlichen Dank.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank, Frau
Ministerin!

Weitere Wortmeldungen liegen uns nicht vor. – Mi-
nisterpräsident Dr. Woidke (Brandenburg) und
Staatsminister Dr. Jaeckel (Sachsen) haben Erklä-
rungen zu Protokoll*) abgegeben.

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu liegen Ihnen
vor: die Ausschussempfehlungen, ein Antrag der
Länder Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern
und Thüringen sowie ein Antrag Bayerns.

Ich beginne mit dem Mehr-Länder-Antrag. Ich bitte
um ein Handzeichen, wer dafür ist. – Minderheit.

Wir kommen zu den Ausschussempfehlungen. Bitte
das Handzeichen für:

Ziffer 1! – Minderheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Jetzt wird der Antrag Bayerns aufgerufen. Wer ist
dafür? – Minderheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

*) Anlagen 2 bis 4
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Wir kommen zu unserer grünen Liste. Zur gemein-
samen Abstimmung nach § 29 Absatz 2 der Ge-
schäftsordnung rufe ich die in dem Umdruck 3/2017*)

zusammengefassten Beratungsgegenstände auf. Es
sind dies die Tagesordnungspunkte:

1 bis 4, 7, 8 b), 9 bis 11, 14, 15, 26, 27, 33, 38 bis
47, 53 c), 55 d), 56, 57, 60, 63 bis 66, 68, 69, 71
und 72.

Wer den Empfehlungen und Vorschlägen folgen
möchte, den bitte ich um ein Handzeichen. – Das ist
die Mehrheit.

So beschlossen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 5:

Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts, zur
Änderung der kaufrechtlichen Mängelhaftung,
zur Stärkung des zivilprozessualen Rechts-
schutzes und zum maschinellen Siegel im
Grundbuch- und Schiffsregisterverfahren
(Drucksache 199/17)

Uns liegen keine Wortmeldungen vor.

Empfehlungen oder Anträge auf Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses liegen nicht vor.

Ich stelle daher fest, dass der Bundesrat zu dem
Gesetz den Vermittlungsausschuss n i c h t  anruft.

Es bleibt noch über die empfohlene Entschließung
in Ziffer 2 der Ausschussempfehlungen abzustim-
men. Bitte das Handzeichen für:

Ziffer 2! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat die Entschließung gefasst.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6:

... Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches
– Strafbarkeit von Sportwettbetrug und der
Manipulation von berufssportlichen Wettbe-
werben (Drucksache 200/17)

Wir haben keine Wortmeldung. – Eine Erklärung
zu Protokoll**) hat Staatsminister Professor
Dr. Bausback (Bayern) abgegeben.

Empfehlungen oder Anträge auf Anrufung des Ver-
mittlungsausschusses liegen nicht vor.

Daher stelle ich fest, dass der Bundesrat zu dem
Gesetz den Vermittlungsausschuss n i c h t  anruft.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8 a):

Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Feb-
ruar 2013 über ein Einheitliches Patentgericht
(Drucksache 202/17)

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dem Gesetz zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das sind alle Länder.

Damit hat der Bundesrat dem Gesetz einstimmig
zugestimmt.

Tagesordnungspunkt 12:

Neuntes Gesetz zur Änderung des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen (Drucksa-
che 207/17)

Wortmeldungen liegen nicht vor. – Minister Studt
(Schleswig-Holstein) hat eine Erklärung zu Proto-
koll*) abgegeben.

Es liegen weder Ausschussempfehlungen noch
Landesanträge auf Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses vor.

Ich stelle daher fest, dass der Bundesrat zu dem
Gesetz den Vermittlungsausschuss n i c h t  angeru-
fen hat.

Es bleibt abzustimmen über die Entschließungsan-
träge von Schleswig-Holstein sowie Bayern und Thü-
ringen.

Ich beginne mit dem Antrag Schleswig-Holsteins.
Wer dem Antrag zustimmt, den bitte ich um das
Handzeichen. – Mehrheit.

Nun bitte das Handzeichen für den Zwei-Länder-
Antrag! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat eine Entschließung ge-
fasst.

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Punkte 13
a) bis c) sowie 81 auf:

13. a) Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/
52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung
des neuen Zusammenlebens in der Stadt
(Drucksache 208/17, zu Drucksache 208/17)

b) Zweite Verordnung zur Änderung der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung (Drucksache
121/17)

c) Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Än-
derung der Sechsten Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm – TA Lärm) (Drucksache
708/16)

in Verbindung mit

81. Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigun-
gen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz –
BImSchG) – Antrag des Landes Nordrhein-
Westfalen gemäß § 36 Absatz 2 GO BR – (Druck-
sache 233/17)

Dem Gesetzesantrag unter Punkt 81 ist das Saar-
land beigetreten.

Es gibt Wortmeldungen. Minister Remmel aus
Nordrhein-Westfalen beginnt.

*) Anlage 5
**) Anlage 6 *) Anlage 7
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Johannes Remmel (Nordrhein-Westfalen): Sehr
geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen
und Herren! Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
ergreift die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
die Initiative zur Änderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes mit dem Ziel, den von Sportanlagen
ausgehenden Kinderlärm zu privilegieren. Wir wol-
len damit ein klares Signal für eine kinderfreundli-
che Gesellschaft setzen; denn – so hat es der ehema-
lige Bundespräsident Horst K ö h l e r  treffend for-
muliert –: Kinderlärm ist Zukunftsmusik.

Bereits 2011 hat der Gesetzgeber im Bundes-Im-
missionsschutzgesetz klargestellt, dass Kinderlärm,
der von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplät-
zen und ähnlichen Einrichtungen, beispielsweise
Ballspielplätzen, ausgeht, grundsätzlich zulässig und
keine schädliche Umwelteinwirkung ist. Bei der Be-
urteilung dieser Geräuscheinwirkungen dürfen Im-
missionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen
werden.

Diese Klarstellung war sinnvoll und hat sich in der
Verwaltungspraxis bewährt. Es kann nicht Aufgabe
des Ordnungsrechts sein, spielende Kinder Grenz-
werten zu unterwerfen. Es ist nicht Aufgabe des Um-
weltschutzes, die Umwelt vor Kinderlärm zu schüt-
zen. Allerdings besteht hier eine Regelungslücke, die
wir mit dem vorliegenden Antrag schließen wollen.

Die Sportanlagenlärmschutzverordnung trifft Rege-
lungen zum Schutz vor Sportlärm, ohne danach zu
differenzieren, von welchen Personen die Sportanla-
gen genutzt werden. Wir meinen, dass auch für diese
Anlagen die Privilegierung des Kinderlärms gelten
soll. Es ist wenig überzeugend, den Sport von Kin-
dern auf den Anlagen der Sportvereine zu untersa-
gen, während er berechtigterweise auf Ballspielplät-
zen zulässig ist. Im Gegenteil, es ist wünschenswert,
dass gerade Anlagen, die der Ausübung etwa von
Vereinssport dienen, auch durch Kinder genutzt wer-
den, ohne dass hierbei die für den Erwachsenensport
geltenden Begrenzungen angewendet werden.

Gerade für Kinder ist der Sport von besonderer Be-
deutung für die gesundheitliche Entwicklung und
insgesamt. Ein leichter und niederschwelliger Zu-
gang zu wohnortnahen Sportmöglichkeiten kann die
soziale Integration und Gerechtigkeit fördern und zu-
sätzliche Möglichkeiten eröffnen. Daher sollte die
Privilegierung, die schon für Kindertageseinrichtun-
gen, Kinderspielplätze und ähnliche Einrichtungen
gilt, auch für Sportanlagen im Sinne der Sportanla-
genlärmschutzverordnung gelten.

Wir sprechen unter diesem Tagesordnungspunkt
nicht nur über unsere Gesetzesinitiative zum Kinder-
lärm, sondern auch über ein Paket, bestehend unter
anderem aus der TA Lärm und dem Gesetz der Bun-
desregierung zum Städtebaurecht. Erlauben Sie mir
hierzu einige Anmerkungen!

Im Rahmen der Baurechtsnovelle ist vorgesehen,
eine neue Gebietskategorie, die Urbanen Gebiete,
einzuführen. Den Kommunen soll damit mehr Flexi-
bilität zur Erleichterung des Bauens in stark verdich-
teten Gebieten eingeräumt werden. Diese Flexibili-

sierung begrüßt die Landesregierung ausdrücklich,
ebenso die Übernahme der neuen Gebietskategorie
in die Regelwerke der TA Lärm und die Sportanla-
genlärmschutzverordnung.

Kritisch wird jedoch gesehen, dass in Urbanen Ge-
bieten um 3 dB(A) höhere Immissionsrichtwerte als in
sogenannten Mischgebieten gelten sollen, wo bereits
die höchsten Immissionsrichtwerte für Wohnbebau-
ung ausgeschöpft werden dürfen. Eine Erhöhung der
Mischgebietswerte ist unter dem Gesichtspunkt des
umweltbezogenen Gesundheitsschutzes schwer ver-
tretbar und steht nicht im Einklang mit den Vorgaben
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.

Bei diesen Lärmpegeln sind dauerhaft gesunde
Wohnverhältnisse nicht gewährleistet. Das bisherige
Schutzniveau und die bewährten Grundsätze des
Schutzes vor schädlichen Immissionen werden inso-
weit aufgehoben. Aus diesem Grunde bitten wir, die
Änderungen zu überdenken.

Ein weiterer Punkt ist die Einführung von passiven
Schallschutzmaßnahmen und die Festlegung von In-
nenraumpegeln in der TA Lärm. Diese sehen wir vor
dem Hintergrund des Verursacherprinzips des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes sehr kritisch. Bei al-
leiniger Geltung von Innenraumpegeln werden Au-
ßenwohnbereiche nicht mehr geschützt, und eine
ausreichende Belüftung von Wohnungen wird ge-
fährdet. Dies stellt einen deutlichen Abbau des vor-
handenen Niveaus des Lärmschutzes dar.

Den Anträgen auf Einführung von Innenraumpe-
geln und verpflichtenden passiven Schallschutzmaß-
nahmen kann daher nicht zugestimmt werden. – Vie-
len Dank.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank, Herr
Minister!

Als Nächste hat Frau Senatorin Dr. Stapelfeldt aus
Hamburg das Wort.

Dr. Dorothee Stapelfeldt (Hamburg): Sehr geehrter
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Mit der heutigen Beratung und Beschlussfas-
sung über die Baugesetznovelle erfolgt eine wichtige
Weichenstellung für die zukünftige Entwicklung un-
serer Städte. 

Es geht um die Einführung einer neuen Gebietska-
tegorie, die Urbanen Gebiete. Diese Gebietskategorie
ermöglicht uns eine zeitgemäße, flexible Nutzungs-
mischung und eine höhere bauliche Dichte. Genau
das benötigen wir für eine moderne Stadtentwick-
lung.

Wir haben eine Zeit des Wachstums der Städte. Die
Großstädte erwarten mindestens in den kommenden
15 Jahren einen weiteren Zuzug in erheblichem Um-
fang. Natürlich stellt das die Stadtplanung vor im-
mense Herausforderungen. Die neuen Einwohnerin-
nen und Einwohner müssen mit Wohnraum versorgt
werden, der bereits heute in vielen deutschen Städten
knapp ist. Sie benötigen gute Bildungs- und Arbeits-
bedingungen. Das sind nur einige Rahmenbedingun-
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gen, die die moderne Stadtentwicklung erfüllen
muss.

Wenn wir in unseren Städten dafür sorgen wollen,
dass sie sich auch in Zukunft in ihrem Inneren wei-
terentwickeln können, muss es in der Stadtplanung
zu Veränderungen kommen.

Mit dem derzeitigen Bauplanungsrecht und den
uns zur Verfügung stehenden Gebietskategorien sind
die zukünftigen Herausforderungen nur schwer zu
meistern. Im vergangenen Jahrhundert sind Wachs-
tum und Stadtentwicklung überwiegend durch Flä-
chenerweiterungen an den Siedlungsrändern erfolgt.
Die Stadtentwicklung wurde geprägt von der Vision
einer aufgelockerten und funktional gegliederten
Stadt, in der insbesondere die Lebensbereiche Woh-
nen und Arbeiten räumlich voneinander getrennt
sind. Die Baunutzungsverordnung beruht auf dieser
Idee der räumlichen Funktionstrennung.

Das Leitbild der Stadtentwicklung hat sich jedoch
seitdem stark gewandelt: weg von der Flächenerwei-
terung an den Siedlungsrändern hin zur Verdichtung
mit höherer Nutzungsmischung. Mit der Charta von
Leipzig, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum
feiert, wurde das bis dahin geltende Leitbild der
Funktionstrennung endgültig aufgegeben. Die Ent-
wicklung funktionsgemischter und kompakter Städte
bildet seitdem das neue Leitbild der Stadtplanung.

Dem aktuellen Bauplanungsrecht fehlt es jedoch
an den notwendigen Instrumenten, um funktionsge-
mischte und kompakte Stadtviertel entwickeln zu
können. Die bisherigen Mischgebiete haben sich in
der Praxis als sperrig und unflexibel erwiesen. Im
täglichen und praktischen Planungsprozess sind die
begrenzten Spielräume der geltenden Baunutzungs-
verordnung spürbar. Die Flächen sind begrenzt, die
dadurch entstehenden Nutzungskonkurrenzen allge-
genwärtig. Herausforderungen ergeben sich insbe-
sondere dann, wenn Wohnen und Gewerbe näher zu-
sammenrücken sollen.

Mit den Urbanen Gebieten als neuer Typus der
Baunutzungsverordnung werden diese Hindernisse
leichter überwindbar sein. Neue Stadtteile wie die
Hafencity in Hamburg bedürfen künftig keiner auf-
wendigen Ausnahmebegründungen mehr. Das ist ein
großer Fortschritt; denn dichtes und nutzungsge-
mischtes Bauen wird in den größeren Städten bald
zum Normalfall werden.

Mit den Urbanen Gebieten kann die Stadtplanung
an den jeweiligen Bedürfnissen und an der individu-
ellen Ausgangslage der Gebiete ausgerichtet wer-
den. Die Mischung der unterschiedlichen Nutzungen
kann fortan flexibel und individuell für jedes Quar-
tier gestaltet werden.

Aber nicht nur das hilft uns, den ungebrochenen
Trend des Einwohnerwachstums in den großen Städ-
ten qualitätsvoll zu bewältigen. Ein weiteres wichti-
ges Merkmal der Urbanen Gebiete ist ihre kompakte
Bauweise. Die Urbanen Gebiete bieten die Möglich-
keit, dichter und vor allen Dingen höher zu bauen. 

Diese Bauweise ist nicht neu für uns. Mit den sa-
nierten ehemaligen Gründerzeitvierteln finden sich
in sehr vielen großen Städten Quartiere, die sich
durch eine funktionsgemischte und kompakte Be-
bauung auszeichnen, die Wohnen, Arbeiten, Bildung,
Kultur und Freizeitangebote eng verzahnen. Nicht
zuletzt deswegen erfreuen sich diese Stadtviertel in
der heutigen Zeit besonderer Beliebtheit und werden
als lebenswert empfunden.

Durch die Urbanen Gebiete wird zudem der Ge-
danke der „Stadt der kurzen Wege“ besser umge-
setzt, wodurch wir auch für den Umweltschutz posi-
tive Effekte erreichen.

Auch wird durch die Verdichtung und die kom-
pakte Bauweise ein schonender Umgang mit den
knapper werdenden Flächenressourcen in den Groß-
städten gewährleistet.

Meine Damen und Herren, seit 2014 hat Hamburg
in der länderübergreifenden Arbeitsgruppe der Bau-
ministerkonferenz zur sogenannten Großstadtstrate-
gie beharrlich an der Einführung einer neuen, mo-
dernen Gebietskategorie gearbeitet. So ist es mir
heute eine besondere Freude, dass unsere Beratun-
gen über die Jahre zu der Einführung der Urbanen
Gebiete führen.

Gleichwohl hätte sich Hamburg einen differenzier-
teren Umgang mit dem wichtigen Thema des Lärm-
schutzes gewünscht. Durch die intensivere Nutzungs-
mischung können insbesondere bei heranrückender
Wohnbebauung Lärmsituationen entstehen, die pla-
nerisch bewältigt werden müssen. Diese Lärmkon-
flikte hätten wir durch die Einführung einer innovati-
ven Regelung lösen können, die es unter bestimmten
Voraussetzungen erlaubt hätte, passive Lärmschutz-
maßnahmen zu berücksichtigen. So hätten qualitäts-
volles Wohnen und Gewerbe auch in den Urbanen
Gebieten noch besser vereinbart werden können.

Dennoch freue ich mich darüber, dass wir durch die
heutige Beschlussfassung gemeinsam einen weiteren
wichtigen Schritt in Richtung einer modernen Stadt-
entwicklung gehen.

Mein besonderer Dank gilt den Ländern, die sich
im Rahmen der sogenannten Großstadtstrategie kon-
tinuierlich für eine moderne Stadtentwicklung einge-
setzt haben, und dem Bund, der die Idee der „Groß-
stadtstrategie“ mit den Urbanen Gebieten umgesetzt
hat. – Herzlichen Dank.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank!

Das Wort hat Minister Pistorius aus Niedersachsen.

Boris Pistorius (Niedersachsen): Sehr geehrter
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Das
Thema Sportanlagenlärmschutzverordnung ist eines,
welches den Sport und seine Verantwortlichen seit
vielen Jahren beschäftigt, umtreibt und ihnen Sorgen
gemacht hat.

Ich bin der Bundesregierung ausdrücklich dankbar
dafür, dass sie dem Ansinnen der Sportministerkon-
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ferenz, des DOSB, des DFB und der kommunalen
Spitzenverbände endlich nachgekommen ist, Än-
derungen an der Verordnung vorzunehmen, die die
Herausforderungen der aktuellen Lebenswirklichkeit
in unseren Städten berücksichtigen.

All die Jahre ging es uns darum, die Interessen des
organisierten Sports an der Nutzung seiner Sportan-
lagen und die Interessen der Anwohner besser in
Einklang zu bringen. Insbesondere in Großstädten
und Ballungszentren gibt es vermehrt Streitigkeiten,
die zum Teil – und immer häufiger – vor Gericht aus-
getragen werden.

Zu Auseinandersetzungen kam es auch dort, wo
alte Sportplätze in den letzten Jahren erfreulicher-
weise saniert und modernisiert worden waren. Oft-
mals wurde statt Naturrasen oder Tenne beziehungs-
weise Asche ein Kunstrasenplatz verlegt, um die
Spielstätten „wetterfest“ zu machen und dadurch die
Zeiten des Spielbetriebs zu verlängern und die Sport-
anlagen und die Vereine attraktiver zu machen. Man
hat vorbildlich die Sportstätten zukunftsfest gemacht,
auch um dem Ansturm von Kindern und Jugendli-
chen, insbesondere im Fußball, gerecht zu werden.
Was aber passierte oftmals nach der Modernisierung:
Die Vereine sahen sich Klagen von Anwohnern aus-
gesetzt, die gegen den Lärm vom Platz vorgingen.

Um das zu verhindern oder zumindest einzudäm-
men, begrüße ich ausdrücklich die nun geplante
rechtliche Absicherung des sogenannten Altanlagen-
bonus. Mit der angestrebten Konkretisierung wird in
Zukunft gewährleistet, dass der Sportbetrieb auch
nach Umbauten und Nutzungsänderungen und einer
leichten Überschreitung der Lärmschutzwerte auf-
rechterhalten werden kann.

Auf Grund der gestiegenen Anzahl an Ganztags-
schulen und eines veränderten Freizeitverhaltens
haben sich auch die Realitäten verändert. Der Ver-
einssport – auch der von und für Kinder und Jugend-
liche – findet eben nicht mehr ab 14 Uhr, sondern
vermehrt erst ab 17 Uhr statt. Doch durch die ge-
nannten Klagen der Anwohner wird der Trainings-
und Spielbetrieb der Vereine in den Abendstunden
und am Wochenende oft faktisch lahmgelegt. Für
viele Vereine in Deutschland geht es mithin um eine
existenzielle Frage. Aber es geht auch um die Frage:
Wie sichern wir den Breitensport in unseren Städten
für die Zukunft ab?

Daher ist es ebenfalls bedeutsam, dass in der
neuen Verordnung die Immissionsrichtwerte für die
abendlichen Ruhezeiten sowie die Ruhezeiten an
Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr an die tags-
über geltenden Werte angepasst und um 5 Dezibel
erhöht werden. Mit diesen Änderungen wird der
Zeitraum für den Spiel- und Trainingsbetrieb um
etwa das Dreifache verlängert. Das ist ein wichtiges
Signal an die Sportvereine und ihre Aktiven.

Lassen Sie mich abschließend auf einen weiteren
Aspekt eingehen, der von den aktuellen Änderungen
nicht erfasst ist, aber aus meiner Sicht in den nächs-
ten Monaten dringend einer Lösung bedarf.

Im Bundes-Immissionsschutzgesetz ist geregelt,
dass Kinderlärm im Vergleich zu sonstigen Lärmquel-
len zu privilegieren ist. Danach sind Geräuschein-
wirkungen, die von Kindertageseinrichtungen oder
Kinderspielplätzen hervorgerufen werden, im Regel-
fall keine schädlichen Umwelteinwirkungen mehr.
Ein Wunder, dass man so etwas regeln muss! Die für
die Zulässigkeit maßgeblichen Immissionsgrenz- und
-richtwerte dürfen in diesen Fällen nicht herangezo-
gen werden. Dies gilt aber nicht für Kinder und Ju-
gendliche auf Sportanlagen. Um es auf den Punkt zu
bringen: Nach aktuell geltender Rechtslage werden
also spielende Kinder auf Sportplätzen schlechter ge-
stellt als spielende Kinder auf Spielplätzen. Das ist
aus meiner Sicht völlig unverständlich und realitäts-
fern und bedarf in den nächsten Monaten ebenfalls
einer Anpassung.

Ich begrüße insgesamt die vorliegenden Anträge
aus Baden-Württemberg und aus Nordrhein-Westfa-
len, hier zeitnah zu kinderfreundlichen Änderungen
zu kommen. – Ich danke für die Aufmerksamkeit.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank!

Nun hat Frau Bundesministerin Dr. Hendricks das
Wort.

Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Herr
Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Heute be-
rät der Bundesrat abschließend über die Novellie-
rung des Bauplanungsrechts. In den vergangenen
Monaten ist die Novelle intensiv diskutiert worden.

Sie enthält wichtige Neuerungen vor allem in drei
Bereichen:

Erstens wollen wir eine geänderte europäische
UVP-Richtlinie fristgemäß umsetzen. Wenn Bebau-
ungspläne aufgestellt werden, sind die Umweltbe-
lange zu prüfen. Hierzu machen wir nun präzisere
Vorgaben. Und wir schaffen mehr Transparenz. So
müssen zukünftig Informationen über die Bebau-
ungspläne immer ins Internet eingestellt werden.

Zweitens unterstützen wir die Lösungen für die
Ferienwohnungsproblematik. Einige Gerichtsurteile
haben die Frage aufgeworfen, ob Ferienwohnungen
in klassischen Wohngebieten überhaupt noch zuläs-
sig sind. Dies hat Kommunen und private Ferienwoh-
nungsbetreiber vor allem in touristischen Regionen
verunsichert. Hier wollen wir durch eine Klarstellung
die nötige Rechtssicherheit herstellen und den Kom-
munen mehr planerische Möglichkeiten geben.

Drittens schließlich wollen wir mit der neuen Bau-
gebietskategorie des Urbanen Gebiets eine Stadt-
entwicklung in Gang setzen, die auf weniger Flächen-
verbrauch ausgerichtet ist. Wir greifen hier die
„Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen
Stadt“ auf, indem wir auf die kompakte „Stadt der
kurzen Wege“ setzen. Dies bedeutet eine höhere bau-
liche Dichte, also mehr Wohnungen auf gleicher Flä-
che, und eine flexiblere Nutzungsmischung. Hand-
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werksbetriebe und andere kleinere Gewerbebetriebe
sollen trotz des Wohnungsbaus nicht aus den Innen-
städten verdrängt werden.

Dies können wir nur erreichen, wenn wir auch in Be-
zug auf den Gewerbelärm mehr Flexibilität erlauben.
Deshalb steht das Urbane Gebiet in engem Zusam-
menhang zu den geplanten Änderungen der Sport-
anlagenlärmschutzverordnung und der TA Lärm. Wir
haben hier in Bezug auf die Urbanen Gebiete vorge-
schlagen, den Immissionsrichtwert um 3 Dezibel ge-
genüber dem Mischgebiet zu erhöhen, um möglichst
viel Spielraum für gemischte Nutzung zu schaffen.

Ich freue mich darüber, dass die Novelle des Bau-
planungsrechts im Deutschen Bundestag mit breiter
Mehrheit angenommen wurde. Der Bundestag hat
sich in einer Entschließung ausdrücklich für die Er-
höhung der Immissionsrichtwerte in der TA Lärm um
3 Dezibel sowohl am Tag als auch in der Nacht aus-
gesprochen.

Der Wohnungs-Ausschuss des Bundesrates hat da-
für votiert, den erhöhten Wert nur am Tag zu über-
nehmen, ihn in der Nacht jedoch nicht anzuheben.
Mit diesem Kompromiss wäre hilfsweise weiterhin
die Mischung von Wohnen und nicht wesentlich stö-
rendem Gewerbe möglich, soweit die gewerblichen
Arbeiten nicht zu erhöhten Lärmimmissionen in der
Nacht beitragen.

Uns ist bewusst, dass Nachbarschaften etwas mehr
belastet werden, jedoch nach meiner Auffassung nur
moderat und akzeptabel, vor allem vor dem Hinter-
grund, dass die Kommunen die Möglichkeit haben,
bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zusätz-
lichen aktiven, aber auch passiven Lärmschutz vor-
zusehen. Der Deutsche Bundestag hat beschlossen,
diese Möglichkeit im Baugesetzbuch noch einmal
ausdrücklich klarzustellen.

Angesichts bereits bestehender Spielräume beim
Aufstellen von Bebauungsplänen gibt es somit keine
Notwendigkeit, die TA Lärm selbst um zusätzliche Re-
geln zum passiven Schallschutz zu ergänzen. Ihnen
liegt hierzu ein Antrag vor, der als Voraussetzung für
passiven Schallschutz auf unbestimmte Rechtsbegrif-
fe und vage Abwägungskriterien abstellt. Für einen
rechtssicheren Vollzug sind diese nicht geeignet. Das
würde auch – Kollege Remmel hat schon richtig darauf
hingewiesen – das Verursacherprinzip umkehren.

Entscheidend kommt hinzu, dass die vorgeschla-
genen Regelungen zum passiven Schallschutz in der
TA Lärm dem Bundes-Immissionsschutzgesetz wider-
sprechen würden und deshalb im Übrigen unwirk-
sam wären. Diese Rechtslage ist Ausdruck des Ver-
ursacherprinzips.

Ausdrücklich bleibt es aber den Kommunen, wie
bereits dargestellt, unbenommen, zusätzliche lärm-
mindernde Maßnahmen festzusetzen, auch passiven
Lärmschutz.

Ich bitte Sie, im Interesse einer flächensparenden
und lebendigen Entwicklung in den Innenstädten
unserem Vorschlag zuzustimmen, den erwähnten
Antrag zum passiven Lärmschutz aber abzulehnen.

Meine Damen und Herren, auch die Novelle der
Sportanlagenlärmschutzverordnung liegt Ihnen heute
zur Beratung vor. Sportanlagen sollen intensiver ge-
nutzt werden können, und es soll mehr Rechtssicher-
heit hergestellt werden.

Wir greifen hier Befürchtungen von Sportverbän-
den auf, dass die fortschreitende Dichte in Ballungs-
räumen zu mehr Nachbarschaftskonflikten führen
könnte, in deren Folge Sportanlagen in die Außen-
und Randbereiche verdrängt werden.

Sportangebote gehören nach meiner Meinung in
die Mitte unserer Gesellschaft, auch räumlich und
auch in den Städten. Der Sport leistet nicht nur für
die Gesundheit, sondern auch für die Integration und
den sozialen Zusammenhalt einen wichtigen Beitrag.

Die Bundesregierung unterstützt deshalb die Be-
lange des Sports und begrüßt das Engagement vieler
Gemeinden und Vereine, attraktive Sportangebote
bereitzustellen. Dabei muss allerdings ein gedeihli-
ches Neben- und Miteinander von Wohnen und Sport
erhalten bleiben.

Deshalb sieht die von der Bundesregierung vorge-
legte Novelle gezielte Anpassungen der Sportanla-
genlärmschutzverordnung vor. Die Immissionsricht-
werte für die abendlichen Ruhezeiten sowie die
Ruhezeiten an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 15 Uhr
sollen um 5 Dezibel erhöht werden. Damit werden die
Zeiten verlängert, in denen Sportanlagen genutzt
werden können. Analog können die Abstände zwi-
schen Sportanlagen und Wohnbebauung in etwa hal-
biert werden.

Schließlich geht es auch um den Bestandsschutz;
Kollege Pistorius hat auf dessen Bedeutung soeben
hingewiesen. Viele Sportanlagen wurden bereits vor
1991 genutzt. Diese wollen wir mit der Novelle recht-
lich besser absichern, vor allem dann, wenn sie durch
Modernisierungen an den Stand der Technik ange-
passt werden.

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch kurz
auf die weitere Privilegierung von Kinderlärm einge-
hen, die heute auch noch unter einem späteren Ta-
gesordnungspunkt aufgerufen wird. Der Antrag ist
soeben begründet worden.

Ja, es ist zweifelsfrei so: Kinderlärm ist Zukunftsmu-
sik. Dennoch spreche ich mich dagegen aus – auch
wenn der Antrag heute noch nicht zur Abstimmung
steht –, die Privilegierung des Kinderlärms auf Sport-
anlagen auszudehnen. Das wäre einfach überhaupt
nicht praktikabel. Da müssen Sie sich nur einmal die
gemischten Altersgruppen auf unseren Sportplätzen
anschauen. Wenn ein Kind 15 wird, müsste es aus der
Fußballmannschaft raus, weil der Kinderlärm bis 14
privilegiert ist. Jugendlärm ist übrigens heute schon
nicht privilegiert, auch nicht auf Bolzplätzen oder
Spielplätzen. Privilegiert ist ausdrücklich Kinderlärm,
und Kinder sind definitorisch bis zu 14 Jahre alt. Was
machen Sie denn mit einer Mannschaft, die aus 14- bis
16-Jährigen besteht? Wie wollen Sie da den Lärm ab-
grenzen? Ich bitte sehr darum, sich das noch einmal
ganz genau anzusehen. Bei Mannschaftsbildungen ist
es einfach nicht praktikabel.
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Ich glaube, dass mit der vorgelegten Novelle den
Interessen der Sporttreibenden aller Altersgruppen,
der Vereine, aber auch der Anwohnerinnen und An-
wohner ausgewogen Rechnung getragen ist. Schließ-
lich sind wir auch für den Schutz der Letzteren ver-
antwortlich. Das wollen wir selbstverständlich nicht
vergessen.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich bitte
den Bundesrat, die Bauplanungsrechtsnovelle sowie
die Änderungen der immissionsschutzrechtlichen Re-
gelwerke zu unterstützen, damit sie in Kraft treten
können. Die Kommunen und die Menschen vor Ort
warten in der Tat darauf. – Herzlichen Dank.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank, Frau
Bundesministerin!

Uns liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. –
Frau Bürgermeisterin Linnert (Bremen) hat eine Er-
klärung zu Protokoll*) abgegeben.

Wir kommen zur Abstimmung über die Punkte 13
a) bis c). Zu diesen Punkten liegen Ihnen die Aus-
schussempfehlungen und ein Landesantrag zu Punkt
13 b) vor.

Ich beginne mit Punkt 13 a), dem Gesetz.

Der Umweltausschuss empfiehlt in Ziffer 1, zu dem
Gesetz den Vermittlungsausschuss anzurufen. Wer
dafür ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist
eine klare Minderheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetz den Ver-
mittlungsausschuss n i c h t  angerufen.

Ich komme zu Punkt 13 b), der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung. 

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Ziffer 2! – Minderheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Minderheit.

Ziffer 6! – Minderheit.

Ziffer 7! – Minderheit.

Zurück zu Ziffer 5! – Minderheit.

Wir kommen zur Schlussabstimmung: Wer der Ver-
ordnung, wie soeben festgelegt, zustimmen möchte,
den bitte ich um das Handzeichen. – Mehrheit.

Dann ist so beschlossen.

Wir haben noch über Entschließungen zu befinden.

Zunächst Ziffer 9 der Ausschussempfehlungen! –
Minderheit.

Dann der Landesantrag! – Mehrheit.

Damit ist eine Entschließung gefasst.

Wir kommen nun zu Punkt 13 c), Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Lärm.

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Ziffer 2! – Minderheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Minderheit.

Wir kommen zur Schlussabstimmung: Wer der Ver-
waltungsvorschrift, wie soeben festgelegt, zustim-
men möchte, den bitte ich um das Handzeichen. –
Mehrheit.

Dann ist so beschlossen.

Wir haben noch über die Entschließung in Ziffer 5
zu befinden. Wer dafür ist, den bitte ich um das
Handzeichen. – Minderheit.

Damit ist die Entschließung n i c h t  gefasst. 

Wir kommen nun zu Punkt 81.

Ich weise die Vorlage den Ausschüssen zu, und
zwar dem Umweltausschuss – federführend – und
dem Ausschuss für Frauen und Jugend, dem Innen-
ausschuss und dem Kulturausschuss – mitberatend.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 73:

Gesetz zur Fortentwicklung des Gesetzes zur
Suche und Auswahl eines Standortes für ein
Endlager für Wärme entwickelnde radioakti-
ve Abfälle und anderer Gesetze (Drucksache
239/17)

Uns liegen Wortmeldungen vor. Herr Minister
Wenzel aus Niedersachsen beginnt.

Stefan Wenzel (Niedersachsen): Sehr geehrter Herr
Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Der Bundestag hat die
Novellierung des Standortauswahlgesetzes mit gro-
ßer Mehrheit verabschiedet.

Der Bundesrat wird seinem Beispiel heute folgen.
Es gibt jetzt die Chance, mehr als 40 Jahre Irrweg
und einen gesellschaftlichen Großkonflikt hinter uns
zu lassen. Mit dem neuen Gesetz kann ein ergebnis-
offenes, wissenschaftsbasiertes und transparentes
Verfahren beginnen.

Der Bundestag und der Bundesrat haben erfreuli-
cherweise Versuche abgewehrt, die von der Kommis-
sion beschlossene Gleichbehandlung aller drei in Be-
tracht kommenden Gesteinsarten wieder in Frage zu
stellen. Ich bedauere es sehr, dass die Länder Bayern
und Sachsen die Glaubwürdigkeit des Prozesses mit
ihren Anträgen zum Ausschluss von Granit beein-
trächtigt haben. Dies ist auch deshalb nicht sinnvoll,
weil beispielsweise Schweden und Finnland auf die-
ses Gestein setzen.

Das Gesetz enthält jetzt auch Vorgaben für Sicher-
heitsanforderungen und Sicherheitsuntersuchungen.
Grundlegende Voraussetzung für einen transparen-
ten Auswahlprozess ist, dass die Sicherheitsanforde-*) Anlage 8
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rungen, denen die Errichtung und der Betrieb eines
Endlagers genügen müssen, vor Beginn des Verfah-
rens festgelegt werden.

Das Gleiche gilt für die Methodik der Durchfüh-
rung der Sicherheitsuntersuchungen, anhand deren
bewertet wird, inwieweit der sichere Einschluss ra-
dioaktiver Abfälle unter Ausnutzung der geologi-
schen Gegebenheiten erwartet werden kann. Das
Gesetz gibt hier lediglich einen Rahmen vor, der
durch Verordnungen ausgefüllt werden soll. Nieder-
sachsen wird sich an der Erarbeitung dieser Verord-
nungen aktiv beteiligen. Wir werden darauf achten,
dass die Vorgaben aus dem Kommissionsbericht 1:1
umgesetzt werden. Das haben wir auch noch einmal
in einer Protokollnotiz verdeutlicht, um den Geist
dieses schwierigen, aber letztlich erfolgreichen Eini-
gungsprozesses zu wahren.

Angesichts der Bedeutung, die die Sicherheitsan-
forderungen und die Sicherheitsuntersuchungen für
den gesamten Standortauswahlprozess haben, sind
die Länder an dem Prozess zu beteiligen.

Von zentraler Bedeutung für einen transparenten
und wissenschaftsbasierten Standortauswahlprozess
ist auch die Bereitstellung der notwendigen geologi-
schen Daten. Es ist daher gut, dass die geologischen
Landesämter jetzt verpflichtet sind, dem Vorhaben-
träger für den Standortauswahlprozess auch diejeni-
gen Daten zur Verfügung zu stellen, die bei ihnen
zwar vorhanden sind, aber nicht in ihrem Eigentum
stehen. Es kann nicht sein, dass Gebiete, für die noch
keine ausreichenden Daten vorhanden sind, einfach
so aus dem Verfahren ausscheiden.

Jetzt geht es darum, dass die BGE als Vorhabenträ-
ger und das Bundesamt für kerntechnische Entsor-
gung zügig aufgebaut und mit dem notwendigen Per-
sonal ausgestattet werden. Die Arbeiten müssen
schnellstmöglich beginnen; denn der Zeitplan, den
das Gesetz vorgibt, ist überaus ehrgeizig. Andere Län-
der haben deutlich längere Zeiträume vorgesehen. Er
kann daher nur als Appell an die Akteure für ein zü-
giges Handeln verstanden werden und darf nicht dazu
führen, dass die notwendige Sorgfalt im Suchprozess
unterbleibt und auf notwendige Fehlerkorrekturen
und Rücksprünge im Verfahren verzichtet wird.

Erst recht dürfen die neu geschaffenen Beteili-
gungsgremien nicht unter zeitlichen Druck gesetzt
werden.

Auch der Rechtsschutz muss gewahrt werden.

Absehbar ist in jedem Fall, dass die Zwischenlage-
rung noch eine große Herausforderung darstellt.

Zur Unterstützung des Standortauswahlverfahrens
brauchen wir auch eine Neuausrichtung der Endla-
gerforschung, die alle potenziell für ein Endlager ge-
eigneten Gesteinsarten in den Blick nimmt und sich
mit neuen technischen Fragestellungen befasst, zum
Beispiel im Zusammenhang mit der Rückholbarkeit
der einzulagernden Abfälle. Auch hier liegen Kom-
missionsempfehlungen vor, die umgesetzt werden
müssen.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen, die Nutzung der Atomenergie für einige
wenige Jahrzehnte hat uns und unser aller Kinder
und Kindeskinder ein gemeinsames nukleares Erbe
hinterlassen, das weit länger als 1 Million Jahre
strahlt und von der Biosphäre ferngehalten werden
muss. Dieses Gesetz ist quasi für die Ewigkeit ge-
macht. Verantwortung trifft ehemalige Gegner und
Befürworter dieser Technologie gleichermaßen, weil
niemand von uns sein Erbe ausschlagen kann. Des-
halb werden wir auch darauf achten, Herr Minister-
präsident Seehofer und Herr Ministerpräsident Til-
lich, dass das Verursacherprinzip gewahrt bleibt und
alle an der Lösung des Problems mitarbeiten.

Bestmögliche Sicherheit, Transparenz, Beteiligung
der Bürgerinnen und Bürger und der Stand von Wis-
senschaft und Technik auf der Grundlage dieses Ge-
setzes und des Kommissionsberichts sind der Maß-
stab.

Ich will an dieser Stelle noch einmal allen danken,
die daran mitgearbeitet haben, diesen schwierigen
Prozess zu einer sehr weitgehenden Einigung zu füh-
ren. – Herzlichen Dank fürs Zuhören.

Vizepräsident Michael Müller: Vielen Dank!

Das Wort hat Staatsminister Dr. Jaeckel aus Sach-
sen.

Dr. Fritz Jaeckel (Sachsen): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Der durch die Fraktionen
CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen in den
Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf diente der
Umsetzung der Empfehlungen der Endlagersuch-
kommission.

Ziel ist es, einen Standort in Deutschland „mit der
bestmöglichen Sicherheit“ zur Endlagerung hochra-
dioaktiver, gegebenenfalls auch mittel- und schwach-
radioaktiver Abfallstoffe zu ermitteln. Die Fortgeltung
der befristeten Veränderungssperre für Gorleben ist
nur gewährleistet, wenn der Bundesrat über den vor-
liegenden Gesetzesbeschluss am 31. März 2017, also
am heutigen Tage, entscheidet.

Das Gesetz sieht drei potenziell geeignete Klassen
von Wirtsgesteinen vor: Salz, Ton und kristallines Ge-
stein. Obwohl diese nicht überall in Deutschland in
der geeigneten Tiefe vorkommen, wird keine Region
von vornherein aus dem Verfahren ausgeschlossen;
das ist die uns allen bekannte sogenannte weiße
Landkarte.

Für den Freistaat Sachsen gibt es drei Sachver-
halte, die im Bundesrat noch einmal zur Sprache ge-
bracht werden sollen. Wir nehmen hier ein verfas-
sungsrechtlich verankertes Recht in Anspruch, das
an sich keiner Erwähnung bedurft hätte, hätte nicht
Frau Bundesministerin Dr. Hendricks den Vorwurf
formuliert, der Freistaat Sachsen würde sich durch
Antragstellungen in den Bundesratsausschüssen der
Standortsuche verweigern. Und Sie, lieber Herr Kol-
lege – wir kennen uns aus den Umweltministerbera-



 Bundesrat – 956. Sitzung – 31. März 2017 181

(D)(B)

(C)(A)

Dr. Fritz Jaeckel (Sachsen)

tungen –, haben gerade in eine ähnliche Richtung
formuliert.

( V o r s i t z :  Amtierende Präsidentin
Lucia Puttrich)

Diese Bewertung kann ich aufgrund der Arbeit, die
der Freistaat Sachsen in der Endlagersuchkommis-
sion geleistet hat, nicht nachvollziehen. Denn – das
betone ich noch einmal – Sachsen bekennt sich un-
verändert zu einem wissenschaftsbasierten, fairen
und transparenten Verfahren, das alle Gebiete der
Bundesrepublik Deutschland einbezieht. Unverän-
dert deshalb, weil unser Vertreter in der Endlager-
suchkommission, mein Kollege Thomas Schmidt, nie
etwas anderes geäußert hat.

Nun aber zu den drei sächsischen Monita, die auch
in der vergangenen und vorvergangenen Woche eine
Rolle gespielt haben! Gestatten Sie mir, in Richtung
Bundesregierung und Bundestagsfraktionen noch
einmal ein Lob auszusprechen.

Zum ersten Punkt: Im Auswahlverfahren befind-
liche Gebiete sollen einer Standortsicherung unter-
liegen, bis sie aus dem Verfahren ausgeschlossen
werden. Tätigkeiten, die eine Eignung des Gesteins
beeinträchtigen können, zum Beispiel der untertä-
gige Erzbergbau, dürfen nicht mehr zugelassen wer-
den. Der Vollzug der Sicherungsvorschriften liegt zu-
nächst in der Hand der Bergbehörden der Länder,
sechs Monate nach Benennung der Teilgebiete in der
Hand des Bundesamtes für kerntechnische Entsor-
gungssicherheit.

Wir haben im Erzgebirge aktuell Erz- und Spat-
bergbau in Vorbereitung. Wir haben Kooperationen
– Joint Ventures – mit ausländischen Unternehmen,
die sich im Bereich des Lithiumabbaus im Erzgebir-
ge betätigen wollen, sobald der Weltmarktpreis für
diese Produkte einen Abbau wieder rechtfertigt.

Der Berichterstatter der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Herr Steffen K a n i t z ,  hat mit seinen Kol-
legen im Ausschuss und in der Aussprache im Deut-
schen Bundestag darauf hingewiesen, dass der
Bergbau weiterhin möglich bleiben solle; denn – das
ist fachlich sicherlich richtig – die Erde in den alten
Bergbauregionen sei ohnehin durchlöchert und des-
halb könne ein sicheres Endlager kaum gefunden
werden. Der im Bundestag gefundene Kompromiss
zur Änderung des § 21, Frau Bundesministerin, trägt
dem aus Sicht des Freistaates Sachsen hinreichend
Rechnung. Wir bedanken uns noch einmal bei den
Fraktionen, dass die Ideen des Freistaates Sachsen
aufgenommen und in eine eigene gesetzgeberische
Regelung überführt wurden.

Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssi-
cherheit hat zudem zugesagt, das gesetzlich notwen-
dige Einvernehmen zügig – längstens in einer Frist
von acht Wochen – zu erteilen. Das BMUB hat in der
Ausschussberatung auf Nachfrage der Abgeordneten
geantwortet, dass die Frist in dringenden Fällen nicht
ausgeschöpft werde. Ich verbinde damit für den Frei-
staat Sachsen die Erwartung, dass die Bundesregie-
rung auf den Vollzug entsprechend Einfluss nimmt.

Die Gespräche, die wir in der letzten Woche geführt
haben, zeigen, dass dies der Fall sein wird.

Zum Exportverbot für hochradioaktive Abfälle
– das ist der zweite Punkt – möchte ich den Kollegen
sagen: Es ist gelungen, durch eine Formulierung des
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages
dafür Sorge zu tragen, dass der Kernbrennstoff, der
sich im Transportbehälterlager Ahaus in Nordrhein-
Westfalen befindet und bis zum Jahre 2036 dort gela-
gert wird, in die Verantwortung des Bundes überge-
hen soll. Die Formulierung des Deutschen Bundesta-
ges ist, dass entsprechend der Freistaat „mittelfristig
aus der Verantwortung zu nehmen“ ist. Dies ist eine
Lücke im Einigungsvertrag, auf die wir 26 Jahre hin-
gewiesen haben. Ich bin sehr dankbar dafür, dass
diese Formulierung von Seiten des Haushaltsaus-
schusses des Deutschen Bundestages, einvernehm-
lich zwischen den Fraktionen, die an dem Gesetz ge-
arbeitet haben, in die Ausschussprotokollierung
aufgenommen wurde. Wir sehen den Verhandlungen
über dieses Thema mit der Bundesregierung jetzt
entgegen.

Ich komme zum dritten Punkt. Er betrifft das, was
Herr Kollege Wenzel schon angesprochen hat: kris-
tallines Gestein als Endlagerstandort und die Frage
der Gleichbehandlung.

Die starke Wärmeentwicklung sowie lange Halb-
wertszeiten hochradioaktiver Abfallstoffe stellen be-
sondere Anforderungen an die Eigenschaften und an
die Langzeitstabilität des aufnehmenden Wirtsge-
steins. Kristalline Gesteine, wie Granite oder Gneise,
zeichnen sich durch hohe Stabilität aus, weisen je-
doch in der Regel Klüfte auf, durch die Wasser zirku-
lieren und Radioaktivität freisetzen kann.

Zur fachlichen Betrachtung: Insbesondere in skan-
dinavischen Ländern, wo es keine anderen Gesteins-
formationen gibt und man ausschließlich mit Granit
arbeiten muss, bestehen durchaus Wasserprobleme;
das habe ich mir persönlich angesehen. Diese könn-
ten – und das ist Teil des Endlagersuchberichts – nur mit
zusätzlichen technischen und geotechnischen Barrie-
ren verhindert werden, die jedoch nach der Zielstellung
des Standortauswahlgesetzes mindestens 1 Million
Jahre Wirkung entfalten müssten. Dieser Vorgehens-
weise – das sogenannte Behälterkonzept – steht das
Konzept auf Basis des einschlusswirksamen Gebirgs-
bereichs gegenüber, das auf natürliche Weise eine
einschließende Wirkung entfaltet und damit für Ton
und Salz zur Anwendung kommen sollte.

Die Kritik des Freistaates Sachsen hat im Wesentli-
chen damit zu tun, dass die technische Barriere nur
bei dem Thema „kristallines Gestein“ angewendet
wird, nicht aber bei den anderen Gesteinsformatio-
nen. Das hat schon zu dem Sondervotum geführt und
veranlasst uns, dieses Monitum noch einmal geltend
zu machen.

Meine Damen und Herren, nach unserer Auffas-
sung ist es wissenschaftlich nicht gerechtfertigt, diese
Ungleichbehandlung weiter aufrechtzuerhalten. Wir
haben in den Protokollen darauf hingewiesen. Unsere
Kritik ist auch in den Endlagersuchbericht aufgenom-
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men worden. Sie fand keine Berücksichtigung, wes-
halb ich sie heute hier noch einmal vortrage.

Abschließend sage ich: Sachsen steht zu dem Ziel,
einen Standort zu finden, der „bestmögliche Sicher-
heit bietet“ sowie wissenschaftliche und gleiche Aus-
wahlkriterien anwendet. Der Gleichheit der Aus-
wahlkriterien wird das Gesetz, wie ich ausgeführt
habe, nicht gerecht. 

Wenn dann noch politische Vertreter des Landes
Niedersachsen Öffentlichkeitsarbeit machen in dem
Sinne, dass Gorleben aus dem Suchprozess nun aus-
scheidet, wie ich es letztes Wochenende den Medien
entnommen habe – ich bin da immer vorsichtig, Herr
Kollege; denn auch ich erlebe es, dass sich in den
Medien nicht widerspiegelt, was ich sage –, fällt mir
unvermittelt Torquato T a s s o  ein: Man spürt die
Absicht, und man ist verstimmt. – Ich danke Ihnen für
Ihre Aufmerksamkeit.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Besten
Dank, Herr Staatsminister Dr. Jaeckel!

Als Nächste spricht Frau Bundesministerin Dr.
Hendricks.

Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Frau
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine
Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst aus
aktuellem Anlass ein paar Bemerkungen zur Liefe-
rung von Brennelementen aus Deutschland nach Bel-
gien machen! Das richtet sich nicht zuletzt an den
nordrhein-westfälischen Kollegen; er ist im Moment
nicht im Saal anwesend.

Das BMUB hat zuletzt am 1. März 2017 der Ertei-
lung von Genehmigungen zur Ausfuhr nach Belgien
gegenüber dem BAFA zugestimmt. Dabei handelte
es sich um eine sogenannte gebundene Genehmi-
gung, die nicht versagt werden kann, wenn der An-
tragsteller die gesetzlich festgelegten Voraussetzun-
gen erfüllt.

Bedenken gegen die Sicherheit des Betriebes ei-
nes ausländischen AKW begründen leider keine
Versagungsmöglichkeit für die Erteilung einer Aus-
fuhrgenehmigung. Das ist im Atomgesetz ganz ein-
deutig so geregelt, es entspricht den bindenden Vor-
gaben des Europarechts und wird im Übrigen durch
ein ausführliches Rechtsgutachten, das mir vorliegt,
belegt.

Natürlich ist die Bundesregierung an Recht und
Gesetz gebunden und konnte deshalb hier nicht an-
ders entscheiden. Übrigens hat auch keiner meiner
Amtsvorgänger – egal welcher politischen Couleur –
jemals versucht, Lieferungen von in Deutschland
hergestellten Brennelementen in andere Staaten zu
verhindern.

Meine Damen und Herren, auch wenn die Nutzung
der Atomkraft bald Geschichte sein wird, bleibt uns
und unseren Nachkommen der Atommüll erhalten.
Deshalb war es dringend erforderlich, das Chaos in

Sachen Atommüll zu ordnen. Dafür haben wir diese
Legislaturperiode intensiv genutzt.

Erstens. Wir haben uns ehrlich gemacht. Mit dem
erstmals von einer Bundesregierung vorgelegten Na-
tionalen Entsorgungsplan haben wir eine langfristige
Strategie zur Entsorgung der Brennelemente be-
schlossen.

Zweitens. Wir haben das Hickhack um die Casto-
ren aus der Wiederaufarbeitung beendet und sie
eben nicht nach Gorleben geschickt, sondern auf an-
dere Zwischenlager bundesweit verteilt.

Drittens. Wir haben das seit zwei Jahrzehnten dis-
kutierte Thema der Atomrückstellungen angepackt
und sichergestellt, dass die Stromkonzerne ihre fi-
nanziellen Pflichten bei der Stilllegung und beim
Rückbau erfüllen und die Mittel für Entsorgung und
Endlagerung durch einen Fonds für die Zukunft gesi-
chert werden.

Viertens. Wir haben die oftmals kritisierten Zustän-
digkeiten für die Endlagerung neu und transparent
geregelt. Wir sind dort im Umsetzungsprozess. Sie
können sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist;
Überleitungsnotwendigkeiten und vieles andere sind
damit verbunden.

Wir sind also ein großes Stück vorangekommen.
Was bleibt, ist die Frage: Wohin mit dem Atommüll?

Mit dem vorliegenden Gesetz leiten wir einen Pro-
zess ein, an dessen Ende in einigen Jahrzehnten ein
deutsches Endlager stehen soll. Wir stellen uns der
schwierigen und unangenehmen Verantwortung, die
aus dem Erbe des Atomzeitalters herrührt. Diese Ver-
antwortung ist nicht delegierbar – zum Beispiel an
andere Länder oder an künftige Generationen.

Das novellierte Standortauswahlgesetz legt fest,
wie und nach welchen Kriterien das Standortaus-
wahlverfahren ablaufen wird. Dabei sind alle in
Frage kommenden Wirtsgesteine einzubeziehen, und
es sind umfangreiche Bewertungen der geologischen
Verhältnisse an den Standorten durchzuführen.

Der wichtigste Maßstab für die Auswahl des Endla-
gerstandorts ist die Sicherheit. Davon wird sich wäh-
rend des Prozesses die gesamte Öffentlichkeit über-
zeugen können.

Das Standortauswahlverfahren sieht neue Gremien
für die Öffentlichkeitsbeteiligung vor – vor Ort, aber
auch überregional. 

Zusätzlich werden die Möglichkeiten gestärkt, das
Verfahren von den Bürgerinnen und Bürgern gericht-
lich überprüfen zu lassen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegt in unserer
gemeinsamen Verantwortung, den Standort für ein
Endlager zu finden, das für eine nach menschlichen
Maßstäben unvorstellbar lange Zeit größtmögliche
Sicherheit bietet und das damit die Bürde dieses Er-
bes für die kommenden Generationen so klein wie
eben möglich hält. Sie wissen, im Gesetz steht: Es
soll für 1 Million Jahre sicher aufbewahrt werden.
Selbstverständlich ist das eine gegriffene Größe.
Wenn man es aber umrechnet, sind in 1 Million Jah-



 Bundesrat – 956. Sitzung – 31. März 2017 183

(D)(B)

(C)(A)

Bundesministerin Dr. Barbara Hendricks 

ren etwa 30 000 Generationen zu erwarten. Seit
Christi Geburt haben wir etwa 60 Generationen er-
lebt. Nur um ein bisschen deutlich zu machen, wo-
rum es hier geht!

Wir starten also mit einer „weißen Landkarte“.
Stück für Stück werden wir auf Basis wissenschaftli-
cher Fakten Standorte ausschließen und andere dann
jeweils näher untersuchen.

Wir werden dabei transparent arbeiten und die
Bürgerinnen und Bürger einbeziehen, und das von
Beginn an, nicht erst am Ende der Suche.

Einen Standort für die Endlagerung zu finden ist,
wie ich meine, ein Testfall für unsere Demokratie.
Wir müssen unsere Handlungsfähigkeit als Staat da-
ran messen lassen, ob uns eine Lösung gelingt, die
wissenschaftlich begründet ist und die auch von ei-
ner breiten Mehrheit im Land getragen wird. Das
heißt natürlich nicht, dass es am jeweiligen Ort zur
Zustimmung kommen wird; damit müssen wir rech-
nen. Daraus folgt eine Verpflichtung für uns alle. Ein-
fach nur zu sagen: „Nicht vor meiner Haustür!“, das
wird als Argument nicht ausreichen.

Das sage ich insbesondere mit Blick auf die Lan-
desregierungen von Sachsen und Bayern, die den
–  möglicherweise falschen – Eindruck erweckt ha-
ben, sich dieser Verantwortung nicht stellen zu wol-
len. Die „weiße Landkarte“ für die Endlagersuche in
ganz Deutschland ist jedoch der elementare Grund-
stein für das Suchverfahren. Es kann deshalb weder
für Sachsen noch für Bayern eine Ausnahme vom
Prinzip der „weißen Landkarte“ geben, selbstver-
ständlich auch nicht für Gorleben.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Herrn Minis-
terpräsident Kretschmann bedanken, der sich im
Deutschen Bundestag klar zur Verantwortung der
Bundesländer bekannt hat. Er hat seine Haltung da-
mit begründet, dass – ich zitiere – „wir vom Sankt-
Florians-Prinzip zum Prinzip der Verantwortung
kommen mussten“.

Ich bin wie er sehr dankbar, dass wir das Gesetz in
einem nationalen Konsens, in einem Bund-Länder-
Konsens und in einem parteiübergreifenden Konsens
verabschieden können.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend
möchte ich mich bei der Endlagerkommission bedan-
ken, die eine schwierige Aufgabe hatte und wert-
volle Arbeit geleistet hat und in der neben Mitglie-
dern des Deutschen Bundestages Vertreterinnen und
Vertreter der Länder sowie der Wissenschaft und ge-
sellschaftlicher Gruppen eingebunden waren.

Uns eint der Gedanke, dass wir diese Herausforde-
rung jetzt gemeinsam angehen wollen. Wir müssen
diesen jahrzehntelangen Konflikt in unserer Gesell-
schaft lösen. Ich hoffe deshalb auf Ihre breite Unter-
stützung. – Herzlichen Dank.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Besten
Dank Ihnen!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. – Je
eine Erklärung zu Protokoll*) abgegeben haben
Staatsminister Dr. Huber (Bayern), Minister Wenzel
(Niedersachsen) und Staatsminister Dr. Jaeckel
(Sachsen).

Es liegen weder Ausschussempfehlungen noch
Landesanträge auf Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses vor.

Ich stelle daher fest, dass der Bundesrat zu dem
Gesetz den Vermittlungsausschuss n i c h t  anruft.

Tagesordnungspunkt 16:

Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des
Umfangs der Untersuchungen von DNA-fähi-
gem Material – Antrag der Länder Baden-
Württemberg und Bayern – Antrag des Landes
Baden-Württemberg gemäß § 23 Absatz 3
i. V. m. § 15 Absatz 1 GO BR – (Drucksache 117/
17)

Es gibt eine Wortmeldung von Minister Wolf aus
Baden-Württemberg.

Guido Wolf (Baden-Württemberg): Frau Präsiden-
tin! Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Die Bedeutung der strafprozessua-
len DNA-Analyse als objektives und wissenschaftlich
abgesichertes Beweismittel hat in den vergangenen
Jahren mehr und mehr an Bedeutung gewonnen.

DNA-Spuren und ihre Verwertung sind heute ein
nicht mehr wegzudenkender Teil der forensischen
Praxis. Vielfach hat die Analyse gefundenen DNA-
Materials in der Praxis eine schnelle und vor allem
zuverlässige Täterfeststellung ermöglicht.

An diese Erfolgsgeschichte will der vorliegende
Gesetzentwurf anknüpfen, und wir wollen den Weg
für künftige und zusätzliche Fahndungserfolge eb-
nen. Denn während sich die wissenschaftlichen Mög-
lichkeiten im Bereich der DNA-Analyse in den ver-
gangenen Jahren erheblich erweitert haben, sind die
gesetzlichen Grundlagen seit 2004 nahezu unverän-
dert geblieben. Das Recht hat sich sozusagen vom
wissenschaftlichen Fortschritt abhängen lassen. Dies
gilt es zu ändern. Der vorliegende Gesetzentwurf
würde den Instrumentenkasten der Ermittler erwei-
tern und die Möglichkeiten der Strafverfolgung end-
lich auf die Höhe der Zeit bringen.

Diesen Schritt nicht zu gehen würde bedeuten, den
Ermittlern vorhandene Werkzeuge vorzuenthalten
und damit Strafverfolgung zu erschweren. Dies gilt
umso mehr, als der vorliegende Gesetzentwurf ent-
scheidungsreif ist. Er ist kein Schnellschuss, sondern
das Ergebnis durchaus kontroverser Diskussionen
und eines gründlichen Abwägungsprozesses. Er be-
rücksichtigt unterschiedliche Standpunkte und findet
tragfähige Kompromisse.

Wir wissen, dass molekularbiologische Untersu-
chungen verlässliche Aussagen zur Augen- und

*) Anlagen 9 bis 11
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Haarfarbe, zum Hauttyp und zum Alter des Spuren-
legers ermöglichen. Diese Informationen erlauben es,
den Kreis der Verdächtigen einzuschränken und da-
durch die Ermittlungen zu fokussieren. Das spart
Ressourcen und vermeidet falsche Verdächtigungen.

Wir wissen natürlich auch, dass Beweismittel keine
hundertprozentige Sicherheit bieten. Das gilt für
DNA-basierte Aussagen zur Augen- oder Haarfarbe,
das gilt aber ebenso für Phantombilder oder Zeugen-
aussagen.

Dennoch wird niemand, auch niemand unter den
Kritikern des Gesetzentwurfs, uns ernsthaft raten
wollen, künftig zum Beispiel auf Augenzeugen zu
verzichten. Vielmehr gewinnen wir selbstverständ-
lich aus Zeugenaussagen oder zufälligen Videobil-
dern Hinweise auf das Äußere von Personen, auf Au-
gen-, Haar- und Hautfarbe sowie auf das Alter. Es
gibt keinen triftigen – und vor allem keinen verfas-
sungsrechtlichen – Grund, warum wir diese unmittel-
bar wahrnehmbaren körperlichen Merkmale nicht
auch aus DNA-Spuren gewinnen sollten. Geschieht
nichts, dann werden solche Spuren auch in Zukunft
ungenutzt bleiben, obwohl sie für die Arbeit der
Strafverfolgungsbehörden von enormer Bedeutung
sein können.

Wir wollen deswegen heute ein klares Zeichen set-
zen, dass die Länder ihre Verantwortung für die in-
nere Sicherheit ernst nehmen und in Sachen DNA-
Spuren konkret handeln, und zwar im Einklang mit
den Empfehlungen der Praxis und im Einklang mit
den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen.
Nach langen Debatten und aufschlussreichen Sym-
posien gibt es für mich keinen Grund mehr, warum
wir als Bundesrat mit unserer Entscheidung länger
zuwarten sollten.

Es ist an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen und
den Gesetzentwurf auf den Weg in Richtung Bundes-
regierung und Bundestag zu bringen. – Vielen Dank.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Besten
Dank, Herr Minister Wolf!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. –
Eine Erklärung zu Protokoll*) hat Frau Senatorin
Dr. Stapelfeldt (Hamburg) abgegeben.

Die Ausschussberatungen zu diesem Punkt sind
noch nicht abgeschlossen. Baden-Württemberg hat
beantragt, bereits heute in der Sache zu entscheiden.
Wer dafür ist, heute eine Sachentscheidung zu tref-
fen, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist eine
Minderheit.

Die Ausschussberatungen werden somit fortge-
setzt.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 17:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Strafgesetzbuchs – Strafzumessung bei kultu-

rellen und religiösen Prägungen – Antrag des
Freistaates Bayern – (Drucksache 214/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer dafür ist, den
Gesetzentwurf beim Deutschen Bundestag einzu-
bringen, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist
eine Minderheit.

Damit hat der Bundesrat beschlossen, den Gesetz-
entwurf n i c h t  beim Deutschen Bundestag einzu-
bringen.

Tagesordnungspunkt 75:

Entwurf eines Gesetzes über Vorrechte, Immu-
nitäten, Befreiungen und Erleichterungen in
der Bundesrepublik Deutschland als Gaststaat
internationaler Einrichtungen (Gaststaatge-
setz) – Antrag des Landes Nordrhein-Westfalen
gemäß § 36 Absatz 2 GO BR – (Drucksache 232/
17)

Es gibt eine Wortmeldung von Herrn Minister
Lersch-Mense aus Nordrhein-Westfalen.

Franz-Josef Lersch-Mense (Nordrhein-Westfalen):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und
Herren! Wir in Nordrhein-Westfalen haben gemein-
sam mit der Bundesregierung und der Bundesstadt
Bonn in den vergangenen 20 Jahren besonders inten-
siv erlebt, wie aufwendig die Ansiedlung internatio-
naler Organisationen, allen voran Einrichtungen der
Vereinten Nationen, ist. Dennoch: Die gemeinsame
Anstrengung hat sich gelohnt. Heute darf sich Bonn
zu Recht als deutsche Stadt der Vereinten Nationen
bezeichnen.

Neben den heute 19 Organisationen der Vereinten
Nationen haben sich weitere internationale Einrich-
tungen sehr unterschiedlicher Art am Rhein nieder-
gelassen, darunter internationale Nichtregierungsor-
ganisationen und Organisationen mit „hybridem“
Charakter, die sowohl staatliche als auch nichtstaatli-
che Akteure zu ihren Mitgliedern zählen.

Der Bundesregierung möchte ich an dieser Stelle
ausdrücklich danken für ihren Einsatz für die Ent-
wicklung des Internationalen Standortes Bonn.

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die inter-
nationale Konkurrenz um die Ansiedlung solcher
Einrichtungen in den letzten Jahren deutlich zuge-
nommen hat. Zahlreiche Staaten unternehmen heute
erhebliche Anstrengungen, um Sitz internationaler
Organisationen zu werden. Deutschland hat viele
gute Argumente auf seiner Seite, angefangen von ei-
nem hervorragenden internationalen Ruf und großem
internationalen Engagement bis hin zu einem hohen
Maß an Sicherheit und Weltoffenheit, das bei uns
herrscht.

Wir haben in jüngster Zeit aber auch festgestellt,
dass die Ansiedlung internationaler Einrichtungen
erleichtert würde, wenn wir über einen zeitgemäßen
Rechtsrahmen verfügten, der die Stellung internatio-
naler Organisationen und Einrichtungen transparent
und verbindlich regelt. Das ist derzeit nicht der Fall.*) Anlage 12
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Ältere völkerrechtliche Abkommen regeln zwar die
Vorrechte und Befreiungen von UN-Organisationen.
Sie sind weltweit gültig, aber in der Praxis nicht mehr
zeitgemäß und auch nicht einfach auf andere inter-
nationale Einrichtungen übertragbar. Die Bundes-
republik Deutschland selber hat hingegen, im Ge-
gensatz etwa zur Schweiz oder zu Österreich, kein
allgemein gültiges und verbindliches Regelwerk für
die Stellung internationaler Organisationen auf ih-
rem Hoheitsgebiet.

Die Regelungen über Vorrechte, Privilegien, Immu-
nitäten und Befreiungen für internationale Einrich-
tungen, die sich in Deutschland niederlassen wollen,
müssen heute jeweils im Einzelfall aufwendig geklärt
und verhandelt werden. Die mangelnde Transparenz
der rechtlichen Rahmenbedingungen und die Lang-
wierigkeit der Verfahren sind nach unserer Erfah-
rung ein klarer Standortnachteil bei der Bewerbung
um die Ansiedlung internationaler Einrichtungen.

Die Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-
Westfalen zielt darauf ab, diese für die Ansiedlung
internationaler Organisationen in Deutschland nicht
zufriedenstellende Rechtslage durch ein heutigen
Ansprüchen genügendes Gaststaatgesetz zu ändern.

Der vorlegte Gesetzentwurf ist zeitgemäß, da sich
sein Anwendungsbereich nicht auf die klassischen
internationalen Organisationen im Sinne des Völker-
rechts beschränkt. Er erfasst vielmehr alle weiteren
Formen internationaler Einrichtungen einschließlich
internationaler Nichtregierungsorganisationen und
sogenannte hybride Einrichtungen. Beide haben in
der Praxis der internationalen Zusammenarbeit
wachsende Bedeutung. Die Weltnaturschutzunion,
deren rechtliche Stellung in Deutschland vor gerade
drei Wochen hier Gegenstand der Beratungen war,
ist übrigens ein typisches Beispiel für eine „hybride“
Einrichtung.

Trotz wachsender Bedeutung nichtstaatlicher Ak-
teure muss auch künftig zwischen den verschiedenen
Typen internationaler Einrichtungen klar differen-
ziert werden. Unser Gesetzentwurf sieht deshalb vor,
dass nur die klassischen internationalen Organisa-
tionen im Sinne des Völkerrechts und deren Be-
dienstete unmittelbare Vorrechte, Immunitäten, Be-
freiungen und Erleichterungen etwa im Bereich der
Besteuerung oder im Bereich des Aufenthaltsrechts
genießen, wie sie Völkerrecht und Staatspraxis heute
bereits vorsehen.

Sonstigen internationalen Einrichtungen ein-
schließlich quasi-zwischenstaatlicher Einrichtungen
können solche Privilegien gewährt werden, ein un-
mittelbarer Anspruch darauf soll nach dem vorgeleg-
ten Entwurf aber nicht bestehen. Internationalen
Nichtregierungsorganisationen, die als solche nach
einem im Gesetzentwurf festgelegten Kriterienkata-
log anerkannt worden sind, können Begünstigungen
hingegen nur in eingeschränktem Rahmen gewährt
werden, vor allem im Bereich des Aufenthaltsrechts.

Ein Gaststaatgesetz kann nicht alle Einzelheiten
regeln. Das Gesetz schafft aber einen einheitlichen,
verbindlichen und transparenten Rahmen, der für

alle Seiten schon zu Beginn von Gesprächen grund-
sätzliche Klarheit schafft über die rechtlichen Rah-
menbedingungen einer Ansiedlung.

Meine Damen und Herren, ich bin davon über-
zeugt, dass ein modernes Gaststaatgesetz einen
wichtigen Beitrag dazu leisten kann, die ohnehin
schon guten Voraussetzungen Deutschlands für die
Aufnahme internationaler Einrichtungen weiter zu
verbessern. Davon werden alle profitieren, auch die
internationale Staatengemeinschaft, deren Organisa-
tionen in ihrer Arbeit auf gute, verlässliche und si-
chere Rahmenbedingungen angewiesen sind.

Wir sind offen für konstruktive Anregungen in den
anstehenden Ausschussberatungen und wünschen
uns eine breite Unterstützung der Initiative. – Herzli-
chen Dank.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Besten
Dank!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Ich weise die Vorlage zur Beratung – federführend –
dem Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten so-
wie – mitberatend – dem Ausschuss für Arbeit, Inte-
gration und Sozialpolitik, dem Finanzausschuss,
dem Innenausschuss, dem Rechtsausschuss und dem
Umweltausschuss zu.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 80:

Entwurf eines Gesetzes zur Angleichung von
genetischem und daktyloskopischem Finger-
abdruck im Strafverfahren – Antrag des Frei-
staates Bayern gemäß § 36 Absatz 2 GO BR –
(Drucksache 231/17)

Es gibt eine Wortmeldung von Herrn Staatsminister
Professor Dr. Bausback aus Bayern.

Prof. Dr. Winfried Bausback (Bayern): Frau Präsi-
dentin! Hohes Haus! Bayern legt heute einen Geset-
zesantrag vor, mit dem die Voraussetzungen für die
Erhebung eines genetischen Fingerabdrucks an die
bestehenden Voraussetzungen für die Gewinnung
eines herkömmlichen, daktyloskopischen Fingerab-
drucks angeglichen werden sollen.

Worum geht es dabei? Es geht um Verantwortung,
um Sicherheit in unserem Land, um die Menschen.
Es geht darum, ideologische Scheuklappen abzule-
gen und unsere Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte nicht sehenden Auges blind zu halten, darum,
dass die Menschen bestmögliche Sicherheit bekom-
men.

Der Gesetzesantrag beinhaltet einen weiteren
wichtigen Baustein bei der dringend notwendigen
Reform der Vorschriften über die DNA-Analyse in
der Strafprozessordnung, mit der wir das Instrument
der DNA-Analyse auf die Höhe der Zeit bringen,
damit unsere Polizistinnen und Polizisten, unsere
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte die wirksams-
ten Werkzeuge in der Hand haben, um Straftaten
aufzuklären und Täter zu überführen.
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Einen ersten Schritt stellt die Erlaubnis zur Verwer-
tung sogenannter Beinahetreffer im Entwurf eines
Gesetzes zur effektiveren und praxistauglicheren
Ausgestaltung des Strafverfahrens dar. Auf eine ent-
sprechende Regelung dringt Bayern bereits seit ge-
raumer Zeit.

Ein zweiter Schritt würde mit der Umsetzung des
Gesetzentwurfs Baden-Württembergs zur Erweite-
rung des Umfangs der Untersuchungen von DNA-fä-
higem Material vollzogen. Bayern trat diesem Geset-
zesantrag, wie Sie wissen, bei und hat einen Antrag
auf Ergänzung um das Merkmal der biogeografischen
Herkunft gestellt. Gerade das Merkmal der biogeo-
grafischen Herkunft ist methodisch in herausragen-
der Weise ausgereift, wie auch der Vorsitzende der
Spurenkommission, Professor D r .  S c h n e i d e r ,
auf dem vom Bundesjustizministerium veranlassten
DNA-Symposion vergangene Woche betonte.

Wenn sich die kontinentale Herkunft mit einer
Wahrscheinlichkeit von 99,9 Prozent bestimmen lässt,
können wir es uns schlichtweg nicht leisten, meine
Damen und Herren, auf ein derart wichtiges Krite-
rium zu verzichten, ein Kriterium, das es uns erlaubt,
den möglichen Täterkreis auf Basis objektiver wis-
senschaftlicher Methoden entscheidend einzugren-
zen. Andere europäische Länder sind uns hier deut-
lich voraus.

Mit jedem zusätzlichen Merkmal können weitere
Ermittlungshandlungen zielgerichteter vorgenommen
werden. Zugleich wird es leichter, Unverdächtige aus-
zuscheiden. Sie können besser von Ermittlungs- und
Eingriffsmaßnahmen verschont werden. Ein klarer
rechtsstaatlicher Gewinn! Mit „racial profiling“, das
betone ich noch einmal, hat das nichts zu tun.

Ich bedaure es, dass der Bundesrat heute die
Chance vertan hat, bei diesem wichtigen Thema
schnell voranzukommen. Ich hoffe aber sehr, dass der
Antrag Baden-Württembergs und unser Ergänzungs-
antrag in der nächsten Sitzung eine Mehrheit finden.

Zurück zum heutigen Antrag Bayerns und damit
dem dritten Schritt, der nötig ist, um das Recht der
DNA-Analyse umfassend zu optimieren: eine weitge-
hende Gleichstellung des genetischen Fingerab-
drucks mit dem herkömmlichen, daktyloskopischen.

Wenn jemand einer Straftat verdächtig ist und die
Gefahr einer Wiederholungstat besteht, muss er
heute seinen Fingerabdruck abgeben. Dieser wird
dann zur Aufklärung eventuell zukünftiger Straftaten
gespeichert. Sein DNA-Identifizierungsmuster muss
er nicht abgeben.

Ich sage: Auch die Speicherung des Identifizie-
rungsmusters Beschuldigter in der DNA-Datenbank
nach § 81g StPO muss – wie die Speicherung eines
konventionellen Fingerabdrucks – grundsätzlich
schon dann möglich sein, wenn der Verdacht einer
Straftat vorliegt und die Gefahr einer Wiederho-
lungstat besteht. Denn genetischer und daktylosko-
pischer Fingerabdruck unterscheiden sich insoweit
nicht. Ergebnis einer DNA-Analyse nach § 81g StPO
ist – neben dem Geschlecht – lediglich ein Identifi-

zierungsmuster, also eine bloße Abfolge von Zah-
lencodes. Dieses Identifizierungsmuster erlaubt le-
diglich die Feststellung, ob eine Vergleichsprobe
übereinstimmt oder nicht. Gleiches gilt für den dak-
tyloskopischen Fingerabdruck in der AFIS-Daten-
bank des Bundeskriminalamts.

Verfassungsrechtliche Bedenken oder gar der Vor-
wurf, es werde eine „Rassendatenbank“ aufgebaut,
sind absolut haltlos. Gespeichert werden keine
Merkmale, aus denen man ein Persönlichkeitsbild er-
stellen könnte, sondern allein Identifizierungsmuster,
die sich auf dem nichtkodierenden Teil der DNA be-
finden.

Um zu gewährleisten, dass dies auch im Falle er-
weiterter Analysen so bliebe, hat Bayern seinen Än-
derungsantrag zum eingangs erwähnten Gesetzes-
antrag Baden-Württembergs um eine Regelung
ergänzt, die sicherstellt, dass die zusätzlich zur Iden-
tifikation eines unbekannten Täters analysierbaren
äußerlich wahrnehmbaren Merkmale nicht in der
DNA-Datenbank gespeichert werden.

Aktuell sind in Deutschland mehr als fünfmal so
viele Personen in der Fingerabdruck-Datei gespei-
chert wie in der DNA-Datenbank. Auch ein interna-
tionaler Vergleich zeigt, dass Aufbau und Pflege der
bundesweiten DNA-Analyse-Datei auf eine wesent-
lich breitere Basis gestellt werden müssen. Jeder zu-
sätzliche Datensatz kann entscheidend dazu beitra-
gen, ein schweres Verbrechen aufzuklären.

Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit, den
genetischen Fingerabdruck zu entmystifizieren. Der
genetische Fingerabdruck ist der Fingerabdruck des
21. Jahrhunderts. Gleichen wir deshalb auch die Vor-
aussetzungen für seine Erhebung an! Sonst nehmen
wir sehenden Auges in Kauf, dass begangene Straf-
taten nicht aufgeklärt und künftige nicht verhindert
werden. Und wir müssten den Opfern erklären: Wir
könnten mehr tun, aber wir tun es nicht.

Das ist nicht mein Verständnis von Rechtsstaat und
Opferschutz. Ich bitte Sie daher, die vorliegende
Gesetzesinitiative Bayerns zu unterstützen. – Vielen
Dank.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Danke,
Herr Staatsminister Bausback!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Ich weise die Vorlage dem Rechtsausschuss – fe-
derführend – sowie dem Ausschuss für Innere Ange-
legenheiten – mitberatend – zu.

Zur gemeinsamen Beratung rufe ich die Tagesord-
nungspunkte 18 a) und b) auf:

a) Verordnung zur Neuordnung der guten fachli-
chen Praxis beim Düngen (Drucksache 148/17)

b) Entwurf einer Verordnung über Anlagen zum
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
(AwSV) – Antrag der Länder Bayern, Rhein-
land-Pfalz gemäß § 36 Absatz 2 GO BR –
(Drucksache 144/16)
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Es liegen zwei Wortmeldungen vor. Minister
Wenzel aus Niedersachsen beginnt.

Stefan Wenzel (Niedersachsen): Sehr geehrte Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
ehrte Damen und Herren! Seit vier Jahren diskutie-
ren wir nun über die Novelle der Düngeverordnung.
Über die AwSV wird bereits seit 2006 gesprochen. Es
ist also mehr als überfällig, dass die Verordnungen in
Kraft treten. Eine weitere Verzögerung können wir
uns nicht leisten.

Die Kommission hat im vergangenen Jahr Klage
beim Europäischen Gerichtshof eingereicht, und we-
der der Bund noch die Länder sollten hohe Anlastun-
gen wegen mangelhafter Umsetzung der Nitratricht-
linie riskieren.

Die Nitratrichtlinie ist seit nunmehr 25 Jahren in
Kraft. Leider ist es nicht gelungen, die geltenden Re-
gelungen in der Praxis durchzusetzen.

Sie alle kennen den neuen Nitratbericht der Bun-
desregierung, der für Deutschland an 28 Prozent der
Messstellen im Teilmessnetz Landwirtschaft Grenz-
wertüberschreitungen von mehr als 50 Milligramm
Nitrat pro Liter feststellt; bei mir in Niedersachsen
sind es sogar 38 Prozent. Das macht 60 Prozent der
Fläche der Grundwasserkörper nach der Wasserrah-
menrichtlinie aus.

Was muss passieren? Wir brauchen eine bessere
Steuerung und Überwachung der Nährstoffströme,
um unsere Gewässer – vom Grundwasser bis zu den
Meeren – wirkungsvoll vor Nährstoffeinträgen zu
schützen.

Bund und Länder, Landwirtschaft und Umwelt ha-
ben sich auf einen Kompromiss geeinigt – er liegt
Ihnen vor –, der den Landwirten weiterhin ein öko-
nomisch tragfähiges Wirtschaften ermöglicht. Für
die  Landwirte wird mit der novellierten Düngever-
ordnung auch künftig eine pflanzenbedarfsgerechte
Düngung möglich sein. Landwirte sind allerdings
gefordert, Stickstoff effizienter einzusetzen und Ni-
trat- und Ammoniakverluste zu minimieren. Über-
düngung kann nicht toleriert werden.

Um das zu verhindern, ist es wichtig, den Überwa-
chungsbehörden bessere Kontroll- und Sanktions-
möglichkeiten an die Hand zu geben. Durch die neu
eingeführte Länderermächtigung in § 13 wird der Er-
lass weitergehender Maßnahmen in den sogenann-
ten belasteten oder „roten“ Gebieten auf die Länder
verlagert, was aus ökologischer Sicht eher fraglich
ist, weil die flächendeckende Umsetzung einiger die-
ser Maßnahmen durchaus sinnvoll gewesen wäre.

Umso wichtiger war es daher, dass die Abgrenzung
der Gebiete nach § 13 rechtssicher erfolgen kann.
Mit den Formulierungen im vorgelegten Regierungs-
entwurf war das nicht gewährleistet und hätte nach
Einschätzung der Juristen eine umfangreiche Klage-
welle ausgelöst. Ich bin froh, dass sich Bund und Län-
der in den Verhandlungen auf einen Kompromiss ei-
nigen konnten.

In den nächsten Wochen ist allerdings zwingend
die noch fehlende Verordnung zur Stoffstrombilanz
in Zusammenarbeit mit den Ländern zu erarbeiten
und noch vor der Sommerpause zu verabschieden.

Ob die novellierte Düngeverordnung letztlich den
Anforderungen der Europäischen Kommission ge-
nügt und zur Einstellung des laufenden Vertragsver-
letzungsverfahrens führt, bleibt abzuwarten. In je-
dem Fall sind in den Ländern weitere Maßnahmen
erforderlich, um das Problem der hohen Grundwas-
serbelastung in den Griff zu bekommen. Wenn das
nicht gelingt, droht eine Fortsetzung des Vertragsver-
letzungsverfahrens.

Viel schlimmer ist jedoch, dass unsere Trinkwasser-
versorgung von den Grundwasserreserven abhängt;
in Niedersachsen zu 85 Prozent. Wenn Wasserversor-
ger aufwendig reinigen oder verschneiden müssen,
können die Gebühren für sauberes Wasser massiv
ansteigen. Das hat kürzlich ein Gutachten des BDEW
gezeigt. Dabei muss auch gesehen werden, dass die
natürliche Denitrifizierungsfähigkeit unserer Böden
eine endliche Ressource ist.

Meine Damen und Herren, ein weiteres Kapitel
kann heute endlich geschlossen werden: Die Verord-
nung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen wird grundsätzlich die bestehenden
Regelungen der Länder ablösen und die entspre-
chenden Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes
konkretisieren. Sie dient der Entbürokratisierung
und der Herstellung gleicher Wettbewerbsbedingun-
gen in Deutschland.

Die Länder hatten sich im Bundesrat bereits im Mai
2014 mit einem Beschluss auf den Weg gemacht, Re-
gelungen zu Anlagen zum Lagern und Abfüllen von
Jauche, Gülle und Silagesickersaft sowie vergleich-
baren in der Landwirtschaft anfallenden Stoffen in
die Bundesverordnung aufzunehmen. Heute liegt der
modifizierte Entwurf erneut zur Beschlussfassung
vor.

Ich bin überzeugt, dass das beabsichtigte Ziel, ins-
besondere für die Planung, die Errichtung und den
Betrieb von Anlagen bundesweit einheitliche Sicher-
heitsstandards zu formulieren, die die bestehenden
Wettbewerbsverzerrungen aufheben sollen, ohne die
Belange des Schutzes unserer Gewässer zu vernach-
lässigen, erreicht werden konnte. – Ich danke Ihnen
fürs Zuhören.

Ich danke auch den Kollegen Agrarministern, die
heute wegen der Agrarministerkonferenz nicht per-
sönlich anwesend sein können, die aber bis zuletzt
hart mitgerungen haben, um die Kompromisse zu er-
zielen.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Als Nächs-
ter spricht Herr Parlamentarischer Staatssekretär Ble-
ser vom Bundesministerium für Ernährung und Land-
wirtschaft.

Peter Bleser, Parl. Staatssekretär beim Bundesmi-
nister für Ernährung und Landwirtschaft: Frau Prä-
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sidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren! Wir verdanken der deut-
schen Landwirtschaft viel: Noch nie in der Ge-
schichte hatten wir so gesunde, sichere und vielfäl-
tige Lebensmittel wie heute. Das leisten in erster
Linie unsere Bäuerinnen und Bauern. Die Bauernfa-
milien haben dafür unsere Unterstützung, unseren
Dank und vor allem unsere Wertschätzung verdient.

Gleichwohl wissen wir: Die deutsche Landwirtschaft
kann nur dann erfolgreich arbeiten, wenn sie von brei-
ter gesellschaftlicher Akzeptanz getragen wird. Zu ei-
ner gesellschaftlich akzeptierten landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung gehört es, dass sie auch den Um-
weltaspekten genügt. Deswegen ist es gut, dass wir
beim Düngepaket eine Einigung erreicht haben.

Wir müssen unser Grundwasser vor übermäßigen
Nitrateinträgen schützen und die Ammoniakemissio-
nen aus der Landwirtschaft reduzieren. Aber wir
müssen unseren Landwirten auch die Möglichkeit
geben, ihre Pflanzen bedarfsgerecht mit Nährstoffen
zu versorgen. Ich meine, das ist kein Widerspruch.

Ich freue mich daher, dass es uns nach intensiven
Verhandlungen gelungen ist, mit der neuen Dün-
geverordnung einen ausgewogenen Ausgleich zwi-
schen den Umweltinteressen und einer praxistaugli-
chen Lösung für unsere Bauern zu finden. Zusammen
mit dem Düngegesetz, dem der Bundesrat bereits in
seiner Sitzung am 10. März zugestimmt hat, ist nun
ein Paket geschnürt, das unserer bäuerlichen Land-
wirtschaft ein ökonomisch tragfähiges und zugleich
ressourcenschonendes Wirtschaften ermöglicht.

Mit der Düngegesetzgebung haben wir eine stär-
kere Regionalisierung des Düngerechts vereinbart.
Es sieht beispielsweise zusätzliche Vorgaben für Ge-
biete mit kritischen Nitratwerten vor. Hierzu hat es in
den letzten Wochen intensive Beratungen gegeben;
das wurde schon angesprochen. Am Ende haben wir
zusammen eine tragfähige Lösung gefunden, die sich
in den heutigen Plenaranträgen abbildet.

Zugleich gibt es Entlastungen für unproblemati-
sche Gebiete. Auch das schafft mehr Akzeptanz.

In der Novelle der Düngeverordnung vorgesehene
Maßnahmen sind unter anderem die bundeseinheitli-
che Regelung der Düngebedarfsermittlung für Stick-
stoff auf Acker- und Grünland, die Verlängerung der
Zeiträume, in denen keine Düngemittel ausgebracht
werden dürfen, sowie die Ausweitung der Abstände
für die Stickstoff- und Phosphatdüngung in der Nähe
von Gewässern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Novelle der
Düngeverordnung zielt darauf ab, Stickstoff effizien-
ter zu verwerten und die Emission von Ammoniak bei
der Düngung zu reduzieren. Zudem wird das Verfah-
ren zur Ermittlung des Stickstoffdüngebedarfs der
Pflanzen weiterentwickelt, konkretisiert und bundes-
weit einheitlich vorgeschrieben. Der ermittelte Dün-
gebedarf darf in der Regel nicht überschritten wer-
den.

Damit die landwirtschaftlichen Betriebe notwen-
dige Vorgaben leichter umsetzen können, werden

wir unter anderem neue emissionsmindernde Techni-
ken fördern, zum Beispiel die bodennahe Ausbrin-
gung von Gülle.

Was sehr wichtig ist für die Planungssicherheit un-
serer landwirschaftlichen Betriebe: In Verbindung
mit dem Düngepaket konnten wir auch das Ziel er-
reichen, den Bestandsschutz für Anlagen zur Lage-
rung von Jauche, Gülle oder Silagesickersaft in der
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen angemessen zu berücksichti-
gen. Ich danke allen beteiligten Kolleginnen und
Kollegen aus den Ländern für ihre konstruktiven Bei-
träge auch in diesem Bereich. Es waren – das wurde
schon mehrfach angesprochen – wahrlich nicht im-
mer leichte Verhandlungen. Ein Ergebnis ist nur des-
halb möglich gewesen, weil wir konstruktiv mitein-
ander umgegangen sind und einen fairen Dialog
geführt haben.

Wir drücken uns nicht vor schwierigen Themen,
sondern steuern mit Augenmaß nach und bauen da-
mit die Akzeptanzprobleme der landwirtschaftlichen
Nutztierhaltung ab. Die Menschen erwarten von uns,
dass wir liefern, und mit dem Düngepaket wird gelie-
fert.

Ich freue mich sehr, dass Sie die Absicht haben,
dem vorgelegten Paket, der Düngeverordnung und
der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen, heute zuzustimmen. –
Herzlichen Dank.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Besten
Dank, Herr Staatssekretär Bleser!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. – Mi-
nister Lersch-Mense (Nordrhein-Westfalen) hat für
Minister Remmel eine Erklärung zu Protokoll*) ab-
gegeben.

Wir kommen zu einer umfangreichen Abstimmung.
Wir beginnen mit Punkt 18 a), der Düngeverordnung.

Ihnen liegen die Ausschussempfehlungen sowie
zwei Mehr-Länder-Anträge vor.

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Der Mehr-Länder-Antrag in Drucksache 148/2/17!
– Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 5 der Ausschussempfehlun-
gen.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Jetzt der Mehr-Länder-Antrag in Drucksache 148/
3/17! – Mehrheit.

Damit entfallen die Ziffern 14 und 15 der Aus-
schussempfehlungen.

*) Anlage 13
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Ziffer 17! – Mehrheit.

Ziffer 19! – Mehrheit.

Ziffer 20! – Mehrheit.

Bitte Ihr Handzeichen für die Ziffern 3, 8, 9, 11, 16
und 18 – das waren nicht die Lottozahlen – gemein-
sam! – Keiner?

(Heiterkeit)

Ich dachte, ich hätte Sie durch den Begriff „Lotto-
zahlen“ verwirrt.

(Winfried Hermann [Baden-Württemberg]:
Wir spielen nicht!)

Ich wiederhole, nur zur Absicherung: Bitte Ihr
Handzeichen für die Ziffern 3, 8, 9, 11, 16 und 18 ge-
meinsam! – Es wurde keine Stimme abgegeben.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Änderungsempfehlungen! – Mehr-
heit.

Wir kommen zur Schlussabstimmung: Wer dafür
ist, der Verordnung, wie soeben festgelegt, zuzustim-
men, den bitte ich um das Handzeichen. – Mehrheit.

Dann ist so beschlossen.

Es bleibt noch abzustimmen über die in Ziffer 23
empfohlene Entschließung. Über diese Ziffer stim-
men wir getrennt ab. Ich rufe zunächst auf:

Buchstaben a, b, d und f gemeinsam! – Mehrheit.

Buchstabe c! – Minderheit.

Buchstabe e, und zwar zunächst ohne den letzten
Satz! – Minderheit.

Dann aus Buchstabe e der letzte Satz! – Minder-
heit.

Die Buchstaben g, h, j und k gemeinsam! – Minder-
heit.

Buchstabe i! – Minderheit.

Buchstabe l! – Minderheit.

Buchstabe m! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat eine Entschließung ge-
fasst.

Nun zur Abstimmung über Punkt 18 b), die Anla-
genverordnung.

Ausschussberatungen haben hierzu nicht stattge-
funden. Wir sind jedoch übereingekommen, bereits
heute in der Sache zu entscheiden.

Wer für die Zuleitung des Verordnungsentwurfs an
die Bundesregierung ist und dem unmittelbaren Er-
lass dieser Verordnung durch die Bundesregierung
zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. – Mehr-
heit.

Dann ist so beschlossen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 19:

Entschließung des Bundesrates – Lebensmittel-
verluste in Deutschland verringern – Antrag

des Landes Nordrhein-Westfalen – (Drucksache
180/17)

Dem Antrag ist das Land Berlin beigetreten.

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Ich rufe auf:

Ziffern 1 bis 3 gemeinsam! – Minderheit.

Dann frage ich, wer entsprechend Ziffer 4 die Ent-
schließung unverändert fassen möchte. – Mehrheit.

Es ist so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 20:

Entschließung des Bundesrates „Für eine
schlagkräftige Strafverfolgung von Terroris-
mus, Extremismus, Wohnungseinbruch und
Cybercrime“ – Antrag des Freistaates Bayern –
(Drucksache 215/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Die beteiligten Aus-
schüsse empfehlen, die Entschließung nicht zu fas-
sen. Gemäß unserer Geschäftsordnung ist die Ab-
stimmungsfrage positiv zu stellen. Wer also für die
Annahme der Entschließung ist, den bitte ich um das
Handzeichen. – Das ist eine Minderheit.

Damit hat der Bundesrat die Entschließung n i c h t
gefasst.

Punkt 84:

Entschließung des Bundesrates zur Stärkung
der Gerechtigkeit in der Gesundheitsversor-
gung durch erste Schritte in Richtung einer
Bürgerversicherung – Antrag des Landes Ber-
lin gemäß § 36 Absatz 2 GO BR – (Drucksache
236/17)

Es liegt eine Wortmeldung von Frau Senatorin Kolat
aus Berlin vor.

Dilek Kolat (Berlin): Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ge-
schichte der Bundesrepublik ist auch eine Geschichte
der sozialpolitischen Erfolge. Unsere sozialen Siche-
rungssysteme sind ein hohes Gut. Gerade in diesen
Zeiten lernen wir, wenn wir den Blick auf andere
Länder werfen, unsere sozialen Sicherungssysteme
besser zu schätzen.

Die Menschen in unserem Land sind abgesichert
gegen Risiken, die ein Leben von heute auf morgen
verändern können, zum Beispiel eine Krankheit. Bei
unserer Krankenversicherung geht es um einen ele-
mentaren Bereich des Lebens. Wir in Deutschland
sind stolz auf unsere gesetzliche Krankenversiche-
rung:

Sie sichert 90 Prozent der Bevölkerung im Krank-
heitsfall ab.

Sie gewährleistet für jeden und für jede sich am
Einkommen orientierende Beiträge.
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Und sie garantiert, dass alle Menschen die medizi-
nisch notwendige Behandlung erhalten. Wenn wir
auch noch das Grundprinzip unserer gesetzlichen
Krankenversicherung, die evidenzbasierte Behand-
lung, in Betracht ziehen, wissen wir, dass gute Quali-
tät gesichert ist.

Trotz aller positiven Aspekte ist unser Krankenver-
sicherungssystem nicht perfekt. Vor allem ist es nicht
gerecht.

Erstens. Es ist nicht gerecht, dass rund 4 Millionen
Beamtinnen und Beamte und Pensionärinnen und
Pensionäre kein echtes Wahlrecht zwischen der pri-
vaten und der gesetzlichen Krankenversicherung
haben. Die gesetzliche Krankenversicherung ist für
viele Beamtinnen und Beamte finanziell so unattrak-
tiv, dass sie praktisch in die private Krankenversiche-
rung gezwungen werden. Damit haben sie de facto
kein echtes Wahlrecht.

Wir möchten mit diesem Entschließungsantrag da-
rauf hinwirken, dass Beamtinnen und Beamten der
bezahlbare Zugang zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung ermöglicht wird. Es geht also um eine Öff-
nung.

Zweitens. Es ist nicht gerecht, dass Selbstständige,
die über wenig Einkommen verfügen, finanziell nicht
in der Lage sind, sich gesetzlich zu versichern. Das
bei der Beitragsberechnung bisher unterstellte Min-
desteinkommen ist häufig deutlich höher als das re-
ale Einkommen vieler Selbstständiger. Wir wissen,
dass in Deutschland 71 Prozent der gesetzlich ver-
sicherten Selbstständigen Solo-Selbstständige sind
und über 80 Prozent von ihnen ein durchschnittliches
Einkommen von unter 9 500 Euro pro Jahr haben.
Das sind weniger als 800 Euro pro Monat. Davon die
Hälfte für die gesetzliche Krankenversicherung zah-
len zu müssen bringt viele Selbstständige in unserem
Land in eine sehr schwierige soziale Lage.

Deshalb fordern wir mit dieser Entschließung, dass
der Mindestbeitrag für Selbstständige in der gesetzli-
chen Krankenversicherung halbiert wird.

Drittens. Es ist nicht gerecht, dass die finanzielle
Last der Krankenversicherung nicht paritätisch zwi-
schen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgeteilt ist.
Bisher ist der Arbeitgeberanteil auf 7,3 Prozent des
Bruttoeinkommens festgeschrieben. Beitragssteige-
rungen gehen ausschließlich zu Lasten der Beschäf-
tigten. Für die kommenden Jahre rechnen alle Ex-
pertinnen und Experten mit höheren Beiträgen in der
Krankenversicherung. Die Belastung für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer wird steigen, die
Belastung für die Arbeitgeber nicht.

Wir fordern mit dieser Entschließung die Rückkehr
zur paritätischen Finanzierung.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese
drei Punkte zeigen, wie wir unser Gesundheitssystem
weiterentwickeln können, wie wir es vor allem sozial
gerechter machen können: indem wir Beamtinnen
und Beamten den Weg in die gesetzliche Kranken-

versicherung ermöglichen, indem wir Selbstständige
bei der Beitragsberechnung finanziell entlasten und
indem wir wieder die paritätische Finanzierung ein-
führen. Das sind drei konkrete Schritte in Richtung
eines sozialpolitischen Projektes, das uns die Gerech-
tigkeitslücken im System – die es gibt – schließen
lässt: die Bürgerversicherung. – Vielen herzlichen
Dank.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Es liegen
keine weiteren Wortmeldungen vor.

Zur weiteren Beratung weise ich die Vorlage dem
Gesundheitsausschuss – federführend – sowie dem
Finanzausschuss, dem Innenausschuss und dem
Wirtschaftsausschuss – mitberatend – zu.

Tagesordnungspunkt 22:

Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der
Leistungen bei Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit und zur Änderung anderer
Gesetze (EM-Leistungsverbesserungsgesetz)
(Drucksache 156/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen die Ausschussempfehlun-
gen vor. Ich rufe auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Tagesordnungspunkt 23:

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung
des Energiesteuer- und des Stromsteuergeset-
zes (Drucksache 157/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Hierzu liegen die
Ausschussempfehlungen vor. Ich rufe auf:

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 10.

Ziffer 11! – Minderheit.

Ziffer 12! – Minderheit.

Ziffer 13! – Minderheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
Stellung genommen.
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Tagesordnungspunkt 24:

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der
Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie (Drucksa-
che 158/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 8! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Mehrheit.

Nun das Handzeichen für alle noch nicht erledig-
ten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Tagesordnungspunkt 25:

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der
Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur Aus-
führung der EU-Geldtransferverordnung und
zur Neuorganisation der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen (Drucksache
182/17)

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 5! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Mehrheit.

Ziffer 10! – Mehrheit.

Ziffer 15! – Mehrheit.

Ziffer 20! – Mehrheit.

Ziffer 23! – Mehrheit.

Ziffer 31! – Mehrheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Tagesordnungspunkt 28:

Entwurf eines Gesetzes über die Verarbeitung
von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richt-
linie (EU) 2016/681 (Fluggastdatengesetz –
FlugDaG) (Drucksache 161/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Ich rufe auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Ziffer 2! – 37 Stimmen; Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Tagesordnungspunkt 29:

Entwurf eines Gesetzes zur Erleichterung un-
ternehmerischer Initiativen aus bürgerschaftli-
chem Engagement und zum Bürokratieabbau
bei Genossenschaften (Drucksache 162/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor. – Staatsminis-
ter Robra (Sachsen-Anhalt) hat für Ministerin Keding
eine Erklärung zu Protokoll*) abgegeben.

Wir kommen zur Abstimmung über die Ausschuss-
empfehlungen. Daraus rufe ich zur Einzelabstim-
mung auf:

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 7.

Ziffer 8! – Minderheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Tagesordnungspunkt 30:

Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des
Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwir-
kung Dritter an der Berufsausübung schweige-
pflichtiger Personen (Drucksache 163/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung über die Ausschuss-
empfehlungen. Bitte Ihr Handzeichen für:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
Stellung genommen.

Tagesordnungspunkt 31:

Entwurf eines Siebten Gesetzes zur Änderung
des Bundeszentralregistergesetzes (7. BZRG-
ÄndG) (Drucksache 183/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung über die Ausschuss-
empfehlungen. Ich rufe auf:

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

*) Anlage 14
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Tagesordnungspunkt 32:

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung
des  Rechts  der  Umweltverträglichkeitsprü-
fung (Drucksache 164/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 5! – Minderheit.

Ziffer 6! – Minderheit.

Ziffer 7! – Minderheit.

Ziffer 8! – Minderheit.

Ziffer 9! – Minderheit.

Ziffer 11! – Minderheit.

Ziffer 12! – Minderheit.

Ziffer 15! – Minderheit.

Ziffer 17! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 18.

Ziffer 19! – Mehrheit.

Ziffer 20! – Minderheit.

Ziffer 21! – Minderheit.

Ziffer 22! – Minderheit.

Ziffer 23! – Mehrheit.

Ziffer 24! – Mehrheit.

Ziffer 26! – Mehrheit.

Ziffer 27! – Mehrheit.

Ziffer 28! – Mehrheit.

Ziffer 29! – Mehrheit.

Ziffer 30! – Minderheit.

Ziffer 34! – Minderheit.

Ziffer 35! – Mehrheit.

Ziffer 36! – Mehrheit.

Ziffer 39! – Minderheit.

Ziffer 40! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 41.

Ziffer 42! – Minderheit.

Ziffer 46! – Minderheit.

Ziffer 47! – Mehrheit.

Ziffer 48! – Minderheit.

Ziffer 49! – Mehrheit.

Ziffer 56! – Mehrheit.

Ziffer 58! – Mehrheit.

Ziffer 63! – Minderheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Tagesordnungspunkt 34:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Che-
mikaliengesetzes und zur Änderung weiterer
chemikalienrechtlicher Vorschriften (Drucksa-
che 166/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Ich rufe auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 2.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Minderheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Tagesordnungspunkt 35:

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer
wasserrechtlichen Genehmigung für Behand-
lungsanlagen für Deponiesickerwasser und zur
Änderung der Vorschriften zur Eignungsfest-
stellung für Anlagen zum Lagern, Abfüllen
oder Umschlagen wassergefährdender Stoffe
(Drucksache 167/17)

Es gibt keine Wortmeldungen.

Wir kommen zur Abstimmung. Aus den Ausschuss-
empfehlungen rufe ich auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 5! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Tagesordnungspunkt 36:

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bun-
desnaturschutzgesetzes (Drucksache 168/17)

Es liegen zwei Wortmeldungen vor. Zuerst Frau
Ministerin Höfken aus Rheinland-Pfalz.

Ulrike Höfken (Rheinland-Pfalz): Sehr geehrte Frau
Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
In den kommenden Tagen finden unter anderem hier
in Berlin die Festveranstaltungen zum 40-jährigen
Bestehen des Bundesnaturschutzgesetzes statt.

Mit seinem Inkrafttreten am 24. Dezember 1976
wurde in der Bundesrepublik die Grundlage für ei-
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nen zeitgemäßen und umfassenden Schutz von Natur
und Landschaft geschaffen und endlich das alte
Reichsnaturschutzgesetz abgelöst.

In den vergangenen 40 Jahren wurde das Gesetz
entsprechend den gewandelten Anforderungen ste-
tig fortentwickelt. Es enthält heute anspruchsvolle
Vorgaben, bei deren Umsetzung und Vollzug gerade
den Ländern eine entscheidende Rolle zukommt.

Es hat sich viel Positives getan. Das Bundesna-
turschutzgesetz verschränkt zum Beispiel die EU-
Programme und die nationalen Naturschutzanforde-
rungen. Allein Rheinland-Pfalz verfügt heute über
120 FFH-Gebiete und 57 Vogelschutzgebiete, die zu-
sammen knapp 20 Prozent der Landesfläche ausma-
chen. Das ist übrigens deutlich mehr als der Bundes-
durchschnitt; dieser liegt bei 15,4 Prozent. Sie alle
wissen: Das ist einerseits ein Schatz, andererseits ste-
hen wir Länder dadurch vor einer großen Verantwor-
tung und Herausforderung, denen wir uns stellen,
stellen müssen.

Bei der Umsetzung des – auch dort verankerten –
Ziels, 10 Prozent der Waldfläche der natürlichen Ent-
wicklung zu überlassen, sind wir in Rheinland-Pfalz
mit aktuell 8,4 Prozent auf einem sehr guten Weg.
Zusammen mit dem Biosphärenreservat und dem Na-
tionalpark, Auwäldern, aber auch der FSC-Zertifizie-
rung – ich bin der Auffassung, auch kleine Flächen
leisten einen wichtigen und richtigen Beitrag – sind
wir schon recht weit gekommen. Aber für die Länder
ist dies eine Herausforderung.

Trotz aller Erfolge gibt es weiterhin riesigen Hand-
lungsbedarf. Etwa 50 Prozent unserer Brutvögel und
65 Prozent der Schmetterlinge sind gefährdet. Daran
kann man ablesen, dass unsere Natur nach wie vor in
einem sehr schlechten Zustand ist. Der Klimawandel
trägt zunehmend zur weiteren Verschlechterung bei.
Dadurch werden nicht nur heimische Tier- und Pflan-
zenarten, sondern auch prägende Elemente unserer
Heimat verschwinden.

Es ist eine der zentralen Herausforderungen unse-
rer Zeit, die bestehende natürliche und regionaltypi-
sche Vielfalt an Arten und Lebensräumen zu erhalten
oder wiederherzustellen. Damit dies gelingt, brau-
chen wir ein breites Bündnis für den Naturschutz.
Wir in Rheinland-Pfalz wollen mit Hilfe der Bundes-
regierung den Naturschutz zu einer neuen Bürgerbe-
wegung machen.

Erst in der vergangenen Woche haben wir den
Startschuss für unsere Aktion Grün gegeben. Schon
unsere Aktion Blau war sehr erfolgreich; sie bezieht
sich auf die Gewässer. Unter dieser Dachmarke bün-
deln wir bestehende und viele neue Naturschutz-
maßnahmen unseres Landes. In Verbindung mit den
EU- und Bundesprogrammen sorgen wir für die kon-
krete Umsetzung der nationalen wie der Landes-Bio-
diversitätsstrategie. Wir vernetzen Naturschützer,
Landnutzer, Landwirte, Gartenbauer, Gala-Bauer,
Waldbesitzer, Jäger, Städte, Gemeinden, Bürger und
Verbände, die das Programm begleiten. Diese Ein-
bindung ist uns besonders wichtig. Sie ist Vorausset-

zung für den Erfolg; denn der Naturschutz betrifft
alle Teile der Gesellschaft und fordert uns gleicher-
maßen.

Damit wir Länder erfolgreich sein können, sind wir
dringend auf die Unterstützung des Bundes angewie-
sen. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass das gut
klappt. Für Rheinland-Pfalz kann ich aktuell auf die
Zusammenarbeit mit der Bundesregierung – dem
Bundesamt für Naturschutz – bei den neuen Groß-
schutzgebieten Hirtenwege im Pfälzerwald und den
Bändern des Lebens in der Nationalparkregion ver-
weisen. Ich möchte mich dafür bei der Bundesregie-
rung – der Bundesumweltministerin – ausdrücklich
bedanken, auch bei Frau Professor J e s s e l  und
dem Bundesamt für Naturschutz. Aber es ist klar,
dass noch viele weitere Herausforderungen anste-
hen. Wenn die Unterstützung nicht noch ein Stück
weiter geht, werden wir die Ziele nicht erreichen.

Sie alle kennen das vor Ort: Wenn wir für die Na-
turschutzziele Unterstützung haben wollen, müssen
wir sie verknüpfen mit regionaler Entwicklung, Aus-
gleichsleistungen, Umweltbildung – damit die Men-
schen verstehen, warum Naturschutz gut ist. Dafür
brauchen wir natürlich auch Finanzen.

Das Bundesnaturschutzgesetz enthält als allgemei-
nen Grundsatz jetzt die Schaffung eines Netzes ver-
bundener Biotope, das mindestens 10 Prozent der
Fläche eines jeden Landes umfassen soll.

Es bestimmt weiter, dass der Biotopverbund län-
derübergreifend erfolgen soll. Das ist ein anspruchs-
volles Ziel, es ist absolut wichtig und richtig, aber es
ist in einem Zeitraum von zehn Jahren nicht einfach
zu schaffen.

Wir müssen die Zeit nutzen und umgehend mit der
Arbeit beginnen. In allen Ländern sind schon An-
fänge gemacht. Wir liegen bei ungefähr 8,2 Prozent;
doch gerade die letzten Meter fallen ganz schön
schwer. Insbesondere länderübergreifende Biotop-
strukturen, zum Beispiel das Grüne Band an der ehe-
maligen innerdeutschen Grenze, aber auch der
Grüne Wall im Westen – er ist vielen nicht bekannt;
er ist 600 Kilometer lang –, spielen für den Natur-
schutz eine herausragende Rolle. Hierfür muss eine
ausreichende Finanzausstattung im Bundeshaushalt
vorgesehen werden, wenn das Ganze zu einem Bio-
topverbund weiterentwickelt werden soll. Ich bin
sehr dafür, dass das gelingt. Ich bitte hierfür auch
heute im Bundesrat um Unterstützung.

Ich will noch auf einen Punkt hinweisen, der im
Entwurf der Bundesregierung nicht enthalten ist,
aber in vielen Landesnaturschutzgesetzen, so auch in
unserem. Ich spreche vom Erhalt der Biodiversität
sowie der genetischen Vielfalt und vom Schutz der
ökologisch wertvollsten Gebiete unseres Landes vor
Beeinträchtigungen durch die Freisetzung von gen-
technisch veränderten Organismen, die ja theoretisch
möglich sind. Ich bitte Sie um Unterstützung, dass
auch diese Ziele im neuen Bundesnaturschutzgesetz
verankert werden. – Vielen Dank.
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Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Als
Nächste spricht Frau Bundesministerin Dr. Hen-
dricks.

Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Um-
welt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit: Frau
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine
Damen und Herren! Seit fast zehn Jahren gibt es die
Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt.

Aber trotz einiger Erfolge im Detail gibt es noch
keine Trendwende. Wir müssen leider feststellen,
dass die großen Verluste der biologischen Vielfalt mit
Schutzgebieten und Arten-Hilfsprogrammen alleine
nicht gestoppt werden konnten; das wäre vielleicht
auch zu einfach gewesen. Der menschliche Eingriff
in die Natur ist dermaßen gravierend, dass wir die
Art und Weise, wie wir Natur und Landschaft nutzen,
komplett überdenken müssen.

Deshalb habe ich vor einem Jahr die „Naturschutz-
Offensive 2020“ gestartet. 40 konkrete Maßnahmen
sollen neuen Schwung bringen und bis zum Jahr
2020 größtmögliche Erfolge entfalten. Eine dieser
Maßnahmen ist die Novelle des Bundesnaturschutz-
gesetzes, mit der wir es heute zu tun haben.

Wir alle wissen, dass ein Netz verbundener Biotope
für viele Tierarten unabdingbar ist. Denn erst die
Öffnung von Wanderungskorridoren ermöglicht die
überlebenswichtige genetische Vielfalt der Arten.
Die Frist bis 2027 soll die Bemühungen der Länder
verstärken, das 10-Prozent-Ziel zu erreichen; Frau
Kollegin Höfken sprach davon. Der Bund wird dies
auch weiterhin unterstützen, zum Beispiel mit dem
Bundeskonzept Grüne Infrastruktur und dem Pro-
gramm zur Wiedervernetzung bestehender länder-
übergreifender Verbundstrukturen.

Der zweite entscheidende Beitrag ist die Erweite-
rung der Ermächtigungsgrundlage zum Erlass von
Meeresnaturschutzgebietsverordnungen. Dies stellt
die Grundlage für den Schutz der Natur in Nord- und
Ostsee dar, der nicht bei FFH-Richtlinie und Vogel-
schutzrichtlinie Halt macht, sondern das Meer in sei-
ner ganzen Vielfalt erfasst. Damit werden wir der
Verantwortung gerecht, die wir nicht zuletzt im Rah-
men internationaler Abkommen übernommen haben.

Ein weiterer Beitrag ist die Liste der gesetzlich ge-
schützten Biotope um Höhlen und naturnahe Stollen.
Diese Regelung gewährleistet den Erhalt des Le-
bensraums für Fledermäuse und zahlreiche andere
hochspezialisierte Arten.

Was den Anbau gentechnisch veränderter Organis-
men anbelangt, so scheint mir das Bundesnatur-
schutzgesetz nicht der richtige Regelungsort zu sein,
liebe Frau Kollegin Höfken. Die Möglichkeit von
nationalen Verboten des Anbaus von GVO wird im
Entwurf des 4. Änderungsgesetzes des Gentechnik-
gesetzes – es wird derzeit im Bundestag beraten –
geregelt. Eine parallele Regelung im Bundesnatur-
schutzgesetz halte ich daher nicht für sachgerecht,
aber auch nicht für notwendig.

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, abschlie-
ßend möchte ich noch kurz auf die Änderungen im
Bereich des Artenschutzes eingehen. Die Modifika-
tion des § 44 Absatz 5 Bundesnaturschutzgesetz ist
notwendig geworden, um der Rechtsprechung des
Bundesverwaltungsgerichts gerecht zu werden. Da-
mit schaffen wir mehr Rechtssicherheit für Vorhaben-
träger und für die Verwaltungspraxis.

In Anbetracht dieser wichtigen Neuerungen bitte
ich den Bundesrat um Zustimmung. – Herzlichen
Dank.

Amtierende Präsidentin Lucia Puttrich: Besten
Dank!

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Daraus rufe ich zur Einzelabstimmung
auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Damit entfällt Ziffer 14.

Ziffer 5! – Minderheit.

Ziffer 9! – Minderheit.

Ziffer 10! – Minderheit.

Ziffer 11! – Mehrheit.

Ziffer 12! – Minderheit.

Ziffer 16! – Mehrheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Tagesordnungspunkt 37:

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung der
Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prä-
vention und das Management der Einbringung
und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Ar-
ten (Drucksache 184/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen sowie ein Landesantrag vor.

Ich beginne mit den Ausschussempfehlungen und
rufe auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Minderheit.

Ziffer 4! – Minderheit.

Ziffer 9! – Minderheit.

Ziffer 11! – Minderheit.

Ziffer 12! – Mehrheit.

Ziffer 13! – Mehrheit.

Bitte das Handzeichen für den Landesantrag! –
Minderheit.
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Ziffer 14! – Mehrheit.

Ziffer 15! – Mehrheit.

Ziffer 16! – Minderheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Gesetzentwurf
entsprechend Stellung genommen.

Tagesordnungspunkt 48:

Bericht und Einschätzung der Bundesregierung
zur Regelung für Langzeitarbeitslose nach § 22
Absatz 4 Satz 2 des Mindestlohngesetzes
(Drucksache 130/17)

Eine Erklärung zu Protokoll*) hat Minister Profes-
sor Dr. Hoff (Thüringen) für Frau Ministerin Werner
abgegeben.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Wer für die dort vorgeschlagene Stel-
lungnahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. –
Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Tagesordnungspunkt 49:

Bericht der Bundesregierung über den Stand
der Entwicklung alternativer Verfahren und
Methoden zur betäubungslosen Ferkelkastra-
tion (Drucksache 774/16 [neu])

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucher-
schutz empfiehlt, zu dem Bericht Stellung zu neh-
men. Über diese Empfehlung stimmen wir getrennt
ab. Ich rufe auf:

Buchstaben a, c und d gemeinsam! – Mehrheit.

Buchstabe b! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Bericht entspre-
chend Stellung genommen.

Punkt 50:

Bericht über die Lebenssituation junger Men-
schen und die Leistungen der Kinder- und
Jugendhilfe in Deutschland – 15. Kinder- und
Jugendbericht – 
und
Stellungnahme der Bundesregierung (Drucksa-
che 115/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung liegen Ihnen die Ausschussemp-
fehlungen vor. Ich rufe auf:

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Ziffer 9! – Mehrheit.

Ziffer 10! – Mehrheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Tagesordnungspunkt 51:

Fünfter Monitoring-Bericht „Energie der Zu-
kunft“ (Drucksache 809/16 [neu])

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Dazu liegen Ihnen
die Ausschussempfehlungen vor.

Ich beginne mit Ziffer 1. Hieraus rufe ich zunächst
die Buchstaben a, b und k gemeinsam auf. Wer
stimmt zu? – Mehrheit.

Bitte Buchstabe c! – Mehrheit.

Ihr Handzeichen für Buchstaben d, f, j und l ge-
meinsam! – Mehrheit.

Wir fahren fort mit Buchstaben e, g und h, über die
wir ebenfalls gemeinsam abstimmen. – Mehrheit.

Bitte das Handzeichen für Buchstabe i! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Minderheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Nun bitte Ziffer 5 Buchstabe a! – Mehrheit.

Ziffer 5 Buchstabe c! – Mehrheit.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Nun Ziffer 7! Hieraus rufe ich auf:

Buchstabe a! – Mehrheit.

Buchstabe c! – Minderheit.

Buchstabe e! – Minderheit.

Ziffer 8! – Minderheit.

Ziffer 9! – Minderheit.

Wir kommen zu Ziffer 10. Bitte Ihr Votum für Buch-
staben a und b gemeinsam! – Mehrheit.

Ziffer 10 Buchstabe c! – Mehrheit.

Bitte Ihr Handzeichen für Ziffer 11 Satz 1 und
Buchstabe a! – Mehrheit.

Ziffer 11 Buchstabe b! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat zu dem Bericht Stellung
genommen.

Die Tagesordnungspunkte 53 a), b) und d) rufe ich
zur gemeinsamen Beratung auf:

a) Mitteilung der Kommission an das Europäische
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss, den Ausschuss
der Regionen und die Europäische Investitions-
bank: Saubere Energie für alle Europäer
COM(2016) 860 final
(Drucksache 738/16)*) Anlage 15
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b) Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über das
Governance-System der Energieunion zur Än-
derung der Richtlinie 94/22/EG, der Richtlinie
98/70/EG, der Richtlinie 2009/31/EG, der Ver-
ordnung (EG) Nr. 663/2009, der Verordnung
(EG) Nr. 715/2009, der Richtlinie 2009/73/EG,
der Richtlinie 2009/119/EG des Rates, der
Richtlinie 2010/31/EU, der Richtlinie 2012/27/
EU, der Richtlinie 2013/30/EU und der Richtli-
nie (EU) 2015/652 des Rates und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013
COM(2016) 759 final; Ratsdok. 15090/16
(Drucksache 3/17, zu Drucksache 3/17)

d) Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über den Elek-
trizitätsbinnenmarkt (Neufassung)
COM(2016) 861 final
(Drucksache 186/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst zu Tages-
ordnungspunkt 53 a).

Ihnen liegen die Ausschussempfehlungen vor. Zur
Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffern 2 und 10 gemeinsam! – Mehrheit.

Ziffern 3 und 9 gemeinsam! – Mehrheit.

Ziffer 4! – Mehrheit.

Ziffer 5! – Mehrheit.

Ziffer 6! – Minderheit.

Ziffer 7, zunächst ohne den Satz 2! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 8.

Bitte Ihr Handzeichen für Satz 2 der Ziffer 7! – Min-
derheit.

Ziffer 15! – Minderheit.

Ziffer 18! – Mehrheit.

Ziffer 20! – Mehrheit.

Ziffer 21! – Minderheit.

Ziffer 22! – Minderheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Es geht weiter mit Tagesordnungspunkt 53 b).

Wir stimmen über die Ausschussempfehlungen ab.
Zur Einzelabstimmung rufe ich auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Damit entfallen Ziffern 2 und 3.

Ziffer 14! – Mehrheit.

Ziffer 17! – Mehrheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 53 d).

Wir stimmen über die Ausschussempfehlungen ab.
Ich bitte um Ihr Handzeichen zu:

Ziffern 1 bis 6 gemeinsam! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Die Tagesordnungspunkte 54 a) bis d) rufe ich zur
gemeinsamen Beratung auf:

a) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Durchset-
zung der Richtlinie 2006/123/EG über Dienst-
leistungen im Binnenmarkt, zur Festlegung
eines Notifizierungsverfahrens für dienstleis-
tungsbezogene Genehmigungsregelungen und
Anforderungen sowie zur Änderung der Richt-
linie 2006/123/EG und der Verordnung (EU)
Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusam-
menarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informa-
tionssystems
COM(2016) 821 final
(Drucksache 6/17, zu Drucksache 6/17)

b) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über den rechtlichen
und operativen Rahmen für die durch die Ver-
ordnung ... (ESC Regulation) eingeführte Elek-
tronische Europäische Dienstleistungskarte
COM(2016) 823 final
(Drucksache 43/17, zu Drucksache 43/17)

c) Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Ein-
führung einer Elektronischen Europäischen
Dienstleistungskarte und entsprechender Ver-
waltungserleichterungen
COM(2016) 824 final
(Drucksache 44/17, zu Drucksache 44/17)

d) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über eine Verhält-
nismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufs-
reglementierungen
COM(2016) 822 final
(Drucksache 45/17, zu Drucksache 45/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor. – Eine Er-
klärung zu Protokoll*) hat Frau Staatsministerin
Höfken (Rheinland-Pfalz) für Staatsminister Dr. Wis-
sing abgegeben.

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst zu Tages-
ordnungspunkt 54 a).

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich zur Ein-
zelabstimmung auf:

*) Anlage 16
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Ziffer 2! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 3.

Ziffer 18! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 19.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat zu der Vorlage entspre-
chend Stellung genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 54 b) und
stimmen über die Ausschussempfehlungen ab. Ich
rufe auf:

Ziffer 2! – Mehrheit.

Damit entfallen Ziffern 3 und 4.

Ziffer 6! – Mehrheit.

Ziffer 7! – Mehrheit.

Ziffer 10! – Mehrheit.

Damit entfallen Ziffern 11 und 12.

Ziffer 15! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 16.

Ziffer 25! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 26.

Bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten
Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Nun zu Tagesordnungspunkt 54 c).

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf:

Ziffer 2! – Mehrheit.

Damit entfallen Ziffern 3 und 4.

Ziffer 8! – Mehrheit.

Ziffer 10! – Mehrheit.

Damit entfallen Ziffern 11 und 12.

Ziffer 13! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 14.

Ziffer 21! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 22.

Ziffer 37! – Mehrheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 54 d) und
stimmen über die Ausschussempfehlungen ab. Ich
rufe auf:

Ziffer 8! – Mehrheit.

Ziffer 12! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 13.

Ziffer 14! – Mehrheit.

Ziffer 23! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 24.

Ziffern 36 bis 38 gemeinsam! – Mehrheit.

Ziffer 43! – Mehrheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung ge-
nommen.

Die Punkte 55 a) bis c) rufe ich zur gemeinsamen
Beratung auf:

a) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie 2013/36/EU im Hinblick auf von der
Anwendung ausgenommene Unternehmen,
Finanzholdinggesellschaften, gemischte Finanz-
holdinggesellschaften, Vergütung, Aufsichts-
maßnahmen und -befugnisse und Kapitaler-
haltungsmaßnahmen
COM(2016) 854 final; Ratsdok. 14776/16
(Drucksache 38/17, zu Drucksache 38/17)

b) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf die Verlust-
absorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit
von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen
und zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG,
2002/47/EG, 2012/30/EU, 2011/35/EU, 2005/
56/EG, 2004/25/EG und 2007/36/EG
COM(2016) 852 final
(Drucksache 47/17, zu Drucksache 47/17)

c) Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Änderung
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Bezug
auf die Verschuldungsquote, die strukturelle
Liquiditätsquote, Anforderungen an Eigenmit-
tel und berücksichtigungsfähige Verbindlich-
keiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Markt-
risiko, Risikopositionen gegenüber zentralen
Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber
Organismen für gemeinsame Anlagen, Groß-
kredite, Melde- und Offenlegungspflichten
und zur Änderung der Verordnung (EU)
Nr. 648/2012
COM(2016) 850 final
(Drucksache 87/17, zu Drucksache 87/17)

Es gibt keine Wortmeldungen. – Eine Erklärung zu
Protokoll*) hat Minister Wenzel (Niedersachsen) für
Minister Schneider abgegeben.

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst zu Tages-
ordnungspunkt 55 a).

*) Anlage 17
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Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf:

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffern 10 und 11 gemeinsam, zunächst jeweils
ohne die geschweiften Klammern! – Mehrheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen zu den geschweiften
Klammern der Ziffern 10 und 11! – Mehrheit.

Ziffer 12, zunächst ohne die geschweiften Klam-
mern! – Mehrheit.

Bitte Ihr Handzeichen zu den geschweiften Klam-
mern der Ziffer 12! – Mehrheit.

Bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten
Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Es geht weiter mit Tagesordnungspunkt 55 b).

Wir stimmen über die Ausschussempfehlungen ab.
Ich rufe auf:

Ziffer 4! – Mehrheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 55 c).

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich zur Ein-
zelabstimmung auf:

Ziffer 2, zunächst ohne die geschweiften Klam-
mern! – Mehrheit.

Bitte Ihr Handzeichen zu den geschweiften Klam-
mern der Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Mehrheit.

Ziffer 5, zunächst ohne die eckigen Klammern! –
Mehrheit.

Nun bitte Ihr Handzeichen für die eckigen Klam-
mern der Ziffer 5! – Mehrheit.

Bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erledigten
Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Tagesordnungspunkt 58:

Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Änderung
der Richtlinie 2003/87/EG zur Aufrechterhal-
tung der derzeitigen Einschränkung ihrer An-
wendung auf Luftverkehrstätigkeiten und zur
Vorbereitung der Umsetzung eines globalen
marktbasierten Mechanismus ab 2021
COM(2017) 54 final
(Drucksache 119/17, zu Drucksache 119/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich zur Ein-
zelabstimmung auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Damit hat der Bundesrat entsprechend Stellung
genommen.

Tagesordnungspunkt 59:

Mitteilung der Kommission an das Europäische
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Aus-
schuss der Regionen über die Überprüfung der
Umsetzung der EU-Umweltpolitik – Gemein-
same Herausforderungen und Anstrengungen
für bessere Ergebnisse
COM(2017) 63 final
(Drucksache 120/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich auf:

Ziffern 1 und 2 gemeinsam! – Minderheit.

Ziffer 3! – Minderheit.

Ziffer 4! – Minderheit.

Ziffer 5! – Minderheit.

Dann stelle ich fest, dass der Bundesrat gemäß Zif-
fer 6 von der Vorlage Kenntnis genommen hat.

Tagesordnungspunkt 61:

Zweite Verordnung zur Änderung der Dünge-
mittelverordnung (Drucksache 128/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Zur Abstimmung rufe ich aus den Ausschussemp-
fehlungen auf:

Ziffer 2! – Mehrheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Änderungsempfehlungen! – Mehrheit.

Wir kommen zur Schlussabstimmung: Wer dafür
ist, der Verordnung, wie soeben festgelegt, zuzustim-
men, den bitte ich um das Handzeichen. – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat der Verordnung entspre-
chend zugestimmt.

Es bleibt noch abzustimmen über die in Ziffer 5
empfohlene Entschließung. – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat eine Entschließung ge-
fasst.

Tagesordnungspunkt 62:

Zweite Verordnung zur Änderung der Direkt-
zahlungen-Durchführungsverordnung und der
InVeKoS-Verordnung (Drucksache 129/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich zur Ein-
zelabstimmung auf:

Ziffer 1! – Minderheit.

Ziffer 2! – Mehrheit.
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Nun bitte Ihr Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Wir kommen zur Schlussabstimmung: Wer dafür
ist, der Verordnung, wie soeben festgelegt, zuzustim-
men, den bitte ich um das Handzeichen. – Mehrheit.

Damit hat der Bundesrat der Verordnung entspre-
chend zugestimmt und eine Entschließung gefasst.

Tagesordnungspunkt 67:

Erste Verordnung zur Änderung der Grund-
wasserverordnung (Drucksache 152/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Aus den Ausschussempfehlungen rufe ich zur Ein-
zelabstimmung auf:

Ziffer 1! – Mehrheit.

Damit entfällt Ziffer 2.

Ziffer 5! – Minderheit.

Nun bitte das Handzeichen für alle noch nicht erle-
digten Ziffern der Ausschussempfehlungen! – Mehr-
heit.

Damit hat der Bundesrat der Verordnung entspre-
chend zugestimmt.

Tagesordnungspunkt 76:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Bundesverfassungsschutzgesetzes – Aufhe-
bung des Mindestalters für die Beobachtung
von Minderjährigen – Antrag des Freistaates
Bayern gemäß § 36 Absatz 2 GO BR – (Drucksa-
che 226/17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor. – Eine Erklä-
rung zu Protokoll*) hat Herr Staatsminister Dr. Hu-
ber (Bayern) abgegeben.

Ich weise die Vorlage dem Innenausschuss – feder-
führend – sowie dem Ausschuss für Frauen und Ju-
gend – mitberatend – zu.

Tagesordnungspunkt 77:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Bundesverfassungsschutzgesetzes – Befugnis
zur Online-Datenerhebung – Antrag des Frei-
staates Bayern gemäß § 36 Absatz 2 GO BR –
(Drucksache 227/17)

Keine Wortmeldungen. – Eine Erklärung zu Proto-
koll**) hat Staatsminister Dr. Huber (Bayern) abge-
geben.

Ich weise die Vorlage dem Innenausschuss – feder-
führend – und dem Rechtsausschuss – mitberatend –
zu.

Tagesordnungspunkt 78:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Bundesverfassungsschutzgesetzes – Befugnis

zum Einsatz der Quellen-Telekommunika-
tionsüberwachung – Antrag des Freistaates
Bayern gemäß § 36 Absatz 2 GO BR – (Druck-
sache 228/17)

Keine Wortmeldungen. – Eine Erklärung zu Proto-
koll*) hat Herr Staatsminister Dr. Huber (Bayern) ab-
gegeben.

Ich weise die Vorlage dem Innenausschuss – feder-
führend – und dem Rechtsausschuss – mitberatend –
zu.

Tagesordnungspunkt 79:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Staatsangehörigkeitsgesetzes – Verlust der
Staatsangehörigkeit für Terrormilizionäre
–  Antrag des Freistaates Bayern gemäß § 36
Absatz 2 GO BR – (Drucksache 230/17)

Keine Wortmeldungen. – Eine Erklärung zu Proto-
koll**) hat Staatsminister Dr. Huber (Bayern) abge-
geben.

Ich weise die Vorlage dem Innenausschuss zu.

Tagesordnungspunkt 82:

Entwurf eines ... Gesetzes zur Änderung des
Telekommunikationsgesetzes und weiterer
Vorschriften – Zugriff der Verfassungsschutz-
behörden von Bund und Ländern auf gespei-
cherte Verkehrsdaten – Antrag des Freistaates
Bayern gemäß § 36 Absatz 2 GO BR – (Drucksa-
che 229/17)

Keine Wortmeldungen. – Eine Erklärung zu Proto-
koll***) hat Staatsminister Dr. Huber (Bayern) abge-
geben.

Ich weise die Vorlage – federführend – dem Wirt-
schaftsausschuss sowie – mitberatend – dem Innen-
ausschuss und dem Rechtsausschuss zu.

Tagesordnungspunkt 85:

Entschließung des Bundesrates zur Sicherstel-
lung der Blutversorgung – Antrag des Landes
Rheinland-Pfalz gemäß § 36 Absatz 2 GO BR –
(Drucksache 250/17)

Es liegt keine Wortmeldung vor. – Staatsministerin
Höfken (Rheinland-Pfalz) hat für Staatsministerin Bät-
zing-Lichtenthäler eine Erklärung zu Protokoll****)

abgegeben.

Zur weiteren Beratung weise ich die Vorlage dem
Gesundheitsausschuss – federführend – sowie dem
Ausschuss für Arbeit, Integration und Sozialpolitik
– mitberatend – zu.

Tagesordnungspunkt 86:

Benennung eines Mitglieds für den Eisenbahn-
infrastrukturbeirat – Antrag des Landes Berlin

*) Anlage 18
**) Anlage 18

*) Anlage 18
**) Anlage 19

***) Anlage 18
****) Anlage 20
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gemäß § 36 Absatz 2 GO BR – (Drucksache 257/
17)

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Wir kommen zur Abstimmung. Es ist sofortige
Sachentscheidung beantragt worden. Wer möchte
zustimmen? – Mehrheit.

Wer ist für den Vorschlag des Landes Berlin in
Drucksache 257/17? – Mehrheit.

Dann ist so beschlossen.

Damit sind wir am Ende der Tagesordnung ange-
langt. Ich danke allen sehr herzlich.

Die nächste Sitzung des Bundesrates berufe ich ein
auf Freitag, den 12. Mai 2017, 9.30 Uhr.

Da dazwischen Ostern liegt, wünsche ich Ihnen
schöne und entspannte Feiertage. Für diejenigen, die
in die Ferien fahren: schönen Urlaub! Den übrigen
viele bunte Ostereier!

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluss: 13.47 Uhr)

Beschlüsse im vereinfachten Verfahren (§ 35 GO BR)

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 in Bezug
auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungsfähigkeit von Kre-
ditinstituten und Wertpapierfirmen
COM(2016) 851 final

(Drucksache 46/17, zu Drucksache 46/17)

Ausschusszuweisung: EU – Fz – In – R – Wi

Beschluss: Kenntnisnahme

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und
des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und
sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses
Nr. 1247/2002/EG
COM(2017) 8 final

(Drucksache 138/17)

Ausschusszuweisung: EU – AIS – In – R

Beschluss: Kenntnisnahme

Feststellung gemäß § 34 GO BR

Einspruch gegen den Bericht über die 954. Sitzung
ist nicht eingelegt worden. Damit gilt der Bericht ge-
mäß § 34 GO BR als genehmigt.
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Erklärung

von Ministerin Monika Heinold
(Schleswig-Holstein)

zu Punkt 70 a) und b) der Tagesordnung

Schleswig-Holstein hat stets Zweifel gehabt an der
Sinnhaftigkeit der Pkw-Maut. Daraus haben wir nie
einen Hehl gemacht. Aus verkehrspolitischer Sicht
halte ich diese Abgabe nach wie vor für den falschen
Ansatz, um zusätzliche Finanzmittel für die Ver-
kehrsinfrastruktur des Bundes zu erhalten.

Denn erstens wird die Pkw-Maut das Problem des
Finanzbedarfs für Erhalt, Sanierung und Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur nicht lösen. Im Gegenteil: Wo-
möglich wird durch die jetzt vorgenommenen Kor-
rekturen daraus sogar ein Nullsummenspiel. Der
Bürokratieaufwand ist groß. Die zu erzielenden Ein-
nahmen sind, gemessen am Bedarf, den die Bo-
dewig-Kommission ermittelt hat, relativ gering.

Zweitens war und bin ich skeptisch: Kann diese
Pkw-Maut EU-rechtskonform sein? Der Wissen-
schaftliche Dienst des Bundestages hat das erst kürz-
lich nochmals verneint – obwohl die von der EU ge-
forderten Änderungen bereits eingearbeitet waren.

Und drittens: Es ist für ein Land wie Schleswig-
Holstein besonders misslich, wenn die Grenzregion
mit einer Maut belastet wird. Die deutsch-dänische
Grenzregion lebt doch davon, dass unsere Nach-
barn zu uns kommen und für Umsatz sorgen. Wird
das so bleiben, wenn „Eintrittsgeld“ verlangt wird?
Wir wollen doch auch, dass unsere europäischen
Grenzregionen zusammenwachsen. Gerade ange-
sichts der aktuellen politischen Strömungen in Eu-
ropa sollten wir weiterhin daran arbeiten, Grenzen
abzubauen. Wir sollten jedenfalls keine neuen er-
richten.

Ich finde es grundsätzlich richtig, stärker auf eine
Nutzerfinanzierung zu setzen. Das ist das Verursa-
cherprinzip und somit gerechter.

Dies gilt vor allem für die Lkw-Maut. Der Schwer-
lastverkehr ist es doch, der die Straßen kaputt
macht. Darum muss er stärker an den Kosten für Sa-
nierung und Erhalt beteiligt werden. Die Schäden,
die Pkw verursachen, fallen dagegen kaum ins Ge-
wicht.

Dennoch sollen jetzt die Autofahrer zur Kasse ge-
beten werden, und zwar die ausländischen, während
die einheimischen über die Kfz-Steuer entlastet wer-
den sollen. Am 1. Dezember 2016 hat es dazu zwi-
schen der Bundesregierung und der EU-Kommission
einen Kompromiss gegeben. Er soll die Pkw-Maut
mit dem EU-Recht verträglich machen. Aber gleich-
zeitig mindert diese Einigung nochmals die Einnah-
men, etwa weil die Mautsätze für besonders umwelt-
freundliche Fahrzeuge gesenkt werden.

Mich lässt das noch stärker zweifeln: Wie soll denn
bei diesem hohen technischen und administrativen
Aufwand noch nennenswert etwas übrig bleiben?
Der ADAC kommt in seinen Berechnungen sogar zu
dem Schluss: Die „Pkw-Maut“ wird Verluste einfah-
ren.

Selbst wenn wir der Kalkulation des Bundesver-
kehrsministeriums Glauben schenken und sagen, die
Maut bringt im Jahr rund 500 Millionen Euro an Net-
toerlös, müssen wir uns fragen: Lohnt dieser Betrag
den Ärger mit unseren europäischen Nachbarn? Der
ist nämlich programmiert.

Das wird sich bei mir vor der Haustür abspielen: In
der deutsch-dänischen Grenzregion werden wir die
negativen Folgen spüren. Sie werden nicht nur wirt-
schaftlicher Art sein. Wir wollen mehr Austausch,
mehr Miteinander, mehr Freundschaften über die
Grenze hinweg. Das wird erschwert.

Schleswig-Holstein steht mit dieser Sorge nicht al-
leine da. Auch neun andere Länder haben Außen-
grenzen. Gehen unsere dänischen Nachbarn bei uns
einkaufen? Gehen sie bei uns essen? Kaufen sie
Dienstleistungen ein? Viele Arbeitsplätze hängen in
meinem Land davon ab, ob wir diese Fragen weiter-
hin mit Ja beantworten können.

Gar nicht zu reden von der Gefahr, dass der Ver-
kehr in den grenznahen Regionen auf die kleinen
Nebenstraßen ausweicht! Diese sind dafür nicht aus-
gelegt, sie gehen kaputt. Aus den Maut-Einnahmen
werden sie aber nicht repariert werden.

Schleswig-Holstein setzt sich daher für eine Aus-
nahmeregelung zugunsten der Grenzregionen ein.
Das ist das Mindeste, was wir erreichen wollen.

Wir nehmen zur Kenntnis: Bundesregierung und
Bundestag haben die Infrastrukturabgabe unverän-
dert durchgewunken. Der Bitte des Bundesrates, im
weiteren Gesetzgebungsverfahren valide Berech-
nungen vorzulegen, ist die Bundesregierung nicht
nachgekommen. Es gab außerdem den Vorschlag,
Ausnahmeregelungen für die grenznahen Regionen
aufzunehmen. Auch er ist nicht berücksichtigt wor-
den.

Deshalb haben sich der federführende Verkehrs-
ausschuss und der Finanzausschuss des Bundesrates
dafür ausgesprochen, den Vermittlungsausschuss an-
zurufen.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit plädiert sogar dafür, die VA-Anrufung
mit dem Ziel einer grundlegenden Überarbeitung
des Gesetzes zu beschließen.

Auch der Schleswig-Holsteinische Landtag hat in
seiner 50. Tagung im Februar mit großer Mehrheit
beschlossen: Die Landesregierung möge sich dafür
einsetzen, dass der Vermittlungsausschuss angerufen
wird, was wir hiermit ausdrücklich tun.

Anlagen
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Erklärung

von Ministerpräsident Dr. Dietmar Woidke
(Brandenburg)

zu Punkt 21 der Tagesordnung

Nach fast drei Jahrzehnten Wiedervereinigung
werden nun endlich die Renten zwischen Ost und
West angeglichen. Das ist bei allem Für und Wider
überfällig. Es ist nicht nur ein wichtiger, sondern viel-
leicht der entscheidende Mosaikstein zur Vollendung
der inneren Einheit Deutschlands. 

Aus unserer Brandenburger Sicht hätte die Anglei-
chung schon mit dem Auslaufen des Solidarpakts ab
2020 erfolgen sollen, wie im Koalitionsvertrag im
Bund vorgesehen. Ich bedaure es sehr, dass es nicht
gelungen ist, dieses Versprechen einzuhalten. Das
wäre die Bundesregierung den Menschen in Ost-
deutschland schuldig gewesen.

Angesichts der aktuellen positiven Rentenentwick-
lung wäre eine deutlich frühere Angleichung als
2025 auch machbar gewesen. Die Anpassungs-
schritte im Gesetz sollten jedenfalls nicht hinter der
tatsächlichen und erfreulichen Lohn- und Gehalts-
entwicklung zurückbleiben. Das Thema wird in der
kommenden Woche in der Ost-MPK nochmals inten-
siv erörtert werden.

Wir alle wissen, dass die Rentenangleichung Ge-
winner und Verlierer haben wird. Ostdeutsche Rent-
ner und jene Bürger, die demnächst in ihre wohl-
verdiente Rente gehen, bis dahin aber Jahre mit
Brüchen in ihren Erwerbsbiografien überbrücken
mussten, werden profitieren. Für diejenigen Ostdeut-
schen, die erwerbstätig sind und ein geringes Ein-
kommen haben, wird jetzt nach und nach die Kom-
pensation durch den Hochwertungsfaktor entfallen,
was zu geringeren Rentenansprüchen führen wird.
Ursache hierfür sind aber in erster Linie die nach wie
vor bestehenden Unterschiede in den Lohn- und
Gehaltsentwicklungen in Ost- und Westdeutschland.
Auch wenn wir hier gerade in den letzten Jahren
durchaus aufgeholt haben, ist dies nicht in dem not-
wendigen Ausmaß erfolgt, um in allen Regionen Ost-
deutschlands gleiche Einkommen zu erreichen.

Aber: Sowohl in den alten als auch in den neuen
Ländern stehen höhere Einkommen und prosperie-
rende Regionen neben Geringverdienern und Regio-
nen mit wirtschaftlichen Problemen. Um den Prozess
der Angleichung von Löhnen und Gehältern voran-
zutreiben, sind daher vor allem wirtschafts- und ar-
beitsmarktpolitische Aktivitäten erforderlich, wie ein
steigender Mindestlohn, bessere Tarifabschlüsse und
eine höhere Tarifbindung. Hierfür sollten sich Politik,
Wirtschaft und Gewerkschaften in den kommenden
Jahren gemeinsam starkmachen.

Wir wissen, dass der Gesetzentwurf auch hinsicht-
lich seiner Finanzierung einen Kompromiss darstellt.
Brandenburg wird der Forderung nach einer Steuer-
finanzierung zustimmen. Die Angleichung der Ost-
renten stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe

dar, die von den Beitragszahlerinnen und Beitrags-
zahlern auch nicht anteilig finanziert werden sollte.

Anlage 3 – zu TOP 21 

Erklärung

von Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel
(Sachsen)

zu Punkt 21 der Tagesordnung

Der Freistaat Sachsen sieht das Gesetz über den
Abschluss der Rentenüberleitung nicht nur nach der
Vorlage der Daten zur Rentenentwicklung im Jahr
2017 durch das Statistische Bundesamt und die Deut-
sche Rentenversicherung Bund insgesamt kritisch.
Zum einen soll die Rentenanpassung nach einem
festen Schema erfolgen, zum anderen soll die Höher-
wertung der Löhne ebenfalls nach einem festen
Schema abgesenkt werden.

Bisher wurden die Rentenwerte Ost und West mit
Blick auf die Lohnangleichung Ost und West ange-
passt. Nach dem Rentenüberleitungs-Abschlussge-
setz soll in sieben Schritten ab Juli 2018 die vollstän-
dige Angleichung der Rentenwerte in Ost und West
erfolgen, jedoch abgekoppelt von der Lohnentwick-
lung.

Das Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz wurde
angekündigt als Errungenschaft und als Verbesse-
rung für die heutigen Rentner. Das kann aber auch
ganz anders ausgehen. Anders als vom BMAS propa-
giert, könnte die ab 2018 erfolgende Rentenanglei-
chung auch geringer ausfallen als bei Beibehaltung
der Rentenerhöhung entsprechend der Entwicklung
der Löhne und Gehälter.

Das Statistische Bundesamt und die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund haben die Daten zur Renten-
entwicklung vorgelegt. Danach sollen in West-
deutschland in diesem Jahr die Renten um 1,9 Prozent,
in den neuen Ländern um 3,59 Prozent steigen. Da-
nach läge im Juli 2018 der aktuelle Rentenwert Ost be-
reits bei 97,28 Prozent des aktuellen Rentenwertes.

Nach dem Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz
würde der Rentenwert Ost im Juli 2018 auf 95,8 Pro-
zent des aktuellen Rentenwertes angehoben. Das
wäre aber weniger als nach der derzeitigen Lohnent-
wicklung. Wird das Gesetz wie vorgelegt beschlos-
sen, bedeutet das für die Rentner in den neuen Bun-
desländern einen Nachteil.

Der Freistaat Sachsen bittet daher, dass die neuen
Daten in das weitere Gesetzgebungsverfahren ein-
fließen und das Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz
entsprechend verändert wird.

Nun noch zur Hochwertung der Arbeitsverdienste,
die nach dem Gesetzentwurf bis 2025 abgeschafft
werden soll:

Der Freistaat Sachsen hat seine Vorbehalte gegen
ein schnelles Abschmelzen der Hochwertung immer
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deutlich zu verstehen gegeben. Wenn die Hochwer-
tung abgeschmolzen werden soll, so sollte dies auf
jeden Fall über einen längeren Zeitraum geschehen.

Alle neuen Bundesländer hatten teilungsbedingt
ab 1991 eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Dies war
strukturell bedingt und hat bei vielen Menschen zu
langen Zeiten der Arbeitslosigkeit geführt. Das alles
hat sich in den Rentenansprüchen niedergeschlagen.
Wenn diese Menschen Arbeit hatten, so zu einem ge-
ringen Lohn. Das Lohnniveau beträgt bis heute nicht
einmal 90 Prozent der westlichen Durchschnitts-
löhne. Um diese Generation nicht sehenden Auges in
geringe Renten zu schicken, muss die Regelung der
Hochwertung über einen längeren Zeitraum abge-
schmolzen werden.

Der Freistaat Sachsen hatte dazu einen entsprechen-
den Antrag in den Ausschuss für Arbeit, Integration
und Sozialpolitik eingebracht. Dieser und ein Hilfs-
antrag haben leider keine Unterstützung gefunden.

Der Freistaat Sachsen bittet, auch diesen Aspekt im
weiteren Gesetzgebungsverfahren zu überdenken.

Anlage 4 – zu TOP 21 

Erklärung

von Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel
(Sachsen)

zu Punkt 21 der Tagesordnung

Für die Länder Sachsen, Brandenburg, Berlin und
Thüringen gebe ich folgende Erklärung zu Protokoll:

Das Statistische Bundesamt und die Deutsche Ren-
tenversicherung Bund haben neue Daten zur Renten-
entwicklung vorgelegt. Danach soll in Westdeutsch-
land die Rente um 1,9 Prozent, in den neuen Ländern
um 3,59 Prozent steigen.

Die Länder Sachsen, Brandenburg, Berlin und Thü-
ringen erwarten von der Bundesregierung, dass sie
die sich durch die Vorlage der Daten ergebende Ver-
änderung in geeigneter Weise im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren aufgreift und den vorliegenden
Gesetzentwurf entsprechend anpasst. Es soll sicher-
gestellt werden, dass alle Rentnerinnen und Rentner
an der tatsächlichen Entwicklung teilhaben können.
Der sich daraus ergebende Spielraum sollte dazu ge-
nutzt werden, den Zeitraum bis zur vollständigen An-
gleichung der Rentenwerte zu verkürzen.

Anlage 5 – zu Umdruck 3/2017

Umdruck 3/2017

Zu den folgenden Punkten der Tagesordnung der
956. Sitzung des Bundesrates möge der Bundesrat
gemäß den vorliegenden Empfehlungen und Vor-
schlägen beschließen:

I.

Zu den Gesetzen einen Antrag auf Anrufung des
Vermittlungsausschusses nicht zu stellen:

Punkt 1

Gesetz zur Stärkung der Arzneimittelversorgung
in der GKV (GKV-Arzneimittelversorgungsstär-
kungsgesetz – AMVSG) (Drucksache 195/17)

Punkt 2

Gesetz zur Verbesserung der Fahndung bei be-
sonderen Gefahrenlagen und zum Schutz von Be-
amtinnen und Beamten der Bundespolizei durch
den Einsatz von mobiler Videotechnik (Drucksa-
che 196/17)

Punkt 3

Gesetz zur Änderung des Bundesdatenschutz-
gesetzes – Erhöhung der Sicherheit in öffentlich
zugänglichen großflächigen Anlagen und im öf-
fentlichen Personenverkehr durch optisch-elek-
tronische Einrichtungen (Videoüberwachungsver-
besserungsgesetz) (Drucksache 197/17)

Punkt 7

Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Bericht-
erstattung der Unternehmen in ihren Lage- und
Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungs-
gesetz) (Drucksache 201/17)

Punkt 8 b)

Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vor-
schriften auf Grund der europäischen Patentre-
form (Drucksache 203/17)

Punkt 9

Gesetz zur Erleichterung der Bewältigung von
Konzerninsolvenzen (Drucksache 204/17)

Punkt 11

Drittes Gesetz zur Änderung des Binnenschiff-
fahrtsaufgabengesetzes (Drucksache 206/17)

Punkt 14

Gesetz zur Änderung raumordnungsrechtlicher
Vorschriften (Drucksache 209/17)

Punkt 71

Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermö-
gensabschöpfung (Drucksache 237/17)

Punkt 72

Gesetz zur Umsetzung der Berufsanerkennungs-
richtlinie und zur Änderung weiterer Vorschriften
im Bereich der rechtsberatenden Berufe (Druck-
sache 238/17)
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II.

Den Gesetzen zuzustimmen:

Punkt 4

Gesetz zur Umsetzung aufenthaltsrechtlicher Richt-
linien der Europäischen Union zur Arbeitsmigra-
tion (Drucksache 198/17)

Punkt 10

Gesetz zur Änderung des Güterkraftverkehrsge-
setzes, des Fahrpersonalgesetzes, des Gesetzes
zur Regelung der Arbeitszeit von selbständigen
Kraftfahrern, des Straßenverkehrsgesetzes und
des Gesetzes über die Errichtung eines Kraftfahrt-
Bundesamtes (Drucksache 205/17, zu Drucksache
205/17)

Punkt 15

Gesetz zu dem Abkommen vom 19. Februar 2016
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und
der Republik Finnland zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung und zur Verhinderung der Steu-
erverkürzung auf dem Gebiet der Steuern vom
Einkommen (Drucksache 210/17)

III.

Zu den Gesetzentwürfen die in den zitierten Emp-
fehlungsdrucksachen wiedergegebenen Stellung-
nahmen abzugeben:

Punkt 26

Entwurf eines Gesetzes zur Fortschreibung der
Vorschriften für Blut- und Gewebezubereitungen
und zur Änderung anderer Vorschriften (Drucksa-
che 159/17, Drucksache 159/1/17)

Punkt 27

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des
Europol-Gesetzes (Drucksache 160/17, Drucksa-
che 160/1/17)

IV.

Gegen die Gesetzentwürfe keine Einwendungen
zu erheben:

Punkt 33

Entwurf eines Gesetzes zur Einbeziehung von
Polymerisationsanlagen in den Anwendungsbe-
reich des Emissionshandels (Drucksache 165/17)

Punkt 38

Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des
Intelligente Verkehrssysteme Gesetzes (Drucksa-
che 169/17)

Punkt 39

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom
12. Januar 2017 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Moldau über Sozi-
ale Sicherheit (Drucksache 170/17)

Punkt 40

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom
29. Juni 2016 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Armenien zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung und zur Verhin-
derung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet der
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
(Drucksache 171/17)

Punkt 41

Entwurf eines Gesetzes zum Protokoll vom 14. No-
vember 2016 zur Änderung des Abkommens vom
13. Juli 2006 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der mazedonischen Re-
gierung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und
vom Vermögen (Drucksache 172/17)

Punkt 42

Entwurf eines Gesetzes zum Abkommen vom
21. November 2016 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Panama zur Ver-
meidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet
der Steuern vom Einkommen betreffend den Be-
trieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im in-
ternationalen Verkehr (Drucksache 173/17)

Punkt 43

Entwurf eines Gesetzes zu dem Protokoll vom
12. November 2012 zur Unterbindung des uner-
laubten Handels mit Tabakerzeugnissen (Druck-
sache 174/17)

Punkt 44

Entwurf eines Gesetzes zu dem Übereinkommen
von Minamata vom 10. Oktober 2013 über Queck-
silber (Minamata-Übereinkommen) (Drucksache
175/17)

Punkt 45

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Proto-
kolls vom 30. November 1999 (Multikomponen-
ten-Protokoll) zu dem Übereinkommen von 1979
über weiträumige grenzüberschreitende Luftver-
unreinigung betreffend die Verringerung von
Versauerung, Eutrophierung und bodennahem
Ozon (Drucksache 176/17)
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Punkt 46

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Proto-
kolls vom 24. Juni 1998 zu dem Übereinkommen
von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende
Luftverunreinigung betreffend persistente orga-
nische Schadstoffe (POP) (Drucksache 177/17)

Punkt 47

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Proto-
kolls vom 24. Juni 1998 zu dem Übereinkommen
von 1979 über weiträumige grenzüberschrei-
tende Luftverunreinigung betreffend Schwerme-
talle (Drucksache 178/17)

V.

Zu den Vorlagen die Stellungnahmen abzugeben
oder ihnen nach Maßgabe der Empfehlungen zuzu-
stimmen, die in der jeweils zitierten Empfehlungs-
drucksache wiedergegeben sind:

Punkt 53 c)

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates über die Risikovor-
sorge im Elektrizitätssektor und zur Aufhebung
der Richtlinie 2005/89/EG
COM(2016) 862 final; Ratsdok. 15151/16
(Drucksache 4/17, zu Drucksache 4/17, Drucksa-
che 4/1/17)

Punkt 55 d)

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates über einen Rahmen für
die Sanierung und Abwicklung zentraler Gegen-
parteien und zur Änderung der Verordnungen
(EU) Nr. 1095/2010, (EU) Nr. 648/2012 und (EU)
Nr. 2015/2365
COM(2016) 856 final
(Drucksache 103/17, zu Drucksache 103/17, Druck-
sache 103/1/17)

Punkt 56

Mitteilung der Kommission an das Europäische
Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regi-
onen: Aufbau einer europäischen Datenwirtschaft
COM(2017) 9 final
(Drucksache 144/17, Drucksache 144/1/17)

Punkt 57

a) Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die ge-
genseitige Anerkennung von Sicherstellungs-
und Einziehungsentscheidungen

COM(2016) 819 final
(Drucksache 101/17, zu Drucksache 101/17,
Drucksache 101/1/17)

b) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates über die strafrechtli-
che Bekämpfung der Geldwäsche
COM(2016) 826 final
(Drucksache 116/17, zu Drucksache 116/17,
Drucksache 116/1/17)

c) Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der
Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der
Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
und zur Änderung der Richtlinie 2009/101/EG
COM(2016) 450 final; Ratsdok. 10678/16
(Drucksache 392/16, zu Drucksache 392/16,
Drucksache 392/2/16)

Punkt 60

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates über europäische Un-
ternehmensstatistiken, zur Änderung der Verord-
nung (EG) Nr. 184/2005 und zur Aufhebung von
zehn Rechtsakten im Bereich Unternehmenssta-
tistiken
COM(2017) 114 final
(Drucksache 211/17, zu Drucksache 211/17, Druck-
sache 211/1/17)

VI.

Den Vorlagen ohne Änderung zuzustimmen:

Punkt 63

Erste Verordnung zur Änderung der InVeKoS-
Verordnung (Drucksache 149/17 [neu])

Punkt 64

Erste Verordnung zur Durchführung des Finanz-
ausgleichsgesetzes im Ausgleichsjahr 2017 (Druck-
sache 111/17)

Punkt 65

Verordnung zur Änderung von Rechtsvorschriften
zur Durchführung des Bundesentschädigungsge-
setzes (Drucksache 150/17)

Punkt 66

Fünfzehnte Verordnung zur Änderung der Auf-
enthaltsverordnung (Drucksache 151/17)
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VII.

Entsprechend den Anregungen und Vorschlägen
zu beschließen:

Punkt 68

a) Benennung von Beauftragten des Bundesrates
in Beratungsgremien der Europäischen Union
(Arbeitsgruppe „Förderung von politischer Bil-
dung und der gemeinsamen Werte von Frei-
heit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“ im
Rahmen der Offenen Methode der Koordinie-
rung zur Umsetzung des strategischen Rahmens
für die europäische Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung („ET 2020“)) (Drucksache 147/17, Druck-
sache 147/1/17)

b) Benennung von Beauftragten des Bundesrates
in Beratungsgremien der Europäischen Union
(Ratsarbeitsgruppe „Grundrechte, Bürgerrechte
und Freizügigkeit“ (FREMP)) (Drucksache 188/
17, Drucksache 188/1/17)

VIII.

Zu den Verfahren, die in der zitierten Drucksache
bezeichnet sind, von einer Äußerung und einem Bei-
tritt abzusehen:

Punkt 69

Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht
(Drucksache 191/17)

Anlage 6 – zu TOP 6 

Erklärung

von Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback
(Bayern)

zu Punkt 6 der Tagesordnung

Über diesen Tagesordnungspunkt freue ich mich
außerordentlich: Endlich wird die Strafbarkeit von
Sportwettbetrug und der Manipulation von berufs-
sportlichen Wettbewerben eingeführt. Damit geht ein
langjähriges Anliegen Bayerns für mehr Fairness im
Sport in Erfüllung. Ich sehe das als großen Erfolg für
den Sport – dank bayerischer Beharrlichkeit.

Das Anti-Doping-Gesetz von 2015 war ja schon ein
wichtiger Schritt für den Schutz der Integrität des
Sports. Aber klar war doch immer, dass wir einen
Schritt weiter gehen müssen.

Sport steht für die Werte, die auch unser gesell-
schaftliches Miteinander prägen. Ich denke dabei
etwa an Leistungsbereitschaft, sportlichen Ehrgeiz,
Fair Play, Toleranz, Teamgeist und ehrenamtliches
Engagement. Sport hat jedoch auch eine enorme

wirtschaftliche Bedeutung. Und das sehen so manche
als Anreiz, auf den Ausgang sportlicher Wettbewerbe
in unsportlicher, unfairer Weise Einfluss zu nehmen.

Bayern hat den gesetzgeberischen Handlungsbe-
darf bereits vor Jahren erkannt. 2009 hatten wir die
Einführung eines Straftatbestandes der „Bestechlich-
keit und Bestechung im Sport“ gefordert, der korrup-
tive Verhaltensweisen im Vorfeld der tatsächlichen
Manipulation unter Strafe stellen sollte.

2013 gelang es, eine Verpflichtung in den Koali-
tionsvertrag aufzunehmen, wonach Regelungen zur
Eindämmung der Spielmanipulation geschaffen wer-
den sollten.

Ich bin nach wie vor der Meinung: Es wäre besser
gewesen, den bayerischen Entwürfen von 2009 und
2014 zu folgen und ein einheitliches Sportschutzge-
setz auszugestalten. Dies hätte die Möglichkeit gebo-
ten, eine deliktsspezifische Kronzeugenregelung ein-
zuführen. Doch auch mit dem Anti-Doping-Gesetz
und dem Gesetz zur Strafbarkeit von Sportwettbe-
trug und der Manipulation von berufssportlichen
Wettbewerben setzen wir wichtige Zeichen. Trotz
einiger verbleibender Kritikpunkte kann man sagen:
Der langjährige Einsatz Bayerns hat sich am Ende
gelohnt.

Es freut mich besonders, dass man einige Hinweise
und Kritikpunkte, die Bayern zum Gesetzentwurf
vorgebracht hatte, aufgegriffen hat. So wurden die
Straftatbestände nunmehr als Offizialdelikte ausge-
staltet, während sie nach dem Entwurf noch Antrags-
delikte sein sollten.

Des Weiteren wurde der Kreis der potenziellen Tä-
ter weiter gezogen und der Anwendungsbereich des
Straftatbestands der Manipulation von berufssportli-
chen Wettbewerben erweitert.

Andererseits bedaure ich es, dass unser Ruf nach
einem höheren Strafrahmen nicht gehört wurde. Dass
man sich hier die Gelegenheit hat entgehen lassen,
klar Kante zu zeigen, finde ich bedauerlich.

Auch wurde der Anwendungsbereich des Tatbe-
stands des Sportwettbetrugs leider auf „öffentliche“
Sportwetten beschränkt. Die Integrität des Sports
wird jedoch auch dann verletzt, wenn ein elitärer und
abgeschotteter Kreis unter hohen Einsätzen einen
Wettbewerb manipulieren will.

Hinsichtlich des Tatbestands der Manipulation von
berufssportlichen Wettbewerben ist es bei den schwer
nachweisbaren bzw. verfassungsrechtlich problema-
tischen Tatbestandsmerkmalen der Berufssportler-
eigenschaft der überwiegenden Zahl der Wettbe-
werbsteilnehmer sowie der Wettkampfwidrigkeit der
Beeinflussung geblieben.

Im Bereich der internationalen organisierten Kri-
minalität wäre auch die Erhebung rückwirkender
Verkehrsdaten von wesentlicher Bedeutung. Hierzu
müssten die neuen Straftatbestände in den Katalog
des § 100g Absatz 2 StPO aufgenommen werden.

Mein Fazit: Auch wenn ich das Gesetz zur Schaf-
fung einer Strafbarkeit von Sportwettbetrug und der
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Manipulation berufssportlicher Wettbewerbe durch-
aus kritisch beleuchtet habe – insgesamt betrachtet
zeigt sich auch aus meiner Sicht deutlich mehr Licht
als Schatten. Das langjährige Eintreten Bayerns für
die Einführung von Delikten zum Schutz der Integri-
tät des Sports trägt nun endlich Früchte. Was lange
währt, kann am Ende doch noch gut werden!

Ich wünsche mir auch, dass dieses in die richtige
Richtung weisende Gesetz bald in Kraft tritt, damit es
in der Praxis von Polizei und Staatsanwaltschaften
angewendet und durchgesetzt werden kann.

Anlage 7 – zu TOP 12 

Erklärung

von Minister Stefan Studt
(Schleswig-Holstein)

zu Punkt 12 der Tagesordnung

Um es vorneweg ganz deutlich zu sagen: Schles-
wig-Holstein unterstützt die neunte GWB-Novelle.
Es ist notwendig, die Inhalte der entsprechenden EU-
Richtlinie umzusetzen.

Wir begrüßen es, dass das neue GWB dem Um-
stand einer digitalisierten Wirtschaftswelt Rechnung
trägt. Es wird leichter, Schadensersatzansprüche
durchzusetzen. Positiv ist auch, dass sich Unterneh-
men den Bußgeldern nicht mehr entziehen können,
indem sie sich umorganisieren.

Ich möchte allerdings auch nicht verhehlen:
Schleswig-Holstein hätte sich im Bereich des Le-
bensmitteleinzelhandels weitergehende Regelungen
gewünscht, die die Marktmacht und Missbrauchs-
möglichkeiten der marktbeherrschenden Lebensmit-
teleinzelhändler begrenzt hätten.

Das Bundeskartellamt hat in seiner Sektorenunter-
suchung zum Lebensmitteleinzelhandel im Septem-
ber 2014 festgestellt: Der deutsche Lebensmittelmarkt
wird zu 85 Prozent von vier Unternehmen beherrscht.
Dies gilt sowohl auf der Angebots- als auch auf der
Nachfrageseite. Seither hat sich der Konzentrations-
prozess im Lebensmitteleinzelhandel weiter fortge-
setzt. Das ist ein Prozess, den wir sehr aufmerksam
verfolgen müssen.

Die Marktmacht hat erheblichen Einfluss auf die
Einkaufspreise. Die marktbeherrschenden Unterneh-
men diktieren schon allein auf Grund ihrer beherr-
schenden Stellung die Hersteller- und Erzeuger-
preise.

Konkurrierende kleine und mittelständische Le-
bensmitteleinzelhändler haben dagegen schlechtere
Einkaufskonditionen als die marktbeherrschenden
Unternehmen. Sie verlieren so mittel- bis langfristig
ihre Wettbewerbsfähigkeit. Die Zahl der Lebensmit-
teleinzelhändler hat sich in den letzten Jahren be-
reits stark reduziert.

Die Kostenvorteile summieren sich auf mehrere
100 Millionen Euro pro Jahr und Unternehmen. Sie
begünstigen auch eine Flächen- und Größenexpan-
sion der marktbeherrschenden Unternehmen.

Abgesehen davon, dass die Verbraucher immer
weniger Auswahl bei Angebot und Preisen haben
und sich auch die Situation der Arbeitnehmer ver-
schlechtern könnte: Die jetzige Situation kann exis-
tenzgefährdend für Hersteller und Erzeuger werden.

Die Regelungen etwa zum sogenannten Anzapf-
verbot haben sich in der Vergangenheit als wir-
kungslos erwiesen. Sie sind ein zahnloser Tiger. Die
entsprechenden Neuregelungen im Rahmen dieser
Gesetzesnovelle werden daran nichts ändern.

Marktmächtige Unternehmen sind nämlich gar
nicht auf den Verkauf von Waren unter Einstands-
preisen angewiesen, denn sie haben schon niedri-
gere Einstandspreise als ihre kleinen und mittelstän-
dischen Konkurrenten durch ihren Einfluss auf
Produzenten und Lieferanten. Der aktuelle Zustand
im Lebensmitteleinzelhandel erfordert daher Rege-
lungen, die die Marktmacht und Missbrauchsmög-
lichkeiten marktbeherrschender Lebensmitteleinzel-
händler in Deutschland eindämmen. In diesem Sinne
ist unser Plenarantrag zu verstehen.

Ich will nun noch einen weiteren Aspekt anspre-
chen, der aus Ländersicht wichtig ist:

Bedauerlicherweise wurden die vom Bundesrat ge-
forderten Ausnahmen vom Kartellverbot im Bereich
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht aufge-
nommen. Der Bundestag ist dabei der Einschätzung
des Bundeswirtschaftsministeriums gefolgt, wonach
aus kartellrechtlicher Sicht die geforderte Bereichs-
ausnahme für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk
nicht erforderlich sei.

Ich sage an dieser Stelle noch einmal ganz deut-
lich: Das sehen die Länder anders. Die Länder bera-
ten aktuell unter der Überschrift „Auftrag und Struk-
turoptimierung“ über die Zukunft des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks. Ein Schwerpunkt soll dabei
auf einer deutlich verbesserten Kooperation zwi-
schen den Rundfunkanstalten liegen.

Nach Einschätzung des Bundes werden jene Ko-
operationen, die zur Erfüllung des öffentlich-rechtli-
chen Funktionsauftrags notwendig sind, nicht an den
einschlägigen Vorschriften des GWB und des AEUV
scheitern. Diese Auffassung teilen die Länder nicht.
Wir sehen durchaus Planungsunsicherheiten. Diese
hätten ohne Weiteres dadurch reduziert werden kön-
nen, dass solche Vereinbarungen analog zur entspre-
chenden Regelung für die Presse in § 30 Absatz 2b
GWB von § 1 GWB freigestellt werden.

Die Länder wollen die Novellierung des GWB nicht
an dieser Frage scheitern lassen. Die Bundesregie-
rung wird aber gebeten, dafür Sorge zu tragen, dass
bei etwaigen kartellrechtlichen Hindernissen bei den
gewünschten Kooperationen der Rundfunkanstalten
eine Lösung gefunden wird, mit der insbesondere
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Spar-
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samkeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk Ge-
nüge getan werden kann.

Anlage 8 – zu TOP 13 ) 

Erklärung

von Bürgermeisterin Karoline Linnert
(Bremen)

zu Punkt 13 a) der Tagesordnung

Das Land Bremen nimmt die vom Bundestag be-
schlossenen Vorgaben zum passiven Lärmschutz mit
Bedauern zur Kenntnis. Im Gesetzgebungsverfahren
sind von verschiedenen Bundesländern zahlreiche
konkrete Möglichkeiten aufgezeigt worden, um die
Belange bestehender Gewerbebetriebe mit dem Inte-
resse der Kommunen, brachgefallene Flächen im
Wege bauleitplanerischer Entscheidungen der Wohn-
nutzung zuzuführen, rechtssicher zu vereinbaren. Die
jetzige Gesetzesfassung des Bundestages, die auf der
Gegenäußerung der Bundesregierung beruht, ist hin-
gegen geeignet, diese Konfliktlage zum Nachteil der
Innenentwicklung zu verschärfen. Denn einerseits
soll die Gesetzesfassung nur klarstellenden Charak-
ter haben, andererseits wurde hinzugefügt, dass die
Vorgaben des Immissionsschutzrechts unberührt blei-
ben. Es ist zu befürchten, dass diese Ergänzung des
Baugesetzbuchs auch die bisher noch gangbaren
Wege der Bauleitplanung versperrt, da die Regelung
so verstanden werden könnte, dass auch dem unter-
gesetzlichen Immissionsschutzrecht nun Vorrang vor
der Bauleitplanung eingeräumt wird.

Hierdurch wird z. B. die Wiedernutzbarmachung
von Flächen in Großstädten, die eigentlich zum Woh-
nen ansonsten gut geeignet wären, erheblich er-
schwert. Damit konterkariert diese Gesetzesfassung
jedes Bekenntnis zur Innenentwicklung und zum
Kampf gegen den Flächenfraß.

Bremen wird sich weiter dafür einsetzen, die Be-
lange von Gewerbebetrieben und von Wohnnutzun-
gen im Sinne einer Stadt der kurzen Wege in Ein-
klang zu bringen.

Bremen erneuert seine im Gesetzgebungsverfah-
ren vorgetragene Bitte um eine fundierte und unab-
hängige Prüfung der Möglichkeiten passiven Schall-
schutzes gegen Gewerbelärm.

Anlage 9 – zu TOP 73 

Erklärung

von Staatsminister Dr. Marcel Huber
(Bayern)

zu Punkt 73 der Tagesordnung

Für die Regierungen der Freistaaten Bayern und
Sachsen gebe ich folgende Erklärung zu Protokoll:

Das Ziel des Suchverfahrens ist es, ein Endlager
für hochradioaktive Abfälle mit der bestmöglichen
Sicherheit zu finden. Wissenschaftliche Kriterien sind
für den transparenten Auswahlprozess dabei ent-
scheidend. Die Geologie hat große Robustheit beim
Langzeiteinschluss der Radionuklide, sie bildet die
wesentliche Barriere und kann die höchste Sicherheit
bieten. Technische und geotechnische Barrieren, die
einen sicheren Einschluss der Radionuklide über
1 Million Jahre gewährleisten sollen, sind nicht ent-
wickelt. Konzepte, die nicht auf die geologische Bar-
riere, sondern im Wesentlichen auf technische und
geotechnische Barrieren setzen, können deshalb nur
zweite Wahl sein.

Derzeit liegen Kriterien für Endlagerkonzepte in
Kristallin sowie Kriterien, die einen Vergleich mit
dem Endlagerkonzept des einschlusswirksamen Ge-
birgsbereichs ermöglichen, noch nicht vor. Die Bun-
desregierung wird daher gebeten, bis zur Ermittlung
von Standortregionen für die übertägige Erkundung
darzulegen, welche Konzepte für die Endlagerung in
Kristallin in Deutschland in Frage kommen, welche
Kriterien sich daraus ergeben, sowie aufzuzeigen,
wie das zu gewährleistende Sicherheitsniveau der
Endlagerkonzepte erreicht und miteinander vergli-
chen werden kann.

In § 27 Absatz 4 des Gesetzes wird von einer Grenz-
temperatur von 100 °C an der Außenseite der Behälter
ausgegangen. Die optimale Grenztemperatur ist je-
doch stark vom jeweiligen Sicherheitskonzept abhän-
gig. Die Bundesregierung wird daher gebeten, durch
Forschungsprojekte bis zur Ermittlung von Standort-
regionen für die übertägige Erkundung zu klären,
welche Grenztemperaturen in den jeweiligen Wirts-
gesteinen abgeleitet werden können, um nicht gut ge-
eignete Standorte nur auf Grund von Unsicherheiten
bei der Bewertung des Einflusses der Temperatur auf
das Wirtsgestein ausschließen zu müssen.

Anlage 10 – zu TOP 73 

Erklärung

von Minister Stefan Wenzel
(Niedersachsen)

zu Punkt 73 der Tagesordnung

Die Kommission Lagerung hoch radioaktiver Ab-
fälle hat in ihrem Bericht „Verantwortung für die
Zukunft – Ein faires und transparentes Verfahren für
die Auswahl eines nationalen Endlagerstandortes“
(BT-Drucksache 18/9100) Vorschläge gemacht, die
mit dem vorliegenden Gesetz umgesetzt werden sol-
len. Ziel ist ein Neubeginn bei der Suche und Aus-
wahl eines Standortes zur dauerhaften Lagerung ra-
dioaktiver Abfalle auf der Basis wissenschaftlicher
und sozial-ökonomischer Kriterien.

Die zeitlichen Vorgaben des Gesetzes sind überaus
ehrgeizig. Andere Länder kalkulieren hier deutlich
längere Zeiträume. Die zeitlichen Vorgaben des Ge-
setzes sind eine Aufforderung an die Akteure, mit
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dem Auswahlprozess umgehend zu beginnen und
die notwendigen Arbeiten zielorientiert durchzufüh-
ren. Die zeitlichen Vorgaben dürfen aber in keinem
Fall dazu genutzt werden, es an der notwendigen
Sorgfalt bei der Ermittlung und Bewertung der not-
wendigen Daten fehlen oder neue wissenschaftliche
Erkenntnisse unberücksichtigt zu lassen. Die zur Be-
gleitung des Standortauswahlprozesses geschaffenen
Beteiligungsgremien dürfen nicht unter zeitlichen
Druck gesetzt werden.

Das Standortauswahlgesetz setzt das Ergebnis der
Atommüllkommission um. Es gibt für den Auswahl-
prozess aber lediglich einen Rahmen vor, zu dessen
Ausfüllung der Abschlussbericht der Kommission im-
mer wieder herangezogen werden muss, damit des-
sen Geist dauerhaft gewahrt bleibt.

Für die zukünftige Zulassung von bestimmten Vor-
haben nach den Vorschriften des Bundesberggeset-
zes sieht das Gesetz die Beteiligung des Bundesam-
tes für kerntechnische Entsorgungssicherheit vor. Für
Rohstoff-, Bergbau- und Geothermievorhaben be-
deutet dieser zusätzliche Prüfschritt eine Neugestal-
tung des bergbehördlichen Zulassungsverfahrens.
Um die umfassende Prüfung der Zulassung von Ener-
gie- und Rohstoffvorhaben weiterhin effizient gestal-
ten zu können, gilt es daher, die notwendigen Ver-
fahrensänderungen in der Praxis zügig umzusetzen.
Zur Umsetzung des Gesetzes sind die notwendigen
personellen und fachlichen Ressourcen beim Bundes-
amt für kerntechnische Entsorgungssicherheit zeit-
nah zu schaffen und Verzögerungen in den Geneh-
migungsverfahren bzw. längere Projektlaufzeiten so
weit wie möglich zu vermeiden.

Anlage 11 – zu TOP 73 

Erklärung

von Staatsminister Dr. Fritz Jaeckel
(Sachsen)

zu Punkt 73 der Tagesordnung

Der Freistaat Sachsen begrüßt die Zusage der Bun-
desregierung im Umweltausschuss des Deutschen
Bundestages, vor dem Hintergrund der besonderen
Situation der stillgelegten Forschungsreaktoren des
Forschungszentrums Rossendorf Gespräche über
mögliche Kompensationsleistungen seitens des Bun-
des mit dem Freistaat Sachsen zu führen. Er erwartet,
dass die Gespräche zügig aufgenommen werden. Der
Freistaat Sachsen ist hinsichtlich des bestrahlten
Kernbrennstoffs aus den stillgelegten Forschungsre-
aktoren des Forschungszentrums Rossendorf in einer
besonderen Situation. Er steht seit der Wiedervereini-
gung Deutschlands für den bestrahlten Kernbrenn-
stoff in Verantwortung und ist insoweit das einzige
Bundesland, das die finanzielle Last für solches Mate-
rial allein zu tragen hat. Der Freistaat Sachsen begrüßt
daher den Beschluss des Haushaltsauschusses des
Deutschen Bundestages, der die Notwendigkeit sieht,
den Freistaat Sachsen mittelfristig aus der Verantwor-

tung zu nehmen. Sachsen steht für die baldige Auf-
nahme von Verhandlungen zur Verfügung. Da das
Gesetz einen Export der Brennelemente ins Ausland
endgültig unterbindet, muss der Bund Verantwortung
übernehmen, indem er die finanziellen Folgen dieser
Entscheidungen zukünftig selbst trägt oder sie ange-
messen kompensiert. Der Freistaat Sachsen geht da-
von aus, mittelfristig aus der Verantwortung entlassen
zu werden.

Der Freistaat Sachsen begrüßt die Zusage der Bun-
desregierung, das Einvernehmen des Bundesamtes
für kerntechnische Entsorgungssicherheit bei Zulas-
sung von Vorhaben durch die zuständige Landesbe-
hörde innerhalb eines Zeitraumes von weniger als
acht Wochen zu erteilen. Der Bergbau hat für den
Freistaat Sachsen eine besondere Bedeutung. Er hat
in Sachsen eine über mehrere 100 Jahre lange Tradi-
tion und ist Gegenstand der aktuellen Wirtschafts-
politik. Basierend auf der zukunftsorientierten Roh-
stoffpolitik des Freistaates Sachsen wurden in der
jüngsten Vergangenheit Erkundungen durchgeführt
und Bergbauunternehmen Bergrechte erteilt. Im Voll-
zug der Sicherungsvorschriften ist sicherzustellen,
dass insbesondere laufende und bereits beantragte
Vorhaben zur Rohstoffgewinnung nicht unnötig ver-
zögert oder gar verhindert werden. Getätigte Inves-
titionen dürfen nicht entwertet werden. Der Freistaat
Sachsen verleiht insofern seiner Erwartung Aus-
druck, dass die Bundesregierung auf den Vollzug der
zuständigen Bundesbehörden entsprechend der ge-
nannten Zusage Einfluss nimmt.

Der Freistaat Sachsen betont die Zielstellung des
Gesetzes, einen Standort mit der bestmöglichen Si-
cherheit für eine Anlage zur Endlagerung zu ermit-
teln, und weist darauf hin, dass die Akzeptanz der
Bevölkerung nur erreicht werden kann, wenn ein wis-
senschaftsbasiertes Standortauswahlverfahren zu einem
Endlagerstandort führt. Wissenschaftliche Erkenntnisse
müssen die Entscheidungen über zu erkundende
Standorte und die abschließende Standortentschei-
dung einschließlich des Endlagerkonzeptes tragen.

Anlage 12 – zu TOP 16 

Erklärung

von Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeldt
(Hamburg)

zu Punkt 16 der Tagesordnung

Justiz muss mit der Zeit gehen und in Bewegung
bleiben. Im Bereich der Molekulargenetik verzeich-
nen wir in den vergangenen Jahren interessante Ent-
wicklungen. So ist es heute möglich, aus DNA-
fähigem Material mit hoher Wahrscheinlichkeit zu-
treffende Hinweise auf äußere Merkmale wie etwa die
Haarfarbe der DNA-Trägerin beziehungsweise des
DNA-Trägers zu erhalten. Wir müssen daher überle-
gen, in welchem Umfang wir uns bei der Kriminalitäts-
bekämpfung dem aktuellen Stand der molekulargene-
tischen Untersuchungsmöglichkeiten bedienen.
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Bisher lässt die Strafprozessordnung molekulare

Untersuchungen von aufgefundenem DNA-Spuren-
material nur in sehr eingeschränktem Umfang zu. Es
darf lediglich abgeglichen werden, ob eine Überein-
stimmung mit der DNA eines schon bekannten Tatver-
dächtigen vorliegt, sowie bestimmt werden, welches
Geschlecht die Person hat, von der die aufgefundene
DNA stammt.

Der vorliegende Entwurf aus Baden-Württemberg
eröffnet den Weg, DNA-Untersuchungen auf die Be-
stimmung anderer äußerer Merkmale zu erweitern.
Dazu gehören etwa die Augenfarbe, die Haar- und
Hautfarbe sowie das biologische Alter der Person.

Es ist richtig, sich zur Kriminalitätsbekämpfung des
aktuellen Stands der rechtsmedizinischen Forschung
zu bedienen. Unsere Justizbehörde unterstützt daher
den Antrag aus Baden-Württemberg im Grundsatz.
Sie weist darauf hin, dass die Ausweitung der DNA-
Analyse ein geeignetes Mittel sein kann, um die Er-
mittlungstätigkeit der Polizei und der Staatsanwalt-
schaft zu unterstützen und so den Rechtsstaat bei der
Strafverfolgung zu stärken.

Da die DNA jedoch Trägerin unserer Erbinformation
als Ganzes ist, ist zu berücksichtigen, dass bei der Un-
tersuchung und Auswertung des Materials auch der
sensible Bereich der in den Erbanlagen verankerten
Persönlichkeitsmerkmale betroffen sein kann. Soweit
die erweiterte Untersuchung Rückschlüsse beispiels-
weise auf Erbkrankheiten oder besondere Veranla-
gungen zuließe, wäre zu überlegen, wie den damit
einhergehenden Gefahren für den Kernbereich der
Persönlichkeit des Trägers begegnet werden kann.

Genauer Prüfung bedarf auch, ob unter Berück-
sichtigung der Verhältnismäßigkeit mit der Erweite-
rung der DNA-Analyse Einschränkungen des Geset-
zeswortlauts, u. a. die Speicherung der gewonnenen
Daten betreffend, einhergehen sollten.

Es ist gute politische Tradition, dass Themen mit
bioethischen Dimensionen gründlich diskutiert und
abgewogen werden. Deshalb bedarf es einer einge-
henden Beratung in den Ausschüssen, bevor im Ple-
num entschieden wird.

Anlage 13 – zu TOP 18 a) 

Erklärung

von Minister Franz-Josef Lersch-Mense
(Nordrhein-Westfalen)

zu Punkt 18 a) der Tagesordnung

Für Herrn Minister Johannes Remmel gebe ich fol-
gende Erklärung zu Protokoll:

Heute werden wir – hoffentlich – die inzwischen
sechs Jahre dauernde Diskussion und Verhandlung
einer neuen Düngeverordnung zu einem vorläufigen
Abschluss bringen.

Ich betone dabei das Wort „vorläufig“, denn die
nächste Hürde wird die notwendige Zustimmung der
EU-Kommission sein, um das laufende Vertragsver-
letzungsverfahren und die Klage vor dem EuGH
noch abwenden zu können. Ich habe Zweifel, ob das
gelingen kann.

Im Laufe der Verhandlungen der letzten Wochen
war es mir vor allem wichtig, dass wir endlich eine
Düngeverordnung beschließen können, die in allen
Teilen rechtssicher und vollziehbar umgesetzt werden
kann. Hier hätte ich mir gewünscht, dass der im Januar
vereinbarte Kompromiss in allen Punkten, also auch
was die Ausweisung der belasteten Gebiete anbe-
langt, so wie vereinbart umgesetzt worden wäre. Für
mich ist der Grundwasserschutz nicht verhandelbar.

Auf der Zielgeraden ist es uns noch gelungen, eine
Verständigung zwischen Bund und Ländern herbei-
zuführen, auch wenn wir vor allem aus Sicht Nord-
rhein-Westfalens erhebliche Zugeständnisse gemacht
haben, die uns möglicherweise in den Verhandlun-
gen mit der EU-Kommission noch einholen werden.

Nach wie vor kritisch sehe ich weiterhin die Rege-
lungen für Einzugsgebiete belasteter Oberflächenge-
wässer, die weder fachlich sinnvoll noch vollzugsfä-
hig ausgestaltet sind.

Aber ich will den Blick nach vorne richten und dafür
werben, nun der Düngeverordnung wie vereinbart
zuzustimmen, damit – das ist mir wichtig – endlich
Planungssicherheit auch für die Betriebe herrscht.
Denn die Zeit drängt:

Der letzte Nitratbericht an die Europäische Union
hat gezeigt, wie wichtig und dringend konkrete Maß-
nahmen zur Minderung der landwirtschaftlichen Ni-
trateinträge sind. Die EU-Kommission ist nicht gewillt,
sich die mangelnde Umsetzung der EU-Nitratricht-
linie gefallen zu lassen. Die Klage vor dem Europäi-
schen Gerichtshof hätte durch rechtzeitiges entschlos-
senes Handeln verhindert werden können.

Der Bundeslandwirtschaftsminister hat mit seiner
Verzögerungsstrategie die längst überfällige Novel-
lierung des Düngerechts, die seit sechs Jahren von
uns eingefordert wird, verhindert. Das hat uns viel
Zeit bei der fristgerechten Umsetzung der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie gekostet.

Schon jetzt ist offenkundig, dass die Düngeverord-
nung alleine nicht ausreichen wird, um die Ziele des
Meeresschutzes oder der Wasserrahmenrichtlinie zu
erreichen. Umso wichtiger ist es, dass die hoffentlich
heute beschlossene Verordnung danach auch effek-
tiv und rasch umgesetzt wird.

Hier sind die Länder in der Pflicht, etwa bei der Ab-
grenzung der belasteten Gebiete und der dort gelten-
den Anforderungen. Umso wichtiger ist vor diesem
Hintergrund die nun getroffene Einigung auf eine
rechtssichere Abgrenzung dieser Gebiete zumindest
im Grundwasserbereich.

Ich hoffe, dass wir mit dieser Düngeverordnung ei-
nen wichtigen Schritt in Richtung einer deutlichen
Verbesserung der Gewässerqualität gehen.
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Weitere Schritte werden aber sicher folgen müssen,

zum Beispiel die zügige Arbeit an der Stoffstrombi-
lanz. Hier stehen die Länder bereit.

Anlage 14 – zu TOP 29 

Erklärung

von Staatsminister Rainer Robra
(Sachsen-Anhalt)

zu Punkt 29 der Tagesordnung

Für Frau Ministerin Anne-Marie Keding gebe ich
folgende Erklärung zu Protokoll:

Sachsen-Anhalt begrüßt ausdrücklich die mit dem
Gesetzentwurf verbundenen Erleichterungen für Bür-
gerunternehmen. Hierdurch wird das Engagement der
Bürger in kleineren Unternehmen, wie etwa Dorflä-
den, erleichtert. Hemmender Aufwand und übermä-
ßige Bürokratie werden vermieden. Der rechtsfähige
wirtschaftliche Verein und die Vereinfachungen im
Bereich des Genossenschaftsrechts dürften nicht nur
für Dorfläden von Interesse sein. Profitieren könnten
zudem zahlreiche andere kleinere Unternehmen,
Eine-Welt-Läden, Repair-Cafés, Mobilitätsinitiativen,
gemeinschaftliche Produktnutzungsinitiativen und
Mieterstrommodelle, Tauschringe, sogenannte Um-
sonst-Läden und Nachbarschaftszirkel, Foodsharing-
Initiativen, Solidarische Landwirtschaftsinitiativen,
Urban-gardening-Initiativen, Lebensmittel- und Ein-
kaufsinitiativen, Kinderläden, Kitas oder Mehrgenera-
tionenhäuser.

Die Belange des Anlegerschutzes sollten allerdings
unter zwei Gesichtspunkten künftig im Auge behal-
ten werden: Zum einen können auch größere Unter-
nehmen durch Aufteilung von Vertriebsaktivitäten
Beteiligungen unterschiedlichster Art an Dorfläden
und ähnlichen Einrichtungen halten. Diese Formen
wirtschaftlichen Handelns sind – auch wenn sie unter
bürgerschaftlichem Engagement firmieren – Kapital-
anlagen, die jeweils nationalen und europarechtli-
chen Schutzvorschriften unterliegen können. Darü-
ber hinaus sind beim Einwerben des Kapitals die
bekannten Risiken beim sogenannten Crowdfunding
in Form von Spendenbetrug zu beachten. Der „gute
Wille“ der Anleger darf nicht durch betrügerische
Modelle ausgenutzt werden.

Anlage 15 – zu TOP 48 

Erklärung

von Minister Prof. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff
(Thüringen)

zu Punkt 48 der Tagesordnung

Für Frau Ministerin Heike Werner gebe ich fol-
gende Erklärung zu Protokoll:

1,4 Prozent – so wahrscheinlich ist es, dass zehn
Spieler in einer Pokerrunde weder ein Ass noch einen
König in ihren Händen halten. Eine ausgesprochen
seltene Konstellation in diesem Kartenspiel! Genauso
selten fordern Langzeitarbeitslose eine Bescheini-
gung ihrer Langzeitarbeitslosigkeit im Jobcenter oder
in der Arbeitsagentur an, die es ihnen ermöglichen
würde, bei der Aufnahme einer Beschäftigung wäh-
rend der ersten sechs Monate einen Lohn zu erhalten,
der unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegt.

Zu diesem Ergebnis kommt der Forschungsbericht
des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
der Bundesagentur für Arbeit. Er untersuchte im ge-
setzlichen Auftrag die Ausnahmeregelung für Lang-
zeitarbeitslose nach § 22 Absatz 4 Satz 1 des Min-
destlohngesetzes, um feststellen zu können, ob die
Regelung ihren Zweck, die Wiedereingliederung von
Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu fördern,
erreicht hat.

Auf dieser Grundlage sollte die Entscheidung ge-
troffen werden, ob die Regelung bestehen bleibt.
Denn schon im Gesetzgebungsprozess gab es erheb-
liche Zweifel daran, dass sie Langzeitarbeitslosen et-
was nützt. Diese Zweifel finden sich nun bestätigt.

So standen im untersuchten Zeitraum deutschland-
weit den rund 25 000 monatlichen Beschäftigungs-
eintritten etwa 350 Anfragen zur Bescheinigung der
Langzeitarbeitslosigkeit im Monat gegenüber. Die
tatsächliche Nutzung dieser Bescheinigungen lag ver-
mutlich nochmals darunter, so die Autoren der Studie.

Die Gründe für die geringe Nutzung der Aus-
nahme vom Mindestlohn sind dabei so vielfältig wie
gerechtfertigt.

Die vom IAB befragten Fach- und Führungskräfte
der Jobcenter unterstützen die Regelung mit über-
wiegender Mehrheit nicht, insbesondere deshalb,
weil sie eine zusätzliche Diskriminierung von Lang-
zeitarbeitslosen auf dem Arbeitsmarkt vermeiden
wollen. Es wird von einer Degradierung der Lang-
zeitarbeitslosen gesprochen.

Es erfolgt kaum eine Verringerung der Hilfebedürf-
tigkeit der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen
Personen mit Gehältern, die unterhalb des Mindest-
lohnniveaus liegen.

Auch für Langzeitarbeitslose ist eine Nutzung der
Ausnahme vom Mindestlohn kaum attraktiv, denn sie
bleiben mit Löhnen unterhalb des Mindestlohns doch
weiterhin abhängig von staatlichen Transferleistun-
gen. Hier sollte der Anreizeffekt des Lohnes für Per-
sonen, die längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausge-
schieden sind, nicht verkannt werden. Vom eigenen
Einkommen leben zu können, das ist der Anstoß, ar-
beiten zu gehen.

Selbst auf Seiten der Arbeitgeber gibt es gute
Gründe, von der Nutzung der Ausnahmeregelung
Abstand zu nehmen. Bei Neueinstellungen kommt es
auf den jeweiligen Einzelfall an. Sind Qualifikatio-
nen und Motivation bei einem potenziellen Arbeit-
nehmer nicht ausreichend vorhanden, so wird der Ar-
beitgeber ihn auch nicht für 6 Euro in der Stunde
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beschäftigen, zumal der Unternehmer bei der Nut-
zung der Ausnahmeregelung eine mögliche Störung
des Betriebsfriedens und eine Beschädigung der Re-
putation des Betriebs befürchten muss.

Darüber hinaus würde mit einer Verzögerung der
Stellenbesetzung zu rechnen sein, wenn ein Arbeit-
geber explizit nach Langzeitarbeitslosen suchen
würde, die er unterhalb des Mindestlohns einstellen
könnte.

Es bestehen also auf vielen Ebenen wichtige
Gründe, warum auch in Zukunft eine stärkere Nut-
zung der Ausnahme vom Mindestlohn für Langzeitar-
beitslose nicht zu erwarten ist. Diese Regelung führt
zu Diskriminierung und Stigmatisierung von Lang-
zeitarbeitslosen. Sie fördert aber nachgewiesenerma-
ßen nicht deren Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Ich teile daher die Schlussfolgerung nicht, zu der
die Bundesregierung hier im Ergebnis kommt.

Die Ausnahmeregelung war einzig damit zu rechtfer-
tigen, dass sie in der Einführungsphase des Mindest-
lohns den damals nicht vorhersehbaren Wirkungen auf
die Beschäftigungschancen der Langzeitarbeitslosen
in besonderem Maße Rechnung tragen sollte. Wie
der Bericht des IAB gezeigt hat, hat diese Regelung
auf die Beschäftigungschancen von Langzeitarbeits-
losen jedoch keinen Einfluss. Ein guter Pokerspieler
wirft seine Karten weg, wenn sie ihm keinen Nutzen
versprechen. Ein guter Gesetzgeber sollte eine ge-
setzliche Ausnahmeregelung streichen, wenn sie
nicht genutzt wird und den ihr zugedachten Zweck
nicht erfüllt. Wir fordern daher die Streichung der
Ausnahmeregelung für Langzeitarbeitslose nach § 22
Absatz 4 des Mindestlohngesetzes.

Anlage 16 – zu TOP 54 a) bis d) 

Erklärung

von Staatsministerin Ulrike Höfken
(Rheinland-Pfalz)

zu Punkt 54 a) bis d) der Tagesordnung

Für Herrn Staatsminister Dr. Volker Wissing gebe
ich folgende Erklärung zu Protokoll:

Ich möchte meine Ausführungen mit einem klaren
Bekenntnis zum europäischen Dienstleistungsmarkt
beginnen:

Auch die Länder wollen, dass sich der Binnenmarkt
für Dienstleistungen weiterentwickelt und Dienstleis-
ter in der gesamten EU tätig werden können. Wir
möchten qualifizierten Dienstleistern aus anderen
EU-Mitgliedstaaten den Zugang zu unseren Märkten
ebenso gewähren, wie wir Interesse daran haben,
dass unsere Dienstleister grenzüberschreitend tätig
werden können, sei es als selbstständige Handwer-
ker, als Tierärzte oder Ingenieure. Das gilt für alle
Dienstleistungsbereiche.

Dieses Bekenntnis zur weiteren Entwicklung des
Dienstleistungsmarktes ist allen Stellungnahmen der

Länder zum Dienstleistungspaket gemeinsam, und es
ist ernst gemeint. Doch können wir uns mit dem be-
sonderen Weg, den die Europäische Kommission ge-
wählt hat, um dieses Ziel umzusetzen, keinesfalls an-
freunden.

Die Kommission hat gleich vier Regelungen in ei-
nem Dienstleistungspaket vorgelegt: die Richtlinie
zur Notifizierung von Gesetzen und Verordnungen im
Dienstleistungsbereich (BR-Drs. 6/17), die Richtlinie
und Verordnung zur Einführung einer elektronischen
Dienstleistungskarte (BR-Drs. 43/17 und 44/17) und
schließlich die Richtlinie zur Prüfung der Verhältnis-
mäßigkeit der Regulierungen von Berufsbildern in
den einzelnen Mitgliedstaaten (BR-Drs. 45/17).

Alle vier Richtlinien spiegeln in der Diktion, in der
wiederholungsreichen Darlegung behaupteter Not-
wendigkeit und in den vorgeschlagenen Regelungen
und den zur Umsetzung vorgesehenen Maßnahmen
eine erhebliche Frustration der Kommission über den
bisherigen Stand der Umsetzung von EU-Dienstleis-
tungsrichtlinie und Berufsanerkennungsrichtlinie wi-
der.

Für diese Unzufriedenheit gibt es bei (noch) 28 un-
terschiedlich strukturierten Mitgliedstaaten sicher-
lich einige Gründe. Aber Dienstleistungen sind noch
schwieriger zu normieren als Produkte. Zudem sind
Berufsbilder in den Mitgliedstaaten von historischen
und kulturellen Unterschieden geprägt. Die Unzu-
friedenheit der Kommission mit dem Umsetzungs-
stand der Richtlinien hat sich daher als der denkbar
schlechteste Ratgeber bei der Gestaltung des Dienst-
leistungspaketes erwiesen.

Ich will dies nur an wenigen zentralen Beispielen
aufzeigen. Auf die vielen weiteren Mängel der Vor-
gaben will ich gar nicht eingehen.

Zur Notifizierung von Gesetzen und Verordnungen
nach dem geltenden EU-Recht wurden bisher Ent-
würfe oder verabschiedete Regelungen eingereicht.
Nun fordert die Kommission zwingend (BR-Drs. 6/17)
die Einreichung bereits von Regelungsentwürfen.
Sie sieht vor, Gesetzgebungsverfahren auszubrem-
sen oder zu verhindern, sollte sie die Entwurfsvorla-
gen nicht akzeptieren.

Dies ist keinesfalls hinnehmbar. Damit greift die
Kommission in Gesetzgebungskompetenzen des Bun-
des, der Länder und der Kommunen ein und über-
schreitet bei weitem ihre eigenen Kompetenzen.

Die Forderung, in jedem Mitgliedstaat eine Koor-
dinierungsbehörde einzurichten, die auf nationaler
Ebene für das Funktionieren des Verfahrens zustän-
dig ist, ignoriert die Verwaltungsstruktur des Bundes
und der Länder. Dies ist ebenfalls keineswegs akzep-
tabel – ganz abgesehen davon, dass die Neueinrich-
tung dieser Behörde eine zusätzliche und völlig über-
flüssige Bürokratie schaffen würde.

Mit der Richtlinie zur Einführung einer elektroni-
schen Dienstleistungskarte (BR-Drs. 43/17) und dem
dazugehörigen Vorschlag einer Verordnung zur Ein-
führung der Dienstleistungskarte und entsprechender
Verwaltungserleichterungen (BR-Drs. 44/17) schlägt
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die Kommission Regelungen vor, die im Ansatz gut
gemeint sind: Erforderliche Dokumente, die bisher
überwiegend in Papierform zusammengestellt wur-
den, sollen künftig als elektronische Dokumente ge-
bündelt werden, einmal dazu geprüfte Unterlagen
nicht wiederholt geprüft werden.

Die Regelungen im Einzelnen laufen aber der Ziel-
setzung der Verwaltungserleichterung entgegen. Sie
sind im Gegenteil sehr detailliert und würden einen
sehr hohen bürokratischen Aufwand verursachen.

Die geplanten Regelungen setzen zudem das Auf-
nahmeland durch extrem knappe Fristen für die Prü-
fung der vorgelegten Unterlagen und einer Genehmi-
gungsfiktion unter einen solch erheblichen Zeitdruck,
dass sie eine sachgerechte Prüfung de facto aushe-
beln. Auch das ist nicht hinnehmbar.

In zahlreichen Stellungnahmen sehen die Bundes-
länder dieses Vorgehen als widerrechtliche „Einfüh-
rung des Herkunftslandprinzips durch die Hintertür“
an.

Zusätzlich stützen sich die Vorgaben zur Umset-
zung der Karte auf ein System der EU, das den Stan-
dards der EU-Verordnung inhaltlich und technisch
selbst noch gar nicht entspricht: Die Karte setzt vor-
aus, dass IMI, das International Market Information
System, voll funktionsfähig ist. Davon ist es aller-
dings noch weit entfernt.

So setzt die Kommission die Mitgliedstaaten unter
Druck, ohne selbst die notwendigen Voraussetzun-
gen für die Umsetzung ihrer Ideen zu schaffen.

Mit dem Vorschlag zur Richtlinie über eine Verhält-
nismäßigkeit vor Erlass neuer Berufsregelungen (BR-
Drs. 45/17) will die Kommission gegen ein Übermaß
an Regulierungen einzelner Berufe vorgehen. Immer
wieder unterstreicht die Richtlinie, dass es Sache der
Mitgliedstaaten ist, Berufsbilder zu regulieren. Das
ist richtig.

Die Kommission unterstreicht auch wiederholt,
dass es gute Gründe für diese Regelungen gibt. Auch
das ist zutreffend. Ich will auf die vielfältigen Ge-
spräche mit der EU zum Thema Meisterabschluss an
dieser Stelle gar nicht näher eingehen. Sie alle ken-
nen den Stand der Diskussion. – Dennoch versucht
die Kommission, auf einen umfangreichen Prüfkata-
log der Verhältnismäßigkeit von Anforderungen hin-
zuarbeiten.

Zur klaren Definition, worin ein „Übermaß an Re-
gulierungen“ besteht, trägt der Richtlinienentwurf
nicht bei. Der Aufwand, den die angestrebten Prüf-
kriterien verursachen würden, ist schlicht unverhält-
nismäßig.

Bedauerlich ist zudem, dass die EU-Kommission
den Mitgliedstaaten grundlos pauschal vorwirft, Re-
gulierungen vielfach nur oberflächlich zu prüfen und
ohne objektive Grundlage festzulegen. Hier müssen
wir deutlich widersprechen.

Außerdem muss gesehen werden, dass mit der Be-
rufsanerkennungsrichtlinie bereits eine Transparenz-
initiative vorgesehen ist, die die Anforderungen zur

Beschränkung der Aufnahme oder Ausübung eines
Berufes auf den Prüfstand stellt. Statt die Wirkung
dieser Regelungen abzuwarten, legt die Kommission
lieber einen neuen, unpassenden Richtlinienvor-
schlag vor, der eher zur Verwirrung beiträgt.

Das EU-Dienstleistungspaket kann in der vorge-
schlagenen Form nach meiner Überzeugung nicht
umgesetzt werden. Dabei geht es nicht nur um redak-
tionelle Änderungen oder Kleinigkeiten, die rasch zu
ändern sind.

Der Bundesrat sollte die EU-Kommission gemein-
sam mit der Bundesregierung zu einer grundlegenden
Überprüfung ihrer vier Vorhaben des Dienstleistungs-
pakets auffordern. Die Strategie, mit einer Häufung
von weiteren Richtlinien Prozesse beschleunigen und
verschärfen zu wollen, trägt nicht zu weiterer Vertrau-
ensbildung und guter Zusammenarbeit in der EU bei,
sondern belastet eher das Klima der Zusammenarbeit.

Wie die vielfachen Stellungnahmen aus der Wirt-
schaft zeigen, ist das Ziel der detaillierten Rege-
lungsvorschläge durch die Kommission auch in Wirt-
schaft und Öffentlichkeit kaum vermittelbar. Weniger
ist hier eindeutig mehr.

Rheinland-Pfalz schließt sich deshalb Anträgen
einer Subsidiariätsrüge gegen die Richtlinie zur Fest-
legung eines Notifizierungsverfahrens an. Und genau
wie die anderen Bundesländer sehen wir erheblichen
Änderungsbedarf an Richtlinie und Verordnung zu
einer Dienstleistungskarte.

Damit stehen wir längst nicht allein: In den derzeit
laufenden Gesprächen der Kommission mit den Ver-
tretern der Mitgliedstaaten zeigt sich, dass auch die
anderen Mitgliedstaaten erhebliche Zweifel hegen –
sowohl an der Notwendigkeit einer Neuregelung
überhaupt als auch an Nutzen und Funktionsweise
der derzeitigen Vorstellungen zur Gestaltung der
Dienstleistungskarte.

In Bezug auf die Richtlinie zur Prüfung der Verhält-
nismäßigkeit von Gesetzen und Verordnungen rei-
chen Änderungen nicht aus. Die Vielfalt der dem
Bundesrat vorliegenden Änderungsanträge macht
dies mehr als deutlich.

Rheinland-Pfalz und Bayern haben deshalb den An-
trag gestellt, die Kommission aufzufordern, die Richt-
linie insgesamt zurückzuziehen. Ich bitte die anderen
Länder, sich diesem klaren Votum anzuschließen.

Anlage 17 – zu TOP 55 a) 

Erklärung

von Minister Stefan Wenzel
(Niedersachsen)

zu Punkt 55 a) der Tagesordnung

Für Herrn Minister Peter-Jürgen Schneider gebe
ich folgende Erklärung zu Protokoll:
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Der Bundesrat befasst sich heute zum wiederholten

Male mit Vorschlägen der Europäischen Kommission
zu Fragen der Bankenregulierung. Dies führt uns
wieder einmal vor Augen, dass wir es im Bereich der
Finanzmarktregulierung insgesamt mit einer lang-
fristig angelegten Aufgabe zu tun haben. Bei der
Wahrnehmung dieser Aufgabe sind aus meiner Sicht
zwei Grundsätze zu beachten:

Erstens. Wir sollten an den als richtig erkannten
Prinzipien und Zielen der Finanzmarktregulierung
festhalten.

Zweitens. Eine effektive Verfolgung dieser Ziele
erfordert konsequente Anpassungen an veränderte
Umstände und die Berücksichtigung neuer Erkennt-
nisse aus der Praxis.

Die Regulierung des Bankenwesens in den vergan-
genen Jahren war und ist kein Selbstzweck. Sie ist
vielmehr den Lehren geschuldet, die wir alle aus der
Finanzmarktkrise 2007/2008 ziehen mussten.

Die in den letzten Jahren erfolgten Reformarbeiten
am internationalen und nationalen Regulierungsrah-
men erfolgten maßgeblich mit dem Ziel der nach-
haltigen Stärkung der Widerstandskraft der Banken
sowie des Bankensystems insgesamt. Eine solche
Stärkung der Finanzmarktstabilität war, wie wir alle
wissen, dringend notwendig.

Ferner ging es bei den Reformen darum sicherzu-
stellen, dass in Fällen kriselnder Banken nicht bezie-
hungsweise nicht mehr der Steuerzahler zur Wah-
rung der Stabilität des Finanzsystems zur Kasse
gebeten wird. Auch dieses Ziel muss weiterhin Be-
stand haben.

Vor diesem Hintergrund bin ich einerseits heute
noch davon überzeugt, dass die Reformen nach der
Finanzmarktkrise richtig und wichtig waren. Auf der
anderen Seite ist leicht erkennbar, dass sich in Zeiten
der Globalisierung, Digitalisierung und Schnelllebig-
keit des operativen Bankgeschäfts ein internationaler
und EU-weit harmonisierter regulatorischer Rahmen
stets weiterentwickeln muss. Deshalb begrüße ich es
ausdrücklich, dass die Europäische Kommission die
Überarbeitung der europäischen Bankenregulierung
eingeleitet hat.

Besonders bedeutsam ist die Überarbeitung mit
Blick auf die von der Kommission beabsichtigte Er-
weiterung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
in der Bankenregulierung. Das ist im Prinzip nichts
Neues, denn Bankenregulierung und -aufsicht sind
bereits nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
ausgestaltet, so dass schon heute verschiedene Be-
triebsgrößen und Risikoklassen unterschiedlich be-
handelt werden.

Die Praxis hat allerdings gezeigt, dass unter diesem
Gesichtspunkt Veränderungen notwendig sind. Der
konkrete Umfang der operativen Anforderungen, die
die bestehenden Regelungen an kleine Institute stel-
len, sind mit dem Ziel der Finanzstabilität nicht zu
rechtfertigen. Das betrifft zum Beispiel die komple-
xen Vorgaben zur Offenlegung, zum Meldewesen
und zu den Vergütungssystemen.

Zwar finden sich zu einigen dieser Problemfelder
Lösungsansätze in den Vorschlägen der Kommission.
Im Ergebnis gehen diese aber – jedenfalls nach mei-
nem Dafürhalten – noch nicht weit genug.

Die Orientierung an der Verhältnismäßigkeit muss
vielmehr dazu führen, dass die gleichen Anforderun-
gen an Geschäfte mit gleichartigen Risiken gestellt
werden. Dies bedeutet auch, dass weniger kompli-
zierte Geschäftsmodelle mit kleineren Risiken mit
weniger komplizierten Anforderungen beaufsichtigt
werden können. Nur indem wir Gleiches gleich und
Ungleiches ungleich behandeln, schaffen wir das
vielbeschworene „level playing field“.

Eines steht für mich definitiv fest: Die Größe einer
Bank alleine ist in diesem Zusammenhang nur wenig
aussagekräftig.

Eine Bankenregulierung, die darauf abzielt, das Fi-
nanz- und Bankensystem vor Krisen einzelner, sys-
temrelevanter Banken zu schützen, sollte sich nach
meiner Überzeugung – in Anbetracht der unterschied-
lich stark ausgeprägten internationalen Ausrichtung
der einzelnen Banken sowie deren sich zum Teil doch
recht stark in Bezug auf die Komplexität unterschei-
denden Geschäftsmodelle und Finanzprodukte – zu-
mindest auch am jeweiligen institutsspezifischen Ri-
siko orientieren.

Welche objektiven und praxistauglichen Kriterien
neben der Größe herangezogen werden sollten, lässt
sich angesichts der Komplexität und Vernetzung der
Bankenwelt nur schwer beantworten. Aktuell wird
eine Diskussion dazu unter dem Stichwort „Small
and Simple Banking Box“ geführt. Das bedeutet eine
risikoadäquate Abstufung der Aufsichtsstandards für
nicht international tätige, kleine Banken. Ein zumin-
dest interessanter Ansatz, wie ich finde.

Aber losgelöst davon sollte jedenfalls geprüft wer-
den, inwieweit neben der Größe als Kriterium für
regulatorische Erleichterungen im Sinne des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes auch weitere risikobeein-
flussende Faktoren Berücksichtigung finden sollten.
Eine entsprechende Prüfbitte sieht der von uns ge-
meinsam eingebrachte Antrag vor.

Risikoadäquate Bankenregulierung setzt meines
Erachtens auch voraus, dass wir endlich zu einer Be-
reichsausnahme für Förderbanken kommen. Der Vor-
schlag der Europäischen Kommission, Förderbanken
durch einen Delegierten Rechtsakt aus dem Anwen-
dungsbereich der Eigenkapitalrichtlinie herauszu-
nehmen, ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen.
Allerdings sind die vorgesehenen Kriterien für diese
Ausnahmeregelung nicht zielführend und müssen
daher überarbeitet werden.

Das für Banken maßgebliche Regelwerk erschöpft
sich aber keineswegs in den zahlreichen Richtlinien
und Verordnungen der Europäischen Union sowie
den dazu ergangenen nationalen Umsetzungsgeset-
zen. Sie erstreckt sich ferner auf zahlreiche Leitlinien
und Empfehlungen verschiedener auf Unionsrecht
beruhender Institutionen.
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Beispielhaft herausgegriffen seien die aktuell kon-

sultierten Leitlinienentwürfe der Europäischen Ban-
kenaufsicht (EBA) sowie der EZB zu den Anforderun-
gen, die an Mitglieder von Leitungs- und Aufsichts-
organen von Kreditinstituten nach Auffassung der
EBA und EZB zukünftig zu stellen sein sollen. Diese
wecken insbesondere bei Kommunen und kommuna-
len Spitzenverbänden, bei den Trägern öffentlicher
Banken, aber auch im Bereich der Genossenschafts-
banken die Besorgnis, dass mit Inkrafttreten dieser
neuen Anforderungen zukünftig die bisherige Be-
setzungspraxis, vornehmlich des Aufsichtsgremi-
ums, unzulässig werden könnte. Hintergrund der ge-
äußerten Sorgen ist zum einen, dass in Bezug auf die
von EBA und EZB formulierten Anforderungen nicht
ausreichend zwischen den Mitgliedern der Ge-
schäftsleitung und den Mitgliedern des Aufsichts-
bzw. Verwaltungsorgans unterschieden wird. Zum
anderen müsste klargestellt werden, dass ein politi-
sches Amt nicht automatisch zu Interessenkonflikten
bei Mitgliedern des Aufsichtsgremiums eines Kredit-
instituts führt.

Nach meinem Verständnis darf die Mitgliedschaft
von Personen in einem Aufsichts- oder Verwaltungs-
ratsgremium jedenfalls dann nicht ausgeschlossen
werden, wenn diese die Anteilseigener oder die Trä-
ger vertreten.

So trivial diese Aussage auch ist, so wichtig ist ihre
Festschreibung im Unionsrecht. Denn nur so lässt
sich dauerhaft sicherstellen, dass Vertretern von Trä-
gern einer Sparkasse oder anderen öffentlichen Ban-
ken, die regelmäßig aus der Politik oder aus dem
öffentlichen Dienst stammen, nicht alleine wegen
dieser Tatsache unvereinbare Interessenkonflikte
bezüglich der Wahrnehmung der Aufsichts- oder
Verwaltungsratstätigkeit unterstellt werden. Zur Si-
cherung des Status quo unseres bewährten Banken-
wesens ist es unbedingt erforderlich, derartigen
Entwicklungen, die nicht ausreichend die beson-
dere Struktur deutscher Sparkassen und öffentlicher
Banken berücksichtigen, frühzeitig entgegenzutre-
ten.

Genau aus diesem Grund sollte die Bundesregie-
rung aufgefordert werden, sich anlässlich der von der
Kommission initiierten Überarbeitung der Banken-
regulierung für die Festschreibung einer den heuti-
gen Grundsätzen zur Gremienbesetzung entspre-
chenden Rechtslage auf Unionsebene einzusetzen.
Gleichzeitig soll die Bundesregierung darauf hinwir-
ken, den regulatorischen Status quo bis zum Ab-
schluss des Überarbeitungsprozesses zu konservie-
ren. Dieser Forderung trägt der von Niedersachsen
gemeinsam mit anderen Ländern eingebrachte An-
trag Rechnung.

Unser gemeinsames Ziel muss die Erhaltung einer
vielfältigen Bankenlandschaft in der Bundesrepublik
sein – mit einer relevanten Anzahl kleiner, regional
verankerter öffentlicher Banken und Sparkassen. Ich
bitte daher um Ihre Unterstützung unserer Stellung-
nahme.

Anlage 18 – zu TOP 76 bis 78 und 82 

Erklärung

von Staatsminister Dr. Marcel Huber
(Bayern)

zu den Punkten 76 bis 78 und 82 der Tagesordnung

Der internationale Terrorismus bedroht Deutsch-
land wie noch nie zuvor. Terroristen nutzen die Mittel
der modernen Informationstechnik, um sich mit gro-
ßer Geschwindigkeit über staatliche Grenzen hinweg
zusammenzuschließen und sich dem Zugriff der Si-
cherheitsbehörden zu entziehen. Terroristen schre-
cken nicht einmal davor zurück, online Minderjäh-
rige für Gewalttaten zu rekrutieren.

Deshalb wollen wir den Verfassungsschutz des
Bundes mit zusätzlichen Befugnissen ausstatten, um
den Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden zu
verbessern und den internationalen Terrorismus noch
wirksamer zu bekämpfen.

Erstens. Durch eine Änderung des Telekommuni-
kationsgesetzes und weiterer Vorschriften sollen die
Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern
auf gespeicherte Verkehrsdaten zugreifen können.

Die Gesetzesinitiative sieht vor:

Telekommunikationsanbieter sollen die von ihnen
gespeicherten Verkehrsdaten auch an das Bundes-
kriminalamt und die Nachrichtendienste des Bundes
übermitteln dürfen.

Die Übermittlung an die Verfassungsschutzbehör-
den der Länder ist zulässig.

Das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für
Verfassungsschutz sollen Befugnisse zur Abfrage der
Verkehrsdaten erhalten.

Diese Forderungen sind für eine wirksame Be-
kämpfung des Terrorismus unerlässlich.

Zweitens. Die Gesetzesinitiative zur Änderung des
Bundesverfassungsschutzgesetzes soll dem Bundes-
amt für Verfassungsschutz eine Befugnis zur Online-
Durchsuchung einräumen.

Sowohl das Bundeskriminalamt als auch das Baye-
rische Landesamt für Verfassungsschutz besitzen be-
reits die Befugnis, mit technischen Mitteln verdeckt
in informationstechnische Systeme einzugreifen. Mit
unserer Gesetzesinitiative erhält auch das Bundes-
amt für Verfassungsschutz diese wichtige Befugnis.
Die Sicherheitsbehörden müssen mit der technischen
Entwicklung Schritt halten – in den Ländern und
auch im Bund.

Drittens. Mit der Gesetzesinitiative zur Quellen-
Telekommunikationsüberwachung wollen wir dem
Bundesamt für Verfassungsschutz eine eindeutige
rechtsstaatliche Eingriffsgrundlage einräumen.

Die zunehmende Verschlüsselung der Telekommu-
nikation führt dazu, dass gesetzliche Befugnisse der
Sicherheitsbehörden zur Telekommunikationsüber-
wachung immer seltener erfolgreich genutzt werden
können. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn bei Whats-
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app die Kommunikation weder vor der Verschlüsse-
lung noch danach erfasst werden kann. Hierzu sind
immer wieder Veränderungen an den IT-Systemen
notwendig. Ob dem Bundesamt für Verfassungsschutz
eine solche Befugnis zusteht, ist weder im Bundesver-
fassungsschutzgesetz noch im Grundgesetz ausdrück-
lich geregelt. Wir fordern deshalb eine ausdrückliche
Klarstellung.

Viertens. Mit der Gesetzesinitiative zur Aufhebung
des Mindestalters für die Beobachtung von Minder-
jährigen wollen wir die Befugnisse des Verfassungs-
schutzes bezüglich Minderjähriger unter 14 Jahren
erweitern.

Islamistische Terroristen nutzen leider zunehmend
die Verführbarkeit Minderjähriger. Die Mindestalters-
grenze für die Arbeit des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz geht deshalb an dieser neuen Realität
vorbei. Bisher dürfen nur personenbezogene Daten
von Minderjährigen über 14 Jahre für die Ermittlungs-
arbeit gespeichert, verändert und genutzt werden.
Um auch bei Minderjährigen eine Radikalisierung
rechtzeitig zu erkennen und sie vor einer Rekrutie-
rung in den Dschihad zu schützen, fordern wir, diese
Altersbeschränkung aufzuheben.

Wir brauchen auch im Bund die Handlungsmög-
lichkeiten, die wir im August 2016 für den bayeri-
schen Verfassungsschutz geschaffen haben. Denn
auch Minderjährige, die jünger als 14 Jahre sind,
schließen sich inzwischen terroristischen Vereinigun-
gen an. Wir dürfen nicht die Augen vor dieser neuen
Realität verschließen.

Die Bürger erwarten zu Recht, dass der Staat Kon-
trolle und Wehrhaftigkeit beweist, aber auch präven-
tiv handelt. Wir alle wissen: Ohne Sicherheit gibt es
keine Freiheit.

Wir kämpfen für mehr Befugnisse für den Rechts-
staat, damit er nicht hinter den Möglichkeiten seiner
Feinde zurückbleibt. Ich bitte Sie daher um Unter-
stützung der vier Gesetzesinitiativen. Wir alle tragen
Verantwortung für die Sicherheit der Menschen in
unserem Land.

Anlage 19 – zu TOP 79 

Erklärung

von Staatsminister Dr. Marcel Huber
(Bayern)

zu Punkt 79 der Tagesordnung

Wir alle haben erlebt, wie der islamistische Terro-
rismus auch bei uns in Deutschland angekommen ist.
Weltweit sind Terroristen auf der Suche, neue Wege
ins Herz unserer Demokratie zu finden. Darauf muss
der Staat reagieren. Er muss seinen Bürgern demons-
trieren: Wir verteidigen unser Zusammenleben. Wir
wehren uns gegen unsere Feinde.

Der Staat darf nicht tatenlos zusehen, wenn sich
Frauen und Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft

in Terrorcamps aufmachen. Wer als Terrorist im Aus-
land kämpft, wendet sich nicht nur von Deutschland
ab, er bekämpft uns und lehnt unsere freiheitlich-
demokratische Grundordnung ab. Sein Bekenntnis
ist eindeutig: Er will unser Zusammenleben zerstö-
ren.

So jemand hat kein Recht mehr auf die deutsche
Staatsangehörigkeit. Unsere Initiative lautet daher:
Deutsche Staatsbürger, die im Ausland an Kampf-
handlungen für eine Terrormiliz teilnehmen oder an
der Ausbildung für den Terrorkampf teilnehmen,
sollen ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren,
wenn sie eine andere Staatsangehörigkeit besitzen.

Bislang hat die deutsche Staatsangehörigkeit nur
verloren, wer ungenehmigt freiwillig in eine Armee
oder in bewaffnete Verbände eines ausländischen
Staates eingetreten war. Die Teilnahme an Kampf-
handlungen wie zum Beispiel im syrischen Bürger-
krieg oder an der Ausbildung für eine Terrormiliz im
Ausland blieb bisher im Staatsangehörigkeitsrecht
folgenlos.

Für uns ist eine derartige Unterscheidung nicht
nachvollziehbar. Der Eintritt in eine Gruppierung, die
den Terror in die Welt trägt, ist ein klares Bekenntnis
gegen die Werte unserer Demokratie.

Wir wollen die Lücke im Staatsangehörigkeitsrecht
schließen und damit signalisieren: Wir Demokraten
wehren uns gegen unsere Feinde.

Die deutsche Staatsbürgerschaft ist ein hohes Gut.
Der deutsche Staat steht für Demokratie, Freiheit und
Recht. Wer die Grundfeste unseres freiheitlichen Zu-
sammenlebens mit Füßen tritt, hat die Staatsbürger-
schaft nicht mehr verdient.

Ich werbe daher für eine Unterstützung unserer
Bundesratsinitiative.

Anlage 20 – zu TOP 85 

Erklärung

von Staatsministerin Ulrike Höfken
(Rheinland-Pfalz)

zu Punkt 85 der Tagesordnung

Für Frau Staatsministerin Sabine Bätzing-Lichten-
thäler gebe ich folgende Erklärung zu Protokoll:

Der Rheinland-Pfälzische Landtag hat die Landes-
regierung in seiner Plenarsitzung am 17. Februar
2017 zu einer Bundesratsinitiative aufgefordert, um
die Blutversorgung der Bevölkerung auch für die Zu-
kunft sicherzustellen. Die Landesregierung solle sich
dafür einsetzen, dass bei den im Bereich des Blut-
spendewesens tätigen Honorarärztinnen und Hono-
rarärzten wie bei den Notärztinnen und Notärzten
eine Klärung des Sozialversicherungsstatus statt-
finde.

Die Bitte an die Landesregierung geht zurück auf
eine öffentliche Anhörung von Sachverständigen
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durch mehrere Ausschüsse des Rheinland-Pfälzi-
schen Landtages im letzten Jahr zur Sicherung der
Notarztversorgung. In der Anhörung wurde von Ex-
pertenseite die Befürchtung geäußert, dass infolge
der sozialgerichtlichen Rechtsprechung und der da-
mit einhergehenden Praxis der Deutschen Renten-
versicherung die Tätigkeit der Honorarärztinnen und
Honorarärzte im ländlichen Raum erschwert werde.
Es ging dabei vor allem um die Gefahr, dass ärztliche
Funktionsträger aufgrund der unsicheren Rechtslage
erst gar nicht mehr gewonnen werden könnten. Aus
diesem Grund sollte, so das Sachverständigen-Peti-
tum, bei der Diskussion über Honorarärztinnen und
Honorarärzte über das Rettungswesen hinaus auch
das Blutspendewesen in den Blick genommen wer-
den, weil dort die Situation vergleichbar sei.

Der Bundesgesetzgeber hat für den Bereich der
notärztlichen Versorgung mittlerweile eine Gesetzes-
änderung auf den Weg gebracht. Das ist ein wichti-
ger Schritt. Allen Beteiligten möchte ich hierfür herz-
lich danken.

Gleichzeitig gilt es jetzt, alles Notwendige zu un-
ternehmen, um auch die Sicherstellung der Blutver-
sorgung für die Zukunft zu gewährleisten. Nach
Ansicht der Landesregierung ist das Anliegen des
Landtags berechtigt:

Da es bisher keinen Blutersatz durch künstliches
Blut gibt, kann die Versorgung kranker Menschen
mit Blutprodukten auch weiterhin nur durch die frei-

willige Blutspende erfolgen. Rheinland-Pfalz zeigt
mit seinem großen Anteil an ländlichen Regionen
traditionell eine hohe Bereitschaft zur Blutspende,
die im Bundesvergleich überdurchschnittlich ist. Da-
durch war es in Krisenzeiten wie der EHEC-Epide-
mie 2011 möglich, anderen Ländern mit Blutpräpa-
raten auszuhelfen. Damit jedoch auch zukünftig die
hohe Spendenbereitschaft und die guten Spenden-
zahlen vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung erhalten bleiben, bedarf es weiterge-
hender gesundheitspolitischer Anstrengungen.

Gerade in den Flächenländern müssen wir alle not-
wendigen Maßnahmen ergreifen, um auch in Zu-
kunft eine gute Versorgung mit Blutprodukten zu ge-
währleisten. Hierzu bedarf es intensiver Aufklärung
und Aktivierung der Bevölkerung für die Blutspende
und selbstverständlich der Aufrechterhaltung der
mobilen Einsatzteams.

Somit ist es zukünftig nicht ausreichend, öffentlich-
keitswirksam an Weltblutspendetagen zur Akquise
und Neugewinnung von Spendern aufzurufen. Viel-
mehr müssen auch genügend Ärzte bereit sein, bei
den im ländlichen Bereich überwiegend mobilen
Blutspendeterminen zur Verfügung zu stehen. Hier-
für brauchen wir die entsprechenden rechtlichen
Rahmenbedingungen.

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie ganz herzlich
um Unterstützung des rheinland-pfälzischen An-
trags.
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